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Zur Geſchichte 
des kirchlichen Bauweſens der Erzdiözeſe. 

Von J. Schweitzer. 

Das kanoniſche Recht fordert von altersher zur Errichtung von 

Kirchengebäuden die Genehmigung des Biſchofs!. Ebenſo gehörte 
die Aufſicht und Obſorge für die bauliche Unterhaltung und Wieder⸗ 
herſtellung von Kirchengebäuden ſtets zu den oberhirtlichen Amts— 

pflichten?. 

Dieſe Grundſätze galten urſprünglich auch in den Bistümern, 

aus welchen heute die Erzdiözeſe Freiburg gebildet iſts. Später 

ſicherte ſich der Staat, wie auf den übrigen Gebieten der kirchlichen 

Vermögensverwaltung ſo auch auf dem des kirchlichen Bauweſens, 

maßgebenden Einfluß. Der Joſefinismus und die Ideen der Fran— 

zöſiſchen Revolution von der Souveränität des Staates drängten die 

Rechte der Kirche vollends in den Hintergrund“. Das kirchliche Bau⸗ 

weſen ging in die Leitung und Aufſicht des Staates über. 

Riſſe und Situationspläne für Neubauten mußten an die Landes⸗ 

regierung eingeſchickt werden'd. 

1Friedberg, Kirchenrecht' 586. Conc. Trid, sess. VII, cap. 8 de ref.; 

Permaneder, Kirchenrecht“ 882, can. 1162, 1164, 1191. 

2 Permaneder, Kirchenrecht 934/5 und die dort Angeführten 
3 Constitutiones et decreta Synodi Diöcesanae Constantiensis, 1730. 

Pars II Tit. XX, XXI. Sammlung der Speyr. Diözeſan⸗Verordnungen 1728 
bis 1786, 132. 

Franz, Studien zur kirchl. Reform Joſephs II. (Stutz, Kirchenrechtl. 

Abhandlung 9a); Geier, Die Durchführung der kirchl. Reform Joſephs II. im 

vorderöſterreichiſchen Breisgau (ebd. Heft 9); Albert Maier, Der Stiftungs⸗ 

rat als Verwalter des kathol. Ortskirchenvermögens (Freiburg 1914, Inaugural⸗ 

Diſſertation) S. 25. 

5 Petzek, Sammlung der politiſch⸗geiſtlichen Geſetze L508. Generalreſkript 

der Fürſtl. Fürſtenbergiſchen Regierung vom 6. Febr. 1804. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIV. 1



2 Schweitzer, 

In der Markgrafſchaft Baden ſtand die Direktion und 

Aufſicht über das Bauweſen der Kirchen- und Pfarrgebäude dem 

Hofratskollegium zu. 
Nach der Hofratsinſtruktion vom 28. Juli 1794 unterlag 

die Klärung der Frage, daß und von wem zu bauen ſei, dem Hofrats— 

kollegium; dann waren Riſſe und überſchlag an die ſtaatlich ver— 

ordneten Bauverſtändigen zur Prüfung und zum Gutbefund ein— 

zureichen, worauf Pfarrer und Kirchenvorſteher ſowie der Bauherr 

zur Erinnerung über die Zulänglichkeit, Dauerhaftigkeit und Spar— 

ſamkeit der vorgeſchlagenen Einrichtungen „Einſicht erhalten, damit 

einerſeits dem Kirchſpiel an ſeinem nicht bloß auf die gegenwärtige 

Population, ſondern auch auf proportionierte Volksvermehrung zu 
berechnenden Bedürfnis nichts abgehe, anderſeits aber auch der 

Baupflichtige über Gebühr nicht beläſtigt werde“. Das Kirchſpiek 

hat während des Baues hinlängliche Aufſicht über die Beobachtung 

des Riſſes und überſchlags, auf die Güte der Arbeit und das Nicht⸗ 
überſchreiten des Akkords zu führen. Dem Bauherrn war die Wahr— 
nehmung ſeiner Rechte freigelaſſen l. 

Nachdem Baden (1803) zum Kurfürſtentum erhoben worden 

war, trat an Stelle des Hofratskollegiums das Geheimrats— 

kollegium, bei dem eine „Katholiſche Konferenz“ die die 

Vorbereitung der Kirchenverfaſſung und das Kirchengut betreffenden 

Gegenſtände durch Gutachten beſorgte:. 

Die Verwaltung aller Staatsrechte in Kirchenſachen wurde für 

„beede Landesbezirkln am Rhein“ einer „Katholiſchen Kirchen— 

kommiſſion“ anvertraut, die ihren Sitz in Bruchſal hattes. 

Beim Geheimratskollegium war eine Baukommiſſion für 
die Direktion aller öffentlichen Staats-, Kirchen- und Gemeinde⸗ 

baulichkeiten; ſie hatte das Artiſtiſche, das Okonomiſche und die Bau⸗ 

polizei zu dirigieren, während die Vorfrage, ob und von wem ge—⸗ 
baut werden ſolle, von der Stelle zu entſcheiden war, welche die 

Oberverwaltung über den Baufonds oder die Jurisdiktion über den 

Bau und Bauherrn hatte!. 

1 Ziff. 78—81 der Hofratsinſtruktion. 

2 J. Organ.⸗Edikt vom 4. Febr. 1803, IV. Abtlg. 
3 I. Organ.⸗Edikt vom 4. Febr. 1803 Abt. IV; VI. Organ.⸗Ed. Abt. II 

Lit. Cvom 9. März 1803. 
II. Organ.⸗Edikt vom 4. Febr. 1803, Abt. V.
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Die katholiſche Kirchenkommiſſionsördnung vom 31. Ok⸗ 
tober 1803 wies die „Anordnung und Beobſichtigung der Bau— 

lichkeiten an Kirchen und Pfarrhäuſern“ den Hofrats-Kollegien der 

betreffenden Provinz! zu?. Die Kirchenkommiſſion hat nur bei Neu— 
bauten den Riß und überſchlag daraufhin zu prüfen, ob die Bau— 
einteilung dem Bedürfnis und Zweck entſpricht und die Koſten den 

Kräften der Kaſſe angemeſſen ſind, ſowie die Koſten anzuweiſen. 

Von (wichtigeren) Bau- und Reparationsnotwendigkeiten hatte die 

Kirchenkommiſſion den Hofratskollegien Nachricht zu geben; ſie ſollte 

nach und nach eine Baupflichtstabelle aufſtellen, woraus mit einem 

Blick alle kirchlichen Baulichkeiten, der Baupflichtige und der Titel 
ſeiner Baupflicht zu erſehen ſind. 

Bei allen Bauausgaben ſoll die „Mitte zwiſchen unnützigem 

Schmuck und unanſtändiger Vernachläſſigung“, zwiſchen „genaueſter 

Preisbedingung und unangemeſſenem Aufwand“ gehalten werden. 

Denn „wo Kirchen reichlich geſchmückt ſind, und diejenigen, für welche 
ſie daſtehen, mit Hunger und Blöße ringen, da kann der Herr der 

chriſtlichen Kirche unmöglich mit Wohlgefallen herabſehen“. Die 

Vergebung der Bauweſen in Steigerung ſoll, wo nicht ganz beſondere 

Urſachen eine Ausnahme erfordern, vermieden werden, „da nach all— 

gemeinen Erfahrungen der wahre Vorteil der Baukaſſen ſowie der 

Zweck des Gebäudes durch die Liederlichkeit der Arbeit verfehlt wird““. 

Dagegen werden zweckmäßige Akkorde nach den für das öffentliche 

Bauweſen aufgeſtellten Taxen empfohlen. Für minderwichtige Bau— 

herſtellungen erteilt das Amt die Genehmigung!. 
Die Errichtung des Großherzogtums und die Einteilung des 

Landes in Kreiſe brachte auch eine Anderung der Behörden und ihrer 

Zuſtändigkeit. 

Die Sorge für alle dem Kirchenweſen beſtimmten Baulichkeiten 
lag nunmehr dem Polizei-Departement des Staatsminiſteriums 

ob 5. An ſeine Stelle trat 1809 das Miniſterium des Innerns. 

VI. Organ.⸗Edikt Abt. I. 

8§ 77 der Kirchenkommiſſionsordnung. 

8§ 76 und 78 der Kirchenkommiſſionsordnung. 

Regierung Freiburg, Kirchen⸗Okonomie⸗Kommiſſion vom 19. Jan. 1808, 

Reg.⸗Bl. S. 55 bei Hoffinger, Sammlung badiſcher Baugeſetze, Karlsruhe 1845. 

5Verordnung vom 20. März 1807, 35 (38). 

6Verordnung vom 26. Nov. 1809 (Organiſationsreſkript), Reg.⸗Bl. S. 395 

und 403.
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Die Katholiſche Kirchenkommiſſion wurde aufgehoben; ihre Ge— 

ſchäfte erhielt die betreffende Provinzregierung mit Beigeſellung be⸗ 
ſonderer Kirchen-Okonomie-Deputationen übertragen!. 

Beim Miniſterium des Innern wurde ein Katholiſches 

Kirchendepartement errichtet?; ihm kam die Zentralleitung aller 

den Katholiſchen zuſtehenden Fonds, namentlich der zur Erbauung 

und Unterhaltung der Kirchen- und Pfarrhäuſer zus. Zum Geſchäfts⸗ 

kreis des Miniſteriums des Innern gehörte „die Erledigung der 

Grundſätze in legislatoriſcher Hinſicht über das Kirchenbauweſen““. 

Die ihm unterſtehenden „Kreisdirektorien“ hatten die Leitung des 

Kirchen-, Pfarr- und Schulhausbauweſens mittelſt Repartition der 

desfallſigen Laſten und Beiträge ſowie Anweiſung der Bezirksſtellen 

zum Vollzugs. Die Bezirksſtellen („Amter“) führten die Auf⸗ 
ſicht über die Verwaltung der Heiligens. Außerordentliche Bau— 

lichkeiten ſollten nicht einſeitig vom Amt, Pfarramt oder Kirchen— 

pfleger vorgenommen werden; bei minderwichtigen konnte das Amt 

die Ermächtigung erteilen, die den Rechnungen angeſchloſſen und 

vom Pfarrer und Amt unterzeichnet werden mußten; alle anderen 

bedurften höherer Ermächligung“. 

Die gleichbaldige Beſorgung unverſchieblicher Baulichkeiten bis 

zu 50 f. gehörte bei den allgemeinen Fonds zum Geſchäftskreis der 

Bezirksverrechnungen; zu verſchieblichen und koſtbaren Baulichkeiten 

war höhere Genehmigung erforderlichs. 

Die Bezahlung von Arbeiten in geiſtlichen Ararialgebäuden aus 

dem geiſtlichen Arar ohne Genehmigung war verboten“. 

Die Beſtellung von Kirchenuhren und Glocken ohne Genehmigung 

wurde für unzuläſſig erklärt!'. Orgeldispoſitionen nebſt Akkorden 

1 J. Konſt.⸗Edikt vom 14. Mai 1807, Ziff. 20; Verordnung vom 15. Juni 

1807, Reg.⸗Bl. S. 88; ferner 160, 213 u. 237 (Amtsverhältniſſe). 

2 Beilage F der Verordnung vom 26. Nov. 1809, Reg.⸗Bl. S. 468. 

Ziff. 20 d. daſelbſt; ebd. S. 476. 
Juſtizminiſterium 28. Juli 1810, Nr. 2073, Hoffinger S. 101. 

Beilage D der Verordnung vom 26. Nov. 1809, Ziff. 111i ebd. S. 454. 

Beilage C, Ziff. 24b; ebd. S. 432. 

Reg.⸗Bl. 1808, S. 55; Provinzbl. des Oberrheinkreiſes 1809, Nr. 39. 

s Reg.⸗Bl. 1809, S. 442, Beil. C, Ziff. 56s zum Organiſationsreſkript 

von 1809. 
» Regierung des Niederrheins, Kirchenökonomie vom 19. März 1810, 

Nr. 784/5. Hoffinger S. 101. 

10 Direktorium des Dreiſamkreiſes, vom 12. Nov. 1810.§
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waren zur Prüfung und Genehmigung an das Departement ein— 

zuſenden. Die Orgelbauer müſſen geprüft ſein, inländiſche erhalten 

den Vorzug!. 
Reparaturen bis 100 FJ. genehmigte das Kreisdirektorium. 

Die Baupflicht zu Kirchen- und Pfarrhausbaulichkeiten fand 
durch das Bauedikt vom 26. April 1808 eingehende, in der Haupt— 
ſache heute noch geltende Regelung. 

Durch Verordnung vom 21. Juli 18122 wurden die beiden 

Kirchendepartements beim Miniſterium des Innern vereinigt in 

zwei Sektionen, eine evangeliſche und eine katholiſche. 

Eine Verordnung des Finanzminiſteriums vom 8. Juni 1820 

Nr. 5225 unterſtellte alle den Stiftungen und Körperſchaften gehörigen 

Gebäude dem Landbauweſen; auch wenn das Arar nicht bau— 
pflichtig war, hatte das dort angeſtellte Perſonal auf Verlangen der 

Behörden bei der zweckmäßigen Erbauung und Unterhaltung der 

Gebäude mitzuwirken. 

Alle, ſelbſt geringere Baureparaturen ſollten in Akkord ver⸗ 

geben werdens. 

Die Inſtruktion für die Stiftungsvorſtände vom 21.No⸗ 

vember 1820“ fordert höhere Ermächtigung für alle neuen Bau— 
lichkeiten und für ſolche Reparaturen' an Gebäuden, von welchen 

die Baupflicht nicht beſtimmt oder bei denen eine Beſtreitung der 

Koſten aus den laufenden Jahreseinkünften der Stiftung nicht 

möglich iſt. Die Genehmigung erfolgt je nach Lage des Falles 

durch das Amt, das Kreisdirektorium oder die katholiſche Kirchen— 

ſektion '. 

Eine Verordnung des Miniſteriums des Innern, Katholiſche 

Kirchenſektion, ſetzte die Zuſtändigkeit der Stiftungskommiſſion für 

1 Reg.⸗Bl. 1812, S. 215 (Miniſterium des Innern, vom 14. Nov. 1812). 

2 Reg.⸗Bl. 1813, S. 55. 
Direktorium des Dreiſamkreiſes, vom 19. Nov. 1822, Nr. 23 079. 

Verordnung vom Miniſterium des Innern: die Verwaltung und Rech⸗ 

nungserledigung der katholiſchen, kirchlichen und weltlichen Lokal⸗ und Diſtrikts⸗ 

ſtiftungen. Reg.⸗Bl. 1827, S. 1, § 15. 

Erläuterung der Seekreisregierung vom 29. Okt. 1832: Der Stiftungs⸗ 

vorſtand iſt zu Baureparationen nur bis zu 10 fl. an beſtimmten Gebäuden 

zuſtändig. Hoffinger S. 163. 

Inſtruktiv⸗Verordnung für die Kirchengemeinderäte vom 10. Mai 1825, 

§ 3, Hoffinger S. 220.
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Reparaturen auf 25 N. feſt', wenn die Baupflicht geregelt und die 

Koſtendeckung aus den laufenden Einkünften möglich war. Bis 
50 JJ. genehmigte das Amt, alles andere war dem Kreisdirektorium 

zur Dekretur vorzulegen. Die Entſcheidung, ob ein Bauriß dem 

Zweck entſpreche, ſtund nicht der geiſtlichen Behörde, ſondern einzig 

der katholiſchen Kirchenſektion zu; das Kreisdirektorium konnte aber 

der geiſtlichen Behörde die Einſicht des Riſſes in loco oder bei dem 

Amt geſtatten und ſich ſelbſt hinlänglich Aufklärung über den Bau 

verſchaffen, um etwa nötige Bemerkungen an die Kirchenſektion ge— 

langen zu laſſen?. 

Die für die Baulichkeiten der Stiftungen und Korporationen 

erforderlichen Riſſe, Pläne und überſchläge ſollten Staatsbaumeiſter 

oder andere hinreichend befähigte Kunſtverſtändige fertigens. 

Die Staatsbaumeiſter durften für Verrichtungen zugunſten von 

Stiftungen und Korporationen Gebühren anſetzen?. Die Riſſe ſollten 

aus Situationsplan, Grundriſſen, Aufriſſen und Durchſchnitten beſtehen. 

Die Errichtung des Erzbistums (16. Auguſt 1821) und die 

Beſetzung des Biſchofſtuhles (21. Oktober 1827) brachten für die 

Ordnung des kirchlichen Bauweſens keine Anderung. 
Die der Kirchenſektion hinſichtlich der kirchlichen Stiftungen durch 

die Verordnung vom 21. November 1820 und 10. Mai 1825 noch 

vorbehaltenen Befugniſſe gingen zufolge Verordnung vom 10. April 

18335 auf die Kreisregierungens über; dieſe hatten einem Antrag 

des Erzbiſchöflichen Ordinariats vom 12. Auguſt 1828 Nr. 2230 

entſprechend die Zuſtimmung des Erzbiſchöflichen Ordinariats ein— 

zuholen, wo zu Verfügungen über kirchliche Stiftungen die Zuſtimmung 

der Kirchenbehörde kirchenverfaſſungsmäßig nötig war. Bauherſtel⸗ 

lungen fielen indes der Regel nach nicht darunter, ſchon weil ſie 

meiſt von den Zehntbaupflichtigen zu bezahlen waren. 

Eine Aufforderung des Erzbiſchöflichen Kapitelsvikariats vom 

Verordnung vom 10. Aug. 1825, Nr. 8372. 
2 Miniſterium des Innern, Kathol. Kirchenſektion, vom 31. März 1827, 

Nr. 3488/9. 
4 Staatsminiſterium vom 10. Okt. 1827, Nr. 1402, Hoffinger S. 266. 
Finanzminiſterium, vom 23. März 1821, Nr. 2868 und Min. des Innern 

vom 7. Mai 1838, Nr. 4339, Hoffinger S. 166 und 437. 
5 Reg.⸗Bl. 1833, S. 97. 

e Seit 1832 an Stelle der Kreisdirektion getreten (Reg.⸗Bl. 1832 S. 133).
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26. September 1828 Nr. 2690 an die Pfarrämter und Dekanate, 

von Neubauten rechtzeitig dem Ordinariat Mitteilung zu machen, 

damit ihnen Weiſung gegeben werden könne, mußte „modifiziert“ 

werden (Miniſterium des Innern, Katholiſche Kirchenſektion vom 

14. März 1829 Nr. 1509/3449). Verſchiedene Vorſtellungen des 

Erzbiſchofs um Einräumung des ihm kirchenrechtlich zuſtehenden und 

obliegenden Einfluſſes auf das Bauweſen waren erfolglos. 1831 

klagte Erzbiſchof Boll, daß die ſeit Jahren neugebauten Kirchen traurige 

Beiſpiele von Unzweckmüßigkeit böten!. 
Bei größeren Herſtellungen ſollte die Bauinſpektion um Be⸗ 

ſichtigung und Atteſtierung der von den Handwerkern eingereichten 
Forderungszettel gegen die übliche Gebühr angegangen werden, bei 

kleineren genügten die Atteſtate der Hausbewohner?. 

über Orgelbauten und Reparaturen entſchied das Kreisdirek⸗ 

torium, wenn Gemeinden baupflichtig waren, bei Heiligenfonds aber 

die Kirchenſektion'. Kirchen und Pfarrhäuſer, deren Bau dem Do— 

mänenetat aus privatrechtlichen Verhältniſſen oblag, gehörten zum 

Bauweſen der Finanzverwaltung (Domänenetat). Die Aufſicht und 
Leitung der Baugeſchäfte kam der Großh. Hofdomänenkammer zu; 

die Oberaufſicht führte das Finanzminiſterium, dem die Baudirektion 

beratend zur Seite ſtand. Die unmittelbare Aufſicht über die im 

Bezirk liegenden Gebäude war Aufgabe der Domänenverwaltungen“. 

über die Gebäude ſollten Baurelationen aufgeſtellt werden (zwei in 

drei Jahren). 

Für die Erbauung neuer Kirchen auf Koſten der landesherr— 

lichen Domänen- und Zentralkaſſen ſtellte das Finanzminiſterium 

unterm 24. Juli 1830 (Nr. 3596) vom Erzbiſchöflichen Ordinariat 

gebilligte Grundſätze auf. Aus denſelben iſt hervorzuheben: 

Das Innere des Langhauſes — ohne Chor und Orgelempore — 

ſollte ſovielmal 4¼ Quadratfuß (neues Maß) enthalten, als die 

Gemeinde Köpfe zählt; bei Kirchen mit mehreren Geiſtlichen war 

kleinere Anlage anzunehmen. Das Langhaus ſollte (wegen ſpäterer 

Vergrößerung) nicht über 1½ mal länger als breit angelegt werden. 

1Pgl. Maas, Geſchichte der kath. Kirche in Baden 65, 73, 78, 83. 

2 Miniſterium des Innern, Kathol. Kirchenſektion, vom 11. Juli 1829, 

Nr. 7841. 

Miniſterium des Innern, vom 3. April 1826, Nr. 3421. 

Finanzminiſterium, vom 14. Juni 1825.
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Bei der hieraus folgenden Abteilung in 3 Schiffe waren dem Mittel⸗ 

ſchiff wenigſtens des ganzen Sitzraums zuzuweiſen. 

Die Länge des Chores war auf etwa ½ der Langhauslänge 

anzunehmen. 

Als Mindeſtlänge des Chores wurden 20 Fuß (von der un⸗ 

terſten Stufe des Hochaltars bis zur oberſten Langhausſtufe) und 

als Mindeſtraum einer Sakriſtei 96 Quadratſchuh, wenn eine ebenſo— 

große Paramentenkammer vorhanden war, andernfalls 200 Quadrat- 

ſchuh bezeichnet“. Für die von ihnen aufgeſtellten Pläne und Koſten⸗ 

überſchläge waren die techniſchen Beamten haftbar?. 

Nach einer Verordnung vom Jahre 1839 ſollten die Baupläne 

zu Kirchen⸗ und Pfarrbauten künftig von der Kirchenſektion nicht 
mehr unmittelbar den betreffenden Lokalbehörden, ſondern den Kreis— 

regierungen zur Einvernahme der Lokalbehörden und eigenen Auße⸗ 

rung mitgeteilt werdens. 

Die Ablöſung der Zehnten und der darauf ruhenden Laſten 

gab Anlaß, Grundſätze aufzuſtellen, welche als Grundlage für die 

Berechnung der Baulaſten dienen konnten. Eine entſprechende „In⸗ 

ſtruktion“ erging zunächſt von der Großh. Hofdomänenkammer unterm 
19. Juni 1835 und wurde „von den beiden Kirchen-Miniſterial⸗ 

ſektionen adoptiert“̃. Darnach ſollte bei den Katholiken das Lang⸗ 

haus (ohne Chor, Platz für Orgelbühne und Seitenaltäre) ſoviel 

mal 4½ Quadratfuß enthalten, als die Gemeinde Köpfe zählt. Bei 

mehreren Kirchen in einem Ort mit je einem eigenen Geiſtlichen 

muß der Raum aller Kirchen zuſammen der Geſamtſeelenzahl ent⸗ 
ſprechen. 

Die Kirchen haben zu beſtehen aus Turm, Langhaus und Chor 

und einer Sakriſtei. Die Höhe der Kirche im Innern ſoll 30 Fuß 

betragen, der Kirchenboden mußte wenigſtens 3 Fuß höher liegen 

als der äußere Boden. Die Kirchen müſſen aus Stein erbaut ſein; 

der Stil („harmoniſch und edel“) war freigegeben; für Dörfer war 

einfacherer Bauſtil, für kleinere Städte ein etwas reicherer (etwa 

der Koſten mehr), für größere Städte der opulente Bauſtil vor⸗ 

geſehen; eine ſolche Kirche durfte ½ —⁵ mehr koſten als eine Dorf⸗ 

kirche. Für jede Gemeinde wurden 2 Glocken (zu 150 und 300 Pfund) 

mminiſterium des Innern, vom 4. Mai 1832, Reg.⸗Bl. S. 266. 
» Höchſte Verordnung vom 25. April 1839. 

Miniſterium des Innern, vom 5. Juli 1839, Nr. 7272/3.
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als Regel angenommen. Im übrigen wurden die Beſtimmungen 

der Verordnung vom 24. Juli 1830 übernommen. 
Pfarrwohnungen ſollten für einen Geiſtlichen wenigſtens 4 heiz⸗ 

bare geräumige Stuben, 2 heizbare und 1 unheizbare Kammer uſw. 

haben. Stubenhöhe 10 bzw. 11 Fuß. 

Wo der ärariſche Zehnten abgelöſt war, ſollte das Domänen— 

ärar mit Kirchenbauten, welche auf ſolchen Zehnten laſten, nicht mehr 

befaßt werden (Hofdomänenkammer 14. November 1840, Nr. 20877). 

Durch Verordnung vom 25. März 18411 wurde eine für das 

ganze Land gültige „Inſtruktion für die Schätzer der auf dem 

Zehnten haftenden Baulaſten“ erlaſſen, die, weſentlich aus⸗ 

führlicher, in Einzelheiten von den oben angeführten Inſtruktionen 

abweicht, in den Hauptpunkten aber übereinſtimmt und lange Jahre 

über den urſprünglichen Zweck hinaus als Grundlage für die Kirchen— 

und Pfarrhausbauten im Lande diente. Als Anhalt für die Größe 

der Kirche waren ½: der regelmäßigen Beſucher des Sonntags— 

gottesdienſtes zugrundzulegen; in größeren Städten, bei zerſtreuten 

Gemeinden in rauher Gebirgsgegend, bei Kirchen mit mehreren Geiſt— 

lichen konnte unter die Norm, bei Pfarrkirchen, Filialkirchen mit 

regelmäßigem, aber nicht jeden Sonntag ſtattfindendem Gottesdienſt 

ſollte über ſie hinausgegangen werden. Zur Ermittlung der Sitz⸗ 

plätze war die Zahl der für Kirchenbänke verwendbaren Geſamtfläche 

in Quadratfuß durch 4½ zu teilen. Der innere Kirchenboden ſollte 

wenigſtens 1½ Fuß höher liegen als die Baufläche. Für die Dörfer 

war einfachſter, für die Städte ein verhältnismäßig reicherer Bau— 
ſtil anzunehmen. 

Nachdem bereits die Großh. Katholiſche Kirchenſektion am 4. De⸗ 

zember 1840 mit Nr. 22760 eine Verfügung wegen Behandlung 

des Bauweſens bei den katholiſch-kirchenärariſchen Verrechnungen 
Heidelberg, Lobenfeld und Weinheim an den Bauinſpektor Greiff und 

die Schaffneien der angeführten Orte gerichtet hatte (ſiehe folgenden 

Abſchnitt), erging unterm 7. März 1844 durch das Finanzminiſte⸗ 
rium eine auf das Hochbauweſen der Staatsverwaltung bezügliche 

Verordnung?, durch welche für die im Auftrage von Behörden er⸗ 

folgende Vorbereitung und Durchführung von Neubauten und Re⸗ 

Reg.⸗Bl. 1841, S. 65. 

2 Vgl. Verordnungsblatt für die omänenverwaltungen 1844 vom 22. März, 

Nr. 43, S. 213 und 227 und Hoffinger 581.
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paraturen durch die ſtaatlichen Baubehörden Richtlinien gegeben 

waren; ſie wurde auch für das kirchenärariſche Bauweſen hinſicht— 
lich der Neubauten als entſprechend anwendbar erklärt. Für die 

Unterhaltungsarbeiten blieb es bei den bisherigen bewährten Vor⸗ 

ſchriften. Die Bezirksbaumeiſter ſollten nur noch die größeren 

Reparaturen (bei Kirchen auch den „inneren Anſtrich“) beſorgen. 

Die laufende Unterhaltung und die kleineren Reparaturen blieben 

den Verwaltern oder Verrechnern überlaſſen, welche geeignetenfalls 

die beſonders verpflichteten Werkmeiſter beizuziehen hatten, wenn ſie 

nicht Privatarchitekten in Anſpruch nehmen wollten. Für Arbeiten, 

welche einen 15 fl. überſteigenden Aufwand erforderten, waren Koſten— 

überſchläge zu erheben und Akkordvergebung die Regel. 

Die durch Verfügung vom 25. Oktober 1842 getroffene An— 

ordnung, wonach jedes Gebäude von den mit der Aufſicht beauf— 

tragten Beamten mindeſtens einmal jährlich nachgeſehen werden ſollte, 

wurde aufgehoben; die Aufſtellung von Baurelationen ſollte unter— 

bleiben und die kleinen Herſtellungsarbeiten durch nach beſtimmten 

Tagesgebühren entlohnte Handwerksmeiſter vorgenommen werden. 

Dies hat ſich nicht bewährt. Eine Verordnung des Finanz⸗ 

miniſteriums vom 28. April 1849 kam auf die Baurelationen zurück 

und wies wieder die geſamte Unterhaltung den Bezirksbauinſpek⸗ 

tionen zu?. 

Eine allerhöchſte Verordnung vom 21. Juni 1850 übertrug 
den Bezirksämtern in Erweiterung ihrer Zuſtändigkeit die Ent⸗ 

ſcheidung über die Notwendigkeit von Kirchen- und Pfarrhausbauten 
und über die Größe des Bedürfniſſes, wozu vorher die Kreisregie— 

rungen zuſtändig warens. Die baupolizeiliche Genehmigung der 

Pläne zu Kirchen und Pfarrhäuſern verblieb den Kreisregierungen“. 

Im Jahre 1859 (15. Juni) erging eine allerhöchſte Verordnung 

über die organiſche Einrichtung des Hochbauweſenss, derzu— 

folge die Bezirksbauinſpektionen innerhalb ihres Dienſtbezirks 

das Bauweſen der Stiftungen und Körperſchaften zu beſorgen hatten, 

ſoweit es von den betreffenden Verwaltungs- oder den einſchlägigen 

1 Erlaß des Kathol. Oberkirchenrats vom 8. Nov. 1844, Nr. 23 877. 

2 Vgl. Antoni, Bad. Hochbauverwaltung, Karlsruhe 1909, 15/17. 

s Reg.⸗Bl. 1850, S. 230. 
Miniſterium des Innern, vom 30. Juni 1852, Nr. 9317/18. 

5 Reg.⸗Bl. 1859, S. 213.
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Mittel- und Zentralbehörden verlangt würde, ebenſo ſollten die Ober— 

bauinſpektoren die von den Bezirksbauinſpektionen gefertigten Ent⸗ 

würfe über auszuführende wichtige Gebäude prüfen. Eine In⸗ 

ſtruktion über das Hochbauweſen des Staats und der 

unter Staatsaufſicht ſtehenden Stiftungen vom 30. Juni 

1859n enthielt in den §§ 48— 51 und 59 Vorſchriften über die 

Beſorgung des Bauweſens der Körperſchaften und Stiftungen. 

Während nach den bisherigen geſetzlichen Beſtimmungen das 

kirchliche Bauweſen ausſchließlich in der Hand des Staats gelegen 

hatte, vollzog ſich auf Grund des Geſetzes vom 9. Oktober 18602 

„die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Vereine im Staate 

betreffend“ ein weſentlicher Umſchwung. §7 ſtellte als Grundſatz 
auf: Die Kirchen verwalten ihre Angelegenheiten frei und ſelbſtändig. 

§S 10 beſtimmte, daß das Vermögen, welches den kirchlichen Bedürf— 
niſſen des Landes, gewiſſer Bezirke oder einzelner Orte gewidmet iſt, 

unter gemeinſamer Leitung des Staates und der Kirche verwaltet werde. 

In dem zwiſchen dem Regierungskommiſſär und den Erzbiſchöfl. 

Bevollmächtigten feſtgelegten Vereinbarungsentwurf vom 13. März 

1861 wurde vorgeſehen, daß der Erzbiſchof über die Notwendigkeit, 

Zweckmäßigkeit, den Umfang, den Bauplatz und den Bauſtil nicht— 

ſtreitiger kirchlicher Bauten zu beſtimmen habes. Die Mitwirkung 
bei Reparaturen ergab ſich daraus, daß der Erzbiſchof zu allen 50 ,. 

überſteigenden unſtändigen Ausgaben ſeine Dekretur erteilt und all— 

gemein zu tirchlichen Bauten die Genehmigung des Ekzbiſchöfl. 

Ordinariats einzuholen ſein ſollte. 

Der ſeit 1843 als Teil des Miniſteriums des Innern ausge— 

ſchiedene und ihm als Zentralmittelbehörde unterſtellte Großh. 

Katholiſche Oberkirchenrat- wurde aufgehobens. Die ihm ob— 

gelegenen Geſchäfte gingen mit dem 9. Dezember 1862 auf den Ka— 

tholiſchen Oberſtiftungsrat über, ſoweit ſie nicht dem Miniſterium 

des-Innern vorbehalten blieben. 

Dom.⸗Verordnungsblatt S. 61. 

2 Reg.⸗Bl. 1860, S. 375ù78. 

Offizielle Aktenſtücke, Heft VI, S. 143, Ziff. 30 und die „Zufagen“, vom 

5. Nov. 1861, ebd. S. 181, Ziff. 3; S. 195, Ziff. 13; S. 194, Ziff. 5. 
Reg.⸗Bl. 1843, S. 9. 

5 Reg.⸗Bl. 1862, S. 561, Allerh. Entſchließung vom 1. Dez. 1862; Ver⸗ 

ordnung Großh. Miniſteriums des Innern vom 2. Dez. 1862; ebd. S. 562.
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Der Oberſtiftungsrat ſollte eine ſowohl ſtaatliche als kirchliche 

Behörde ſein und im Auftrag von Staat und Kirche die Geſchäfte 

führen. 
§ 11 der im weſentlichen auf Vereinbarung mit der Kirchen— 

behörde beruhenden landesherrlichen Verordnung vom 20. November 

18611 übertrug dem Katholiſchen Oberſtiftungsrat die Aufſicht über 

die Verwaltung der Orts- und Diſtriktsſtiftungen und die Verwal— 

tung der allgemeinen Fonds. Zu neuen Bauten und zu Haupt— 

ausbeſſerungen an Gebäuden wurde die Genehmigung des Erzbiſchöfl. 

Ordinariats vorbehalten; die ſtaatliche Aufſicht und Genehmigung 
fiel weg?. 

Den grundſätzlich geänderten Verhältniſſen hatte bereits eine 

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 10. Mai 1861 

Rechnung getragen, welche lautet: „Bei der früheren Rechtsordnung 

der kirchlichen Verhältniſſe war es begründet, daß die Großh. Staats⸗ 

verwaltungsbehörden die Frage über die Notwendigkeit und den 

Umfang der Herſtellung oder der Erweiterung eines kirchlichen Ge— 

bäudes (einer Kirche oder eines Pfarrhauſes) von Amts wegen zur 

Erörterung zogen und eine Entſchließung hierüber trafen. Dieſes 

Verfahren iſt mit der den beiden Landeskirchen nach §S7 des Ge— 
ſetzes vom 9. Oktober v. J. eingeräumten rechtlichen Stellung, wo— 

nach dieſelben ihre Angelegenheiten ſelbſtändig verwalten, nicht mehr 

vereinbarlich. Die Großh. Staatsverwaltungsſtellen werden daher 

angewieſen, in Zukunft über Fragen vorbezeichneter Art nur dann 

zu verhandeln und zu erkennen, wenn ſie von den kirchlichen Be⸗ 

teiligten wegen Widerſpruchs der Baupflichtigen hierum angegangen 

werden. Rückſichtlich der baupolizeilichen Genehmigung der genannten 

Baulichkeiten verbleiben die beſtehenden allgemeinen Beſtimmungen 

maßgebend?. 

Das Erzbiſchöfl. Ordinariat hatte dementſprechend ſchon unterm 

4. Juli 1861 bekanntgegeben“, daß die Entſcheidung über die Not⸗ 

wendigkeit und den Umfang von Kirchen⸗, Pfarr⸗, Kaplanei⸗ und 

1Reg.⸗Bl. 1861, S. 465. 

2 § 54, 55 der Dienſtinſtruktion vom 29. Mai 1863; in Wirkſamkeit ge⸗ 

treten am 1. Sept. 1863 (Erzb. Anz.⸗Bl. S. 68). 

Bad. Centralverordnungsblatt 1861, Nr. IV, S. 14 und Erlaß des Mi⸗ 

niſteriums des Innern vom 20. Juli 1862, Nr. 9444. 

Erzb. Anz.⸗Bl. 1861, S. 59.



Zur Geſchichte des kirchlichen Bauweſens der Erzdiözeſe. 13 

Mesnerhaus⸗Bauten ihm zuſtehe. Die Pfarrämter wurden ange— 

wieſen, kleinere Reparaturen ſofort zu bewirken und immer aber, 

wenn es ſich um einen Aufband von mehr als 50 fl. oder um 

Neubauten oder Reſtauration von Gemälden und Kunſtdenkmälern 

handelt, von einem Sachverſtändigen einen überſchlag fertigen zu 

laſſen und zur Entſchließung an das Erzbiſchöfl. Ordinariat vorzu— 

legen. — Die Erringung der Selbſtändigkeit auf dem Gebiet des Bau⸗ 

weſens hatte die Schaffung eigener kirchlicher Baubehörden, der 

Erzbiſchöflichen Bauämter, im Gefolge. — 

Der Gedanke, eigene Bauämter zu errichten, iſt nicht am grünen 
Tiſch entſtanden. Als Vorbild diente die kirchenärariſche Bau— 

inſpektion in Heidelberg. Die dort gemachten Erfahrungen 

führten mit zwingender Folgerichtigkeit zur Ausdehnung der jahr⸗ 

zehntelang erprobten und bewährten Einrichtung auf das ganze 

Land. 

Dies nötigt zu einem näheren Eingehen auf die Geſchichte der 

Heidelberger kirchenärariſchen Vauinſpektion. 

Bis zur Abtretung der Pfalz an das Großherzogtum war bei 

der gemeinſchaftlichen (katholiſch-reformierten) geiſtlichen Adminiſtra⸗ 

tion in Heidelberg ein Werkmeiſter angeſtellt, zur Beſorgung des 

Bauweſens, der Gebäude (Kirchen-, Pfarr- und Schulhäuſer, Ver⸗ 

waltungsgebäude uſw.), für welche dieſer Verwaltung die Baulaſt 

oblag. Von 1789 nahm Werkmeiſter Schäfer die Geſchäfte wahr; 

er wurde beim übergang der Pfalz an Baden 1802 „quieſziert“, 

beſorgte aber den Dienſt noch bis 1840, wo er — 88 Jahre alt — 

ſtarb. 1821 erhielt er den Charakter als Baumeiſter; ſeine defini⸗ 

tive Anſtellung wurde aber abgelehnt, „weil man einen eigenen 

Baumeiſter für die katholiſchen Baulichkeiten der Pfalz nicht not⸗ 

wendig“ fand. Baumeiſter Schäfer hatte die ſämtlichen Gebäude 

alljährlich nachzuſehen und das zur baulichen Inſtandhaltung Er—⸗ 

forderliche zu veranlaſſen. 

1827 wurden ihm die Viſitationen der Gebäude außerhalb 

Heidelberg abgenommen und den betreffenden Kirchenvorſtänden und 

Verwaltungen übertragen. Bald ſchon (1830) erhoben ſich Klagen, 

weil die Kirchenvorſtände nicht genügend Kenntnis und Erfahrung 
beſitzen, „um einem Nachteil des Gebäudes zeitlich auch mindeſtens 

nicht mit weniger Koſten für den Fonds zuvorzukommen“. Die 

vorübergehende Übertragung der Bauaufſicht für die Schaffneigebäude
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an die Bezirksbauinſpektionen im Jahre 1839 erwies ſich als un— 

genügend; die übernahme der Arbeiten wurde von den Staats⸗ 

baumeiſtern teils abgelehnt, teils ungebührlich verzögert. Bereits 

1840 hielt das Miniſterium des Innern, Katholiſche Kirchenſektion, 

es für geboten, die Beſorgung der Baugeſchäfte der katholiſchen 

kirchenärariſchen Verrechnungen Heidelberg, Weinheim und Lobenfeld 

wieder einem eigenen Architekten zu übertragen; die Stelle erhielt 

Stadtbaumeiſter Greiff in Heidelberg. Sein Gehalt betrug 

600 J. und wurde auf die Schaffneien Heidelberg, Lobenfeld und 

Weinheim umgelegt. Seine Amtsbezeichnung war: Bauinſpektor. 

Eine „Inſtruktion über die Behandlung des Bauweſens bei den 
kirchenärariſchen Verrechnungen Heidelberg, Lobenfeld und Weinheim“ 

vom 4. Dezember 1840 regelte ſeine Dienſtpflichten. Die unmittel— 

bare Aufſicht über die kirchenärariſchen Gebäude ſtund darnach jeder 

Verwaltung für ihren Bezirk gemeinſchaftlich mit dem Bauinſpektor 

zu. „Auf die zweckmäßigſte und wohlfeilſte Erbauung und Unterhal— 

tung der Gebäude die möglichſte Sorgfalt zu tragen“, war beſondere 

Dienſtobliegenheit. Alle 2 (von 1844 bis 1854 alle) Jahre mußte 

der Zuſtand ſämtlicher Gebäude unterſucht werden. über den Be⸗ 
fund waren „Relationen“ vorzulegen. Wünſche der Hausbewohner, 

welche unzweckmäßige oder luxuriöſe Baugegenſtände beabſichtigten, 
ſollten ohne weiteres abgewieſen werden. Bis zu 10 fl. konnten 

Arbeiten unmittelbar vom Bauinſpektor angeordnet werden; für alle 

anderen war höhere Genehmigung vorgeſchrieben. Die Arbeiten 

wurden an den Wenigſtnehmenden „verakkordiert“. Die überwachung 

der Ausführung von Herſtellungsarbeiten lag den Hausbewohnern, 

bei Kirchen den Stiftungsvorſtänden, gemeinſam mit den Verwal— 

tungen ob; an Stelle der in die Baurelation aufgenommenen Arbeiten 

andere ausführen zu laſſen, war bei Strafe der Dienſtentlaſſung 

unterſagt, ebenſo jede Verfügung über etwaige Erſparniſſe. 

Das Gebiet des Religionsfonds Freiburg und der übrigen all⸗ 
gemeinen Verwaltungen hatte keinen beſonderen Bauverſtändigen; 

übrigens wurden auch von der Schaffnei Heidelberg Privatarchitekten 

ab und zu beigezogen. So baute Architekt Lutz von Mosbach z. B. 

die Kirchen zu Gerach und Sulzbach. Im Jahte 1843 bekam 

Bauinſpektor Greiff die Aufſicht über die Baulichkeiten der Schaffnei 

Heidelsheim und der Stiftungsverwaltung Bruchſal hinzu 

und einen Gehalt von 800 fl.; 1844, nach Eröffnung der Eiſen⸗
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bahnſtrecken Heidelberg-Offenburg, wuchs ſein Bezirk durch Zuteilung 

der Gebäude des Schullehrerſeminars zu Ettlingen, des 

Studienfonds Raſtatt, des Ottersweierer Rektoratsfonds 

und des Gymnaſiumsfonds zu Offenburg; der Gehalt ſtieg 

auf 1000 fl.; überdies bezog Greiff ein Bureauaverſum von 100 fl., 

wofür er die Räumlichkeiten, Aushilfe und ſachlichen Bedarf zu ſtellen 

hatte. Der Bezirk erſtreckte ſich auf 9 Verwaltungsbezirke des Unter— 

und Mittelrheinkreiſes und umfaßte etwa 100 Bauſtellen, darunter 

manche mit 2—4 Gebäuden, im ganzen alſo ſtatt bisher 94 Ge— 

bäude nunmehr 123. Greiff erhielt eine Dienſtwohnung im Ver⸗ 

waltungsgebäude; es bürgerte ſich damit die Bezeichnung „katho— 

liſch-kirchenärariſche BauinſpektionHeidelberg“ ein, während 

man bis dahin anſcheinend nur einen kirchenärariſchen Baumeiſter 

bzw. Bauinſpektor gekannt hatte. 

Nach der unheilbaren Erkrankung des Bezirksbauinſpektors Greiff 

erhielt im Jahre 1847 deſſen Bruder, Baupraktikant Johannes 

Greiff, die kirchenärariſche Bauinſpektion übertragen. Die Geſchäfte 

nahmen zu und machten bald (1849) die Einſtellung eines Gehilfen 

und vorübergehender Aushilfen nötig; ſie erhielten 40 F. monatlich 

und wurden zunächſt nur auf kürzere Zeit bewilligt. Im Jahre 

1850 berichtet Bauinſpektor Greiff, „daß den Winter über häufig 

2—3 Individuen beſchäftigt“ wurden, von denen nur einer Bezahlung 

bekäme, während die andern als Entgelt beim Vorſtand Zeichen— 

unterricht erhielten. 

1851 wurden Greiff „in ſeiner Eigenſchaft als Bauinſpektor für 

das katholiſche Kirchenärar die Rechte eines Staatsdieners“ vom 

Großherzog verliehen. 
Es erhob ſich die Frage, ob nicht auch die Gebäude, zu welchen 

der Religionsfonds Freiburg baupflichtig war, der Bauinſpek— 

tion unterſtellt werden ſollten. Greiff befürwortete den Vorſchlag. 

Aus ſeiner Begründung iſt, als auch heute noch wertvoll, zu ent— 

nehmen: 
1. Eine regelmäßige Nachſchau der Gebäude iſt unbedingt not— 

wendig, beim Staat iſt man nach ungünſtigen Erfahrungen 

wieder auf die Relationen zurückgekommen. 

2. Die Aufſicht durch Werkmeiſter, welche nur gewöhnliche, 

nicht weiter vorgebildete Handwerker ſind, hat ſich nicht 

bewährt.
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3. Ebenſo nicht die Beſorgung durch die ſtaatlichen Bezirks⸗ 

bauinſpektionen. Dieſe wenden naturgemäß ihr Intereſſe 

in erſter Linie den Staatsbauten zu. 

Die Gebäude „waren mit der Zeit ſo herabgekommen, daß 

eine mehr als 10jährige ſtrenge überwachung und ein bedeutender 

Koſtenaufwand bis dahin noch nicht alle Mängel und Schäden haben 

beſeitigen können“. 

Die übertragung von Kirchenneubauten an Staatsbaumeiſter 

hält Greiff für bedenklich; „denn faſt alle neueren katholiſchen Kirchen 

tragen im Innern ein ziemlich ausgeſprochenes antikatholiſches Ge— 

präge“. So iſt z. B. „in der neuen Simultankirche zu Kehl der 

Katholizismus wahrhaft hinauseskamottiert“. 

Es wurde demgemäß die Bauaufſicht der kirchlichen Gebäude 

im Bezirk des Religionsfonds Freiburg an die Bauinſpektion Heidel— 

berg vom Großh. katholiſchen Oberkirchenrat unterm 26. Februar 

1852 verfügt, ſo daß ſie in 99 Gebäudegruppen etwa 176 Gebäude 

umfaßte. Ebenſo hatte die Bauinſpektion die bisher beſonders ver⸗ 

güteten Geſchäfte für die allgemeine Kirchenkaſſe ohne Vergütung 
mitzubeſorgen. 

Durch die Zehntbaulaſtenablöſung war eine große Zahl von 

Kirchen und Pfarrhäuſern aus dem Geſchäftskreis des bis dahin 

baupflichtigen Domänenärars und damit aus dem Kreis der Gebäude 

ausgeſchieden, welche die Bezirksbauinſpektionen von Amts wegen zu 

beſorgen hatten. Auf Anregung Greiffs wurde von den Regierungen 

des Unter⸗ und des Mittelrheinkreiſes den Stiftungskommiſſionen 

und Amtern 1852 freigeſtellt, ſich bei Bauangelegenheiten der Lokal⸗ 

fonds an die Großh. Bezirksbauinſpektionen oder an den kirchen⸗ 

ärariſchen Bauinſpektor Greiff zu wenden. 

Da dieſe Geſchäftsvermehrung die Anſtellung eines ſtändigen 

Gehilfen erfordert hätte, wurde die Beſorgung der Lokalfonds und 

Stiftungen berührenden Bauſachen dem kirchenärariſchen Bauinſpektor 
1856 wieder entzogen und nur noch von Fall zu Fall geſtattet. 

1859 wurde Greiff die Unwiderruflichkeit verliehen und ſein Gehalt 

auf 1200 fl. erhöht; für die Dienſtwohnung im Verwaltungsgebäude 

zahlte er 120 fl. Mietzins. 

Am 5. Januar 1862 ſtarb Greiff an einem Gehirnſchlag. Mit 

ihm wurde die „Großh. katholiſch⸗kirchenärariſche Bauinſpektion“ zu 

Grabe getragen. Lebendig aber blieb auch bei der Kirchenbehörde



Zur Geſchichte des kirchlichen Bauweſens der Erzdiözeſe. 17 

die überzeugung, daß eine Bauinſpektion für die kirchlichen Gebäude 

notwendig ſei. 
Da infolge der Geſetzgebung von 1860 einerſeits die Schul⸗ 

und Verwaltungsgebäude der Schul- und milden Stiftungen aus 

der Obſorge der kirchlichen Behörden ausſchieden, anderſeits aber 

die ſämtlichen Kirchen, Pfarr-, Benefiziat-, Mesnerhäuſer uſw., welche 

im Eigentum kirchlicher Ortsfonds der ganzen Erzdiözeſe (bad. An⸗ 

teils) und der allgemeinen kirchlichen Fonds ſtunden oder von dieſen 

zu unterhalten waren, hinzukamen, fehlte es an einer Grundlage 

zur Beurteilung für die Größe der von einer kirchlichen Bauinſpektion 

zu bewältigenden Aufgaben. Erſt nach Errichtung des Katholiſchen 

Oberſtiftungsrats wurde der Angelegenheit nähergetreten. 

Ein Gutachten des Oberſtiftungsrats Schmidt (1863), welchem 

das Kollegium im weſentlichen beitrat, hielt die Aufſtellung von (3) 

eigenen Bauinſpektionen für das kirchliche Bauweſen für notwendig. 

Die Übertragung der Geſchäfte an die ſtaatlichen Bauinſpektionen 

wurde abgelehnt, da es eine bekannte Tatſache ſei, „daß die landes⸗ 

herrlichen Baumeiſter ſeither vielfältig mit Geſchäften überhäuft waren, 

die Bauangelegenheiten der Stiftungen nur als Nebenſache an— 

ſahen, die Arbeiten an ſich herankommen ließen und von ihnen 

wahrſcheinlich höchſt ſelten gelegentliche Beaufſichtigungen geübt wur— 

den“. Eine regelmäßige Aufſicht über die Gebäude hielt man für 

unerläßlich. Die für Vergütung der Staatsbaumeiſter oder Privat— 

architekten im ganzen Land nötig werdenden Ausgaben könnten zur 

Bezahlung der kirchlichen Bauinſpektionen verwendet werden. Das 

Bauamtsperſonal müßte definitiv und mit Penſionsanſpruch ange⸗ 
ſtellt werden. 

Der Katholiſche Oberſtiftungsrat hielt in ſeinem Vortrag vom 

21. Januar 1863 zur Beſorgung des kirchlichen Bauweſens im 

ganzen Land zwei Baumeiſter mit dem erforderlichen Perſonal für 

notwendig und ausreichend; einer ſollte in Freiburg, zugleich als 

Sachverſtändiger des Erzbiſchöfl. Ordinariats, der andere in Karls— 
ruhe als ſolcher des Katholiſchen Oberſtiftungsrats ſeinen Sitz haben. 

Den Baumeiſtern lägen die Neubauten und Reparaturen ob. Letztere 
und kleinere Bauarbeiten ſollten ſie nötigenfalls durch ihre Gehilfen 

oder Werkmeiſter beſorgen laſſen. Auch hätten die Baumeiſter im 

Auftrag des Erzbiſchöfl. Ordinariats die von Privatarchitekten oder 

andern Stellen gefertigten Entwürfe zu begutachten. Die Mittel für 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIV, 2
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das kirchliche Bauweſen ſollten in gleicher Weiſe wie für den Katho⸗ 

liſchen Oberſtiftungsrat aufgebracht werden. 
Unterm 6. März 1863 betonte der Oberſtiftungsrat in einem 

weiteren Vortrag, daß er in der kurzen Zeit ſeines Beſtehens ſchon 

habe erfahren müſſen, wie wenig auf die mit Geſchäften überladenen 

Bezirksbaumeiſter gerechnet werden könne. Es erſcheine auch fraglich, 
ob zwei eigene Baumeiſter ausreichen werden. Die Bezahlung ſolle, 

da der Staat eine Beteiligung abgelehnt hatte, durch Beiträge der 

Fonds aufgebracht werden, und zwar für den einen Baumeiſter durch 

Beiträge der unmittelbaren Fonds, für den andern durch Zuſchlag 

zu den Matrikularbeiträgen der Ortsfonds. Die Baumeiſter ſollten 

rein kirchliche Beamte werden. Die vom Erzbiſchöfl. Ordinariat im 

Erlaß vom 28. Mai 1863, Nr. 6004, angeregte Frage, ob die 

Baumeiſter regelmäßig zu den Sitzungen der Kirchenbehörde und 

des Oberſtiftungsrats beizuziehen ſeien, wurde dahin erledigt, daß 

ihr Beizug von Fall zu Fall dem freien Ermeſſen überlaſſen blieb. 
Die Baumeiſter ſollten, ſoweit es ſich um Bauarbeiten handelte, 

an welchen dem Oberſtiftungsrat unterſtellte Fonds beteiligt waren, 

dieſem untergeordnet ſein, unbeſchadet der aus ihrer Eigenſchaft als 

kirchliche Beamte ſich ergebenden Rechte des Erzbiſchöfl. Ordinariats. 

Die vom Erzbiſchöfl. Ordinariat angeregte Herausgabe einer Dienſt— 
inſtruktion über das katholiſche Bauweſen unterblieb, nachdem der 

Katholiſche Oberſtiftungsrat geglaubt hatte, man ſolle es zunächſt der 

Praxis überlaſſen, das Sachgemäße zu finden. — 

Die Geſchichte der Erzbiſchöflichen Bauämter verdiente eine 

eingehendere Behandlung, kann aber hier nur in allgemeinen Um— 

riſſen angedeutet werden. 

Unterm 6. Auguſt 1863 wurden mit Erzbiſchöfl. Signatur 

nach Maßgabe der Erzbiſchöfl. Dienerpragmatik vom 20. Februar 

18621 die erſten „kirchlichen Baumeiſter“ ernannt, und zwar 

für Freiburg Bezirksbaumeiſter Engeſſer, für Karlsruhe Be— 

zirksbaumeiſter Federle. Der Dienſtbezirk Engeſſers ſollte den oberen 

Teil der Erzdiözeſe bis Achern, derjenige Federles den unteren 

Teil umfaſſen. Beide erhielten 1500 F/. Jahresbeſoldung. Sie 

traten ihren Dienſt im November 1863 an, nachdem das Staats— 

miniſterium unterm 28. Juli 1863 genehmigt hatte, daß zur Deckung 

Erzb. Anz.⸗Bl. 1863, Nr. 10, S. 39.
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des Aufwandes für das katholiſche kirchliche Bauweſen die allge— 

meinen Fonds 3000 //., die Ortsfonds 3000 JJ., und zwar durch 
Zuſchlag von / Kreuzer zu den Matrikularbeiträgen beiſteuern 

ſollten. 
Als Dienſtſiegel führten „die Erzbiſchöfl. Bauämter“ das Wappen 

der Erzdiözeſe in kleinerem Format mit der Unterſchrift: „Erzbiſchöf— 

liches Bauammmmmmmmm “Es wurde ihnen ein Bureauaverſum 

von 200 l. ausgeworfen und ebenſoviel als Bureaumietsentſchädigung 

(ſeit 1864 400 fl.), da die Beſchaffung der Geſchäftsräume und des 

ſachlichen Bedarfs den „Erzbiſchöfl. Baumeiſtern“ überlaſſen war. 

Die Errichtung der Erzbiſchöflichen Bauämter Freiburg und 

Karlsruhe wurde erſt im Erzbiſchöfl. Anzeigeblatt vom 30. November 

18641 bekanntgegeben, nachdem noch einige Bedenken über die 

Bezeichnung und Unterſtellung der kirchlichen Baumeiſter und Bau— 

ämter behoben waren; die Stiftungskommiſſionen erhielten dabei 
Anweiſung, ſich in allen kirchlichen Bauſachen an das zuſtändige 

Erzbiſchöfl. Bauamt, ſtatt wie bisher an die Großh. Bezirksbau— 

inſpektionen zu wenden, ſoweit nicht nach der Verwaltungsinſtruktion 

Vorlage an den Katholiſchen Oberſtiftungsrat bzw. das Erzbiſchöfl. 

Ordinariat notwendig war. Als Dienſtbezirk des Erzbiſchöfl. Bau⸗ 

amts Freiburg wurde der obere Teil der Erzdiözeſe (badiſchen Teils) 

einſchließlich des Kapitels Offenburg beſtimmt; jener des Bauamts 

Karlsruhe umfaßte die Landkapitel des unteren Teils vom Land— 
kapitel Ottersweier an. 

Das Bauamt Freiburg hatte bei Beginn ſeiner Tätigkeit an 

Perſonal 1 Vorſtand, 2 techniſche Hilfskräfte und einen Kanzlei⸗ 

gehilfen; das Bauamt Karlsruhe 1 Vorſtand und 1 Baugehilfen. 

Die Zunahme der Geſchäfte bewirkte eine ſteigende Vermehrung 

des Perſonals und eine Erhöhung des Aufwandes. Bereits 1869 

kam der Katholiſche Oberſtiftungsrat zur überzeugung, daß 2 Bau— 

ämter zur Erfüllung der Aufgaben nicht genügten; ſie hatten zu⸗ 

ſammen etwa 2300 Gebäude zu beaufſichtigen, während die 14 Bezirks⸗ 

bauinſpektionen nur je 38—154 (im ganzen 1140), durchſchnittlich 
alſo 81 zu überwachen hatten. Die Errichtung zweier weiterer Bau— 

ämter wurde angeregt. Eine erneute Vorſtellung des Katholiſchen 

Oberſtiftungsrats vom 10. März 1873 führte, nachdem die Anſtellung 

Erzb. Anz.⸗Bl. 1864, S. 82.
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von zweiten Beamten bei den Bauämtern keine Abhilfe geſchafft 

hatte, zur Errichtung des Erzbiſchöfl. Bauamtes Heidelberg 

am 16. Oktober 18731. 
Sein Bezirk, von demjenigen Karlsruhes abgetrennt, umfaßte 

10 Landkapitel und einige Orte aus dem Landkapitel Bruchſal. Bei 

Karlsruhe verblieben 7 Landkapitel und der Reſt von Bruchſal. 
Durch Erlaß des Erzbiſchöfl. Kapitel-Vikariats vom 22. Januar 

1874 Nr. 444 erhielten die Vorſtände der Bauämter den Titel 

„Erzbiſchöfl. Bauinſpektor“. 

Die bisher noch bei den Großh. Bezirksbauinſpektionen befind— 

lichen Pläne über die kirchlichen Gebäude nebſt den Akten wurden 

an die Erzbiſchöfl. Bauämter ausgefolgt, ſoweit nicht das Domänen⸗ 

ärar baupflichtig blieb. Mit dem weiteren Wachſen der Aufgaben 

und damit des Perſonals war auch der Aufwand für die Bauämter 

geſtiegen. Die bisherige Art der Koſtendeckung genügte nicht mehr. 

Man ſchritt mit Wirkung vom 1. November 1872 an zur Erhebung 

von „Präzipualbeiträgen“ von den baupflichtigen Fonds für die 

von den Bauämtern auszuführenden größeren kirchlichen Bauten?. 

An ihre Stelle traten ſeit 1. Januar 1875 Baubeiträge für 

Bauherſtellungen jeder Art?. 
um die immer weiter ſteigende Geſchäftsüberhäufung der Bau⸗ 

ämter zu beheben, wurde die Beſtellung von Werkmeiſtern vom 

Bauamt Freiburg angeregt und von den oberen Behörden erwogen, 

welche im Bezirk draußen wohnen, den Bauämtern aber untergeordnet 

und mit feſtem Gehalt angeſtellt ſein ſollten. Die überlaſtung des 

Bauamts Heidelberg wurde dadurch beſeitigt, daß das Bauamt einſt⸗ 

weilen nach Mosbach verlegt“ und verſchiedene Landkapitel von 

ſeinem Dienſtbezirk abgetrennt und Karlsruhe zugeteilt wurden. Das 

Bauamt Mosbach begann ſeine Tätigkeit am 30. Januar 18795 mit 

4 Perſonen. 
Weiter wurde (1882) zur Entlaſtung des Bauamts Freiburg 

der Münſterbaumeiſter Merk in Konſtanz als Werkmeiſter angeſtellt 

und, da das nicht ausreichte, unterm 10. Mai- 1883 in Konſtanz 

ein Filialbureau des Erzbiſchöfl. Bauamts Freiburg mit der Benennung 

„Erzbiſchöfl. Filialbauamt Konſtanz“ errichtet '. Sein Dienſt— 

1 Erzb. Anz.⸗Bl. 1873, S. 122. 2 Erzb. Anz.⸗Bl. 1874, S. 1. 

3 Erzb. Anz ⸗Bl. 1875, S. 13. Erzb. Anz.⸗Bl. 1878, S. 67. 

5Erzb. Anz.⸗Bl. 1879, S. 22. 6 Erzb. Anz.⸗Bl. 1883, S. 163.
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bezirk umfaßte 9 Landkapitel; ſeine Dienſtobliegenheiten waren die 

Beſorgung des Unterhaltungsbauweſens, die Anfertigung von Plänen, 

Koſtenüberſchlägen zu kleineren Neubauten und Reſtaurationen, die 

Oberaufſicht über die Bauausführungen u. dgl.; alles übrige blieb 

beim Bauamt Freiburg, das die Oberleitung hatte und ermächtigt 
wurde, noch weitere Arbeiten unmittelbar an das Filialbauamt zu 

übertragen. 
Bald mußten zur Entlaſtung des Bauamts Karlsruhe einige 

Bezirke an Freiburg und Mosbach abgegeben werden. Dafür ſollte 

das Filialbauamt Konſtanz das Bauweſen in ſeinem Bezirke ſelb— 

ſtändig beſorgen; nur die Neubauten größerer Kirchen und alle künſt⸗ 

leriſchen Fragen blieben beim Bauamt Freiburg 1. Die Neuregelung 

trat am 1. Februar 1884 in Kraft. 

Unterm 9. Februar 1888 wurde das Bauamt Mosbach nach 

Heidelberg zurückverlegt? und vom 1. Auguſt 1910 ab das Filial⸗ 

bauamt Konſtanz zu einem ſelbſtändigen Bauamt erhoben; es erhielt 

10 Landkapitel zur Beſorgung zugewieſen?. 
Am 12. Dezember 1912 erſchien eine „Dienſtweiſung für das 

Bauweſen der Erzdiözeſe Freiburg (badiſchen Anteils)““. 

Damit hatte die Entwicklung des kirchlichen Bauweſens in der 

Erzdiözeſe einen gewiſſen Abſchluß gefunden; es war Gewähr ge— 

boten, daß die geſchaffenen Einrichtungen den immer mehr geſteiger— 

ten Anforderungen in techniſcher und künſtleriſcher Beziehung voll 

gerecht werden konnten. 

Die Zahl der Bauämter hatte ſich verdoppelt, die der Beamten 
und Angeſtellten war von 6 (1863) auf 62 (1914) geſtiegen. Rund 

500 Neubauten haben die Bauämter bis 1915 erſtellt mit einem 

Bauaufwand von 34 200 600 Mk.; die Bauſumme ſämtlicher von 

ihnen ausgeführten Bauarbeiten (Neubauten, Erweiterungen, Um— 

bauten, Inſtandſetzungen) betrug 66350 000 Mk. Eine erfreuliche 

Reihe großer und ſchöner Aufgaben ſtand in Ausſicht: der Krieg 

hat die Bautätigkeit zum Stillſtand gebracht. Sie wird in abſeh⸗ 

barer Zeit nicht wieder im früheren Umfang aufleben, wenn ſchon 

ſeit 1920 eine merkliche Beſſerung erkennbar iſt. 

Es hat ſich die Notwendigkeit ergeben, die Erzbiſchöfl. Bau⸗ 

ämter entſprechend dem verminderten Bedürfnis abzubauen. 

1Erzb. Anz.⸗Bl. 1884, S. 213. 2 Erzb. Anz.⸗Bl. 1888, S. 29. 
Erzb. Anz.⸗Bl. 1910, S. 213. Erzb. Anz.⸗Bl. 1912, S. 142.
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Eine Beurteilung der künſtleriſchen Bedeutung unſerer Bau— 

ämter muß Fachmännern überlaſſen, bleiben. Groß iſt zweifellos 

die Zahl der frommen Beter, in welchen die von den Bauämtern 

geſchaffenen Kirchen und Kapellen andachtsvolle Stimmung wecken. 

Mit Recht konnte der Katholiſche Oberſtiftungsrat auf Grund 

jahrzehntelanger Erfahrung ſeine überzeugung dahin ausſprechen, 

„daß er die Bauämter als eine bewährte, in anderer Weiſe niemals 

voll zu erſetzende Einrichtung ſchätzen gelernt hat“!. 

Das künftige Schickſal der Erzbiſchöfl. Bauämter iſt ungewiß. 

Sollten auch ſie der gewaltigen Umwälzung unſerer Tage zum Opfer 

fallen, ein erheblicher Teil ihrer Werke wird ſie überdauern und die 

Erinnerung an ihr ſegensreiches Wirken bis in ferne Jahre wach— 

halten. 

1 Denkſchrift für die allgemeine Kirchenſteuervertretung vom 31. März 1921.



Zur Geſchichte der Pfarrei Vilfingen. 
Von Pfarrer Friedrich Eiſele. 

Die politiſche Gemeinde Vilſingen! mit ihren 588 Einwohnern, 

aus Vilſingen, Dietfurt und Tiergarten beſtehend, zählt zum Ober⸗ 

amt Sigmaringen, wahrend die Pfarrei, Vilſingen mit Dietfurt, 
zum Dekanat Sigmaringen gehört?. 

Ehemals lag V. in der Perihtilinpara, die ſpäter nach ihrer 

Verkleinerung Scherragau hieß. Aber auch der Scherragau, die 

nachherige Grafſchaft Hohenberg, erlitt im Laufe der Zeit noch Grenz— 

verſchiebungen zugunſten der Grafſchaft Sigmaringen, indem der 

Streifen zwiſchen der Lauchert und der Schmeie, der zum Scherra— 

gau gehört hatte, zu Sigmaringen kam, und auch die Grenze zwiſchen 

den beiden Grafſchaften nicht mehr öſtlich, ſondern weſtlich von V. 

lief; ſo nach den Grenzbeſchrieben der Grafſchaft Sigmaringen von 

1460 und 15355. Die angegebene Grenzverſchiebung war lange 

vor 1460 vor ſich gegangen. Von da ab zählte V., ſolange es 

nicht etwa mit der Herrſchaft Dietfurt vereinigt war, zur Grafſchaft 

1Für die nachſtehende Arbeit wurden die V. betreffenden Akten des f. fürſten⸗ 

bergiſchen Archivs in Donaueſchingen und des Dekanatsarchivs Sigmaringen 

benützt, wie auch mehrere Schriftſtücke der Pfarr-Regiſtratur in V. Die ge⸗ 

brauchten Druckwerke werden in der Abhandlung erwähnt. — Abkürzungen: 

W. Wartmann, Urkundenbuch von St. Gallen. WuUB. — Wirtembergiſches 

Urkundenbuch. FuB. Fürſtenbergiſches Urkundenbuch. §DA. ⸗ Freiburger 

Diözeſan⸗Archiv; NF. — Neue Folge. 

2 Tiergarten, das erſt ſeit 1. April 1901 politiſch mit V. vereinigt wurde 

(Amtsblatt d. K. P. Regierung in Sigmaringen 1901, S. 75), iſt nach Guten⸗ 

ſtein eingepfarrt. Der früher fürſtenbergiſche Ort kam 1806 zu Hohenzollern⸗ 

Sigmaringen. 

FuB. 6, 423 u. 424 Nr. 264. Hauber, Urkundenbuch des Kloſters 

Heiligkreuztal 2, 437. Baumann, Die Gaugrafſchaften im Wirtb. Schwaben 
S. 145 f.
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Sigmaringen, der nach dem Urbar der Herrſchaft Jungnau von 

1536 damals die hohe Obrigkeit und die Malefiz in V. zuſtanden, 

und ſo noch am Ende des 18. Jahrhunderts!. 1421 und wohl 

ſchon lange zuvor war V. wie auch Inzigkofen mit der Burg Diet— 

furt, die Reichslehen war, zu einer eigenen kleinen Herrſchaft ver— 

bunden. Die Inhaber von Dietfurt waren darum auch die Orts— 

herren von V. Als früheſter Beſitzer erſcheint eine nach der Burg 

ſich nennende Familie. Nach deren Ausſterben im Jahre 1132 

hatten die Grafen von Rohrdorf bei Meßkirch die Feſte inne. Als 

dieſes Grafengeſchlecht 1210 im Mannesſtamm erloſchen war, erbte 

Heinrich von Neifen Dietfurt. Er veräußerte jedoch das Erbe bald 

darauf an den Truchſeß Friedrich von Waldburg. 1274 verzichtete 

Bertold von Waldburg auf Dietfurt zugunſten des Grafen Mangold 
von Nellenburg, der dann Dietfurt als Afterlehen dem Bertold von 

Waldburg von neuem verlieh. Später erhielten die Herren von 

Reiſchach Dietfurt als nellenburgiſches Lehen. 1421 verkauften die 

Brüder Eck und Heinrich von Reiſchach die Feſte Dietfurt, V. und 

Inzigkofen mit Zubehör an die Gräfin Anna von Werdenberg; zu— 

gleich erwarb dieſe das Lehen als freies Eigentum. Nunmehr war 

V. allodialer Beſitz der Grafen von Werdenberg geworden, der ſich 

1584, nach dem Ausſterben des werdenbergiſchen Geſchlechtes, auf 

die Grafen von Fürſtenberg vererbte. Mit der Mediatiſierung des 

Fürſtentums Fürſtenberg im Jahre 1806 kam V. als Teil des 

Obervogteiamts Jungnau unter die Landeshoheit von Hohenzollern— 

Sigmaringen?. 1840 wurde das Obervogteiamt Jungnau aufge— 

hoben und B. dem Oberamt Sigmaringen zugewieſen. 

In früherer Zeit bildete V. eine eigene Pfarrei; ſpäter wurde 

es Filiale von Gutenſtein; ſeit hundert Jahren aber iſt es wieder 

eine Pfarrei. über dieſen Wechſel wollen die nachfolgenden Aus⸗ 

führungen berichten. 

1 Auch Gutenſtein mit Engelswies löſte ſich von der Grafſchaft Hohen⸗ 

berg los und wurde eine eigene, mit Wildbann und Geleite ausgeſtattete 
Herrſchaft; ſo ſchon 1362 laut Verleihungsurkunde des Herzogs Rudölf von 

Oſterreich für Konrad von Magenbuch. Abſchrift im Dekanatsarchiv von Sig⸗ 

maringen. 

2 Lichtſchlag, Beiträge zur Hohenzollernſchen Ortsgeſchichte S. 6, in: 

Programm des K. Gymnafiums Hedingen 87¼72. Vochezer, Geſchichte von 

Waldburg 1, 254, 258 u. 259.
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1. Die urſprüngliche Pfarrei in Vilſingen. 

V. gehört zu den am früheſten erwähnten Orten Hohenzollerns. 

Bereits 793 wird Filisninga genannt. In dieſem Jahre übergab 

Graf Peratold, ein Angehöriger des geſtürzten alemanniſchen Herzogs— 

geſchlechtes, ſeine bedeutenden Beſitzungen in V. dem Kloſter St. Gallen, 
um ſie als Zinsgüter wieder zu erhalten 1. Auch 817? und zwiſchen 

842—854 wird der Ort angeführt. 

Am 3. April 875 iſt dann die Kirche in Filisininga genannt. 

Damals beſtätigte in Frankfurt König Ludwig den vom Abte Hart— 

muot von St. Gallen und von Adalbert, dem Grafen im Scherragau, 

abgeſchloſſenen Tauſchvertrag, gemäß dem Graf Adalbert dem Kloſter 

St. Gallen eine Kirche in V. mit einem dazugehörigen Gute und 

den Zehnten ſchenkte, dafür aber von St. Gallen zwanzig Jauchert 

Kulturland in V. erhielt“. Ob die Kirche damals bereits Pfarr⸗ 

kirche war, läßt ſich nicht feſtſtellen. Ebenſowenig wiſſen wir, wann 

die Pfarrei errichtet wurde, da bis ins 13. Jahrhundert jegliche 

Nachricht über ſie fehlt. Nach 1225 ſtand dem Kloſter St. Gallen 

1 W. 1, 126. WuB. 1, 44. FuB. 5, 10 Nr. 20. — In der Urkunde 

werden zwei V. angeführt. Lichtſchlag deutet a. a. O. S. 1 die beiden V. 
dahin, daß der jetzt in großem Bogen ſich erſtreckende Ort damals aus zwei 

geſonderten Teilen beſtanden habe, von denen jeder den Namen V. hatte. Dar⸗ 

auf könnte auch die in ſpäterer Zeit und jetzt noch übliche Unterſcheidung von 

Ober⸗ und Unterdorf hinweiſen. Vielleicht lag aber auch das zweite V. in dem 

bereits 1456 genannten Gewann Unterweiler, wo nach der Volksmeinung ein 

Teil von V. geſtanden haben ſoll. Ahnliche Benennungen kommen auch ſonſt 

vor. So hatte nach dem liber marcarum (F DA. 5, 97) die Pfarrei Glatt 

(Hohenzollern) ein Filial, das gleichfalls Glatt hieß. Letzteres dürfte der 

heutige Ortsteil Allerheiligen ſein, der auf dem linken Ufer des Glattbaches 

liegt. Veit (Die Ortsnamen des Oberamts Balingen S. 14 u. 15) vermutet 

in dem zweiten V. Winterlingen. Doch wird dieſe Deutung ſchon mit Rückſicht 

auf die weite Entfernung zwiſchen beiden Orten nicht zutreffend ſein. 

2 W. 1, 223. WUB. 1, 86. FJuB. 5, 11 Nr. 20, 3. 

3 W. 2, 397. FlB. 5, 11 Nr. 20, 4. 

4W. 2, 199 u. 200. FuB. 5, 11 Nr. 20, 5. Wenn auch in der Ur⸗ 

kunde von der Schenkung einer (una) Kirche die Rede iſt, ſo wird man gleich⸗ 

wohl nicht an eine zweite in V. denken dürfen. — Die Kirche in V. iſt die 

urkundlich drittälteſte in Hohenzollern. Die am früheſten erwähnte iſt die 

Kirche in Rangendingen, 795; 843 wird ſodann die Kirche in Burk (Straß⸗ 

berg) angeführt und 875 die von V.
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das Patronatsrecht für die Kirche in V. zun. Die Pfründe in V. 

iſt dann 1275 im liber decimationis aufgeführt, dagegen iſt das 

Einkommen nicht angegeben. Die Steuer wurde vielmehr im Re— 

giſter beim Einkommen des Kuſtos und ſeines Bruders verrechnet. 

Gemeint waren wohl Bertold, der Schatzmeiſter oder Kuſtos der 

Domkirche in Konſtanz, und der Scholaſtikus Burkard von Hohenfels 
bei Sipplingen, die beide viel bepfründet waren. Einer von ihnen 

hatte alſo die Pfarrei innes. V. gehörte damals zum Dekanat 

Schömberg, das ſpäter und noch nach der Reformation und bis zur 

Auflöſung des Bistums Konſtanz den Namen Ebingen hatte. Das 

Vogtrecht über die Kirche beſaß in jener Zeit Sſterreich. Nach dem 
zwiſchen 1303—1311 verfaßten habsburgiſch⸗öſterreichiſchen Urbar⸗ 

buch mußte die Kirche 10 Schilling als Vogtrecht gebens. An Bannalien 
waren 1324 12 Schilling vom Pfarrer zu zahlen“. 

Nach 1324 hören wir nichts mehr von der Pfarrei B., bis 
wir dann aus dem liber marcarum“ erſehen, daß ſie inzwiſchen 

aufgehört hatte. Im genannten liber wird nämlich V. nicht mehr 

aufgeführt, dagegen erſcheint daſelbſt zum erſtenmal Gutenſtein?, das 

1275 und 1324 nicht erwähnt iſt. Der liber marcarum ſoll nun 

in ſeiner jetzigen Faſſung nach Kallen? den Stand der Pfründen 

erſt zu Anfang des 16. Jahrhunderts geben; allein andere verlegen 

ſeine Abfaſſungszeit in die ſechziger Jahre des 14. Jahrhundertss. 

Iſt letzteres zutreffend, dann hat V. ſeine Pfarrpfründe-zwiſchen 
1324 -1360/70 verloren, während Gutenſtein innerhalb der 

gleichen Zeit eine Pfarrei geworden iſt. Die Urſache dieſes Wechſels 

1 FuB. 5, 90 Nr. 133. Das Patronatsrecht hat ohne Zweifel das Stift 

ſchon 875 mit der Erwerbung der Kirche bekommen. 

FOA. 1, 45, 156, 157 u. 159. 
ͤ Bibliothek des Literar. Vereins XIX S. 282, Stuttgart 1850. FuB. 5, 

316 Nr. 336. — Im 17. Jahrhundert und ſicherlich ſchon früher hatte der 

Pfarrer von Gutenſtein von ſeinen Einkünften von V. Fürſtenberg als Landes⸗ 

herrn Schirmfrucht zu entrichten; ſo auch in der nachfolgenden Zeit. 

4FDA. 4, 49. 5 FDA. 5, 66f. 6 FDA. 5, 97. 

Die oberſchwäbiſchen Pfründen des Bistums Konſtanz S. 2 u. 3. 

8 So Haid, der Herausgeber des liber marcarum (§J DA. 5, 3) und 

Ott (Die Abgaben an den Biſchof uſw., in- F DA. NF. 8, 122), der bemerkt, daß 

die angegebene Abfafſungszeit „außer Zweifel“ ſei. Sicher iſt, daß das Ver⸗ 

zeichnis nicht in allweg erſt dem Stande der Pfründen zu Anfang des 16. Jahr⸗ 

hunderts entſpricht. Beim Kapitel Mengen z. B. iſt dies nicht der Fall.
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kennen wir nicht. Auffallend bleibt dabei, ſofern kein Schreibfehler 

vorliegt, daß noch 1466 die Kirche in V. Pfarrkirche genannt, der 

Ort ſelber aber als Filial von Gutenſtein bezeichnet wird'. Daß V. 

ſchon im 14. Jahrhundert Filial von Gutenſtein geworden iſt, dürfte 

auch daraus zu ſchließen ſein, daß bei den ſpäteren Bemühungen, 

wieder einen Pfarrer oder wenigſtens einen eigenen Geiſtlichen zu 

bekommen, nie von der Gemeinde darauf hingewieſen wurde, daß 

V. ſchon einmal eine Pfarrei war. Es wäre das ſicherlich geſchehen, 

wenn noch die Kunde von der früheren Pfarrei vorhanden geweſen 

wäre. Nicht einmal beim Prozeß im Jahre 1571/74 (ſ. nachher) 

wurde dieſer Umſtand geltend gemacht. Wäre erſt im 15. Jahr— 

hundert fragliche Anderung vor ſich gegangen, ſo wäre ſie nach nur 

hundert Jahren noch in der Erinnerung der Leute geweſen. Ander— 
ſeits aber berief ſich der Pfarrer von Gutenſtein bei dieſem Prozeß 

auf ein zweihundertfünfzig Jahre altes Schriftſtück, aus dem hervor— 

gehe, daß V. ſchon in jener Zeit, alſo um 1320, Filial geweſen 

ſei. Es wird demnach V. nicht allzulange nach 1324 den Pfarrſitz 

verloren haben. Als Filial von Gutenſtein iſt ſodann V. im Sub— 

ſidiumsregiſter von 1485 86 ausdrücklich aufgeführts. Von da ab 

dauerte das Filialverhältnis mit Gutenſtein noch über dreihundert 

Jahre. 

In den Protokollbüchern des Ordinariatsarchivs in Freiburg findet 

fich die Angabe: 1466, 18. Nov. data est petitio ad eceles. paroch. in Vil- 

singen, filialem eccles. paroch. in Gutenstain prope Sigmaringen, ad annum. 

Es war alſo wohl der bauliche Zuſtand der Kirche kein guter, daß die Erlaub— 

nis gegeben wurde, Almoſen für dieſelbe zu ſammeln. Nach dem Güter-Rodel 

der Heiligenpflege von 1456 war das „Gotzhus und Kirchen“ zu Vilfingen der 

Mutter Gottes und den „hl. Himmelsfürſten“ St. Johannes und St. Paulus 

geweiht. 1461 (Fu B. 6, 424 u. 425 Nr. 264, 1. Zimmeriſche Chronik 1, 

440; 2, 92 u. 93) und 1468 (FuB. 6, 455 Nr. 286) wird die Kapelle in V. 

erwähnt, an der die Jagdgrenze vorbeiging. Es war damit wohl die ehemalige 

St.⸗Annakapelle an der Landſtraße gemeint, und nicht die Kirche, wenn⸗ 

gleich die Gotteshäuſer in den Filialen früher auch Kapellen hießen. — Auch 

1435— 1437 wird Gutenſtein wiederholt als Pfarrei erwähnt. Ubrigens werden 

in den Urkunden auch bei andern unterdrückten Pfarreien die betreffenden Kirchen 

noch lange nachher Pfarrkirchen genannt. 

2 FDA. 26, 38. Dieſes Regiſter gehört, ſoweit es ſich um die Pfarreien 
des Dekanats Ebingen handelt, 1485/86 an, ficher aber der Zeit des Biſchofs 

Otto IV. FDA. MF. 8, 6.
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2. Vilſingen, Filial von Gutenſtein ſeit dem 
14. Jahrhundert. 

Die Beziehungen zwiſchen dem Pfarrer und den Filialiſten waren 

in dieſer langen Zeit nicht immer die beſten, ſondern im Gegenteil 

oft. durch Streitigkeiten geſpannt. Die Urſache der Mißhellig— 

keiten lag im Gottesdienſt. Wie es bezüglich desſelben in der 

erſten Zeit gehalten wurde, als V. Filial geworden war, darüber 

geben die Akten nicht genügend Aufſchluß. Nach dem erwähnten 

alten Regiſter aus dem 14. Jahrhundert ſoll der Pfarrer von Guten— 

ſtein urſprünglich zu keinem Gottesdienſt in V. verpflichtet geweſen 

ſein (2). Später las er einmal in der Woche an einem Werktage eine 

heilige Meſſe, auch beging er daſelbſt (mit Predigt) das Kirchweih⸗ 

feſt. Außerdem wurden die Verſtorbenen der Gemeinde auf dem 

Gottesacker bei der Kirche beerdigt. Bereits 1571 heißt es, daß der 

Friedhof ſeit Menſchengedenken beſtehe; er ſtammte wohl noch aus 

der Zeit der erſten Pfarrei her. Dafür bezog der Pfarrer den Groß— 

und Kleinzehnten in V. und Dietfurt. Auch beſaß die Pfarrei eine 

Zehntſcheuer und einige Grundſtücke in V. 

Im Jahre 1571 verlangten dann die Vilſinger auf Grund der 

Beſtimmungen des Konzils von Trient! einen eigenen Pfarrer oder 

wenigſtens einen Helfer, der an den Sonn- und Feiertagen bei ihnen 

den Gottesdienſt halte. Zur näheren Begründung ihrer Forderung 
wieſen ſie hin auf die weite Entfernung von Gutenſtein, den ſchlechten 

und gefährlichen Weg, die bisherige ungenügende ſeelſorgerliche Hilfe 

und das reichliche Erträgnis von V.; auch habe dieſes mit Dietfurt 
43 Familien, Gutenſtein aber nur ungefähr 20. Dabei wurden ſie 

vom Grafen Joachim von Fürſtenberg, ihrem Landesherrn, kräftig 

unterſtützt. Da der Pfarrer wie auch der Graf Wilhelm von Zimmern 

zu Meßkirch als Inhaber der Herrſchaft Gutenſtein auf die Forde⸗ 

rungen der Vilſinger nicht eingingen, ſo kam es zum Prozeß? bei 

der biſchöflichen Behörde in Konſtanz, der bis 1574 dauerte und 

ſchließlich durch Vergleich vom 17. Dezember beigelegt wurde. Der 

Vergleich findet ſich nicht bei den Akten. Es dürfte aber den Vilſingern 

wirklich ein eigener Gottesdienſt an den Sonn- und Feier⸗ 

Sess. XXI, cap. 4 de reform. 

2 Ob dies die erſte Streitigkeit wegen des Gottesdienſtes war, dürfte 

fraglich ſein. Frühere Akten ſind allerdings nicht vorhanden.
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tagen durch einen Helfer verwilligt worden ſein. Nach dem 

Gutenſteiner Pfarrurbar von 1687 wenigſtens waren ſie damals zum 

Beſuche der Pfarrkirche in Gutenſtein nur noch am Palmſonntag, 

Karfreitag, Fronleichnamsfeſt und an der Gutenſteiner Kirchweihe 

verpflichtet . 

Mit dem Vergleiche von 1574 waren die Streitigkeiten nicht 

abgetan. Die Vilſinger ſuchten jetzt den Geiſtlichen in ihren 

Ort ſelber zu bekommen, und zwar wo möglich als Pfarrer. 

Zu dem Zwecke taten ſie wiederholt Schritte, ſo 1667 und 1668; 

freilich jeweils ohne Erfolg. Im folgenden Jahre gab Konſtanz die 

Erlaubnis zur Aufbewahrung des Allerheiligſten. Damals hatte V. 

mit Dietfurt 327 Seelen, darunter 225 Kommunikanten. Schon 

früher, namentlich im Dreißigjährigen Kriege, befand ſich das Aller— 

heiligſte gleichfalls in der Kirche zu V. 1701 führte die Gemeinde 

Klage beim Ordinariat wegen der Seelſorge und bemühte ſich aber⸗ 

mals um einen eigenen Pfarrer. 1710 hatte ihr der Pfarrer Franz 

Joſeph Deber von Gutenſtein den Bau eines Pfarrhofes innerhalb 

vier Jahren zugeſagt. Er kam aber nicht zur Ausführung. Einige 

Zeit ſpäter ſchien es, als ob V. doch ſein Ziel erreichen würde. Der 

genannte Pfarrer und Kammerer hatte 1726 die Abſicht, in V. eine 

Kaplanei mit 4000 fl. zu fundieren. Auch Fürſtenberg war bereit, 
zu dem Zwecke beizuſteuern, zumal zur Kaplaneiwohnung. Das Jahr 

darauf wollte Deber noch weitere 1000 fl. ſtiften, damit ſtatt einer 

Kaplanei eine Pfarrei errichtet werden könnte. Dabei ſollte der Groß⸗ 

und Kleinzehnte in V. zwiſchen dem Gutenſteiner und dem neuen 

Vilſinger Pfarrer geteilt werden. An Geld waren dem letzteren 

200 fl. und dem erſteren 50 fl. zugedacht. Das Geſamteinkommen 

der in Ausſicht genommenen Pfarrpfründe V. wurde zu 400 fl. und 

das der Pfarrei Gutenſtein zu 500 fl. berechnet. Allein der Graf 

Schenk von Kaſtell? verweigerte mit Schreiben vom 6. Auguſt 1727 

Als in. der Oſterzeit 1620 wegen Krankheit des Pfarrers der Helfer 

keinen Gottesdienſt in V. halten konnte, weigerten ſich die Vilſinger, nach Guten⸗ 

ſtein zu gehen, weshalb ſie der Helfer tadelte und an „ihrer Ehre angriff“. 

Zur Schlichtung der Angelegenheit kam der Weihbiſchof, der Generalvikar und 

drei Räte nach V. Es wurde aber keine Einigung erzielt. Die ſchließliche 

Beilegung des Streites iſt unbekannt, da die weiteren Akten fehlen. 

2 Die Grafen Schenk von Kaſtell (Caſtel) waren ſeit der zweiten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts die Inhaber der öſterreichiſchen Herrſchaft Gutenſtein, zu 

der damals außer Gutenſtein Altheim, Engelswies und Ablach gehörten. Sie
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die Genehmigung der beabſichtigten Stiftung, weil der Pfarrer ihm 

von der Sache zuvor nichts mitgeteilt und ſich bei der Anweſenheit 

des Grafen in Gutenſtein gegen dieſen unanſtändig und unartig auf— 

geführt habe 1. Damit war der Plan des Pfarrers vereitelt und die 

Hoffnung der Vilſinger getäuſcht. Als Deber am 5. September 1784 

mit Tod abgegangen war, machte die Gemeinde während der Vakatur 

einen neuen Verſuch wegen einer Trennung von Gutenſtein, indem 

ſie die gleichen Gründe geltend machte wie 1571. Einen Erfolg hatte 

aber auch dieſer Verſuch nicht. Das Jahr 1739 erzählt dann wieder 

von Mißhelligkeiten mit dem Pfarrer. Die Vilſinger gingen am 

Karfreitag und Karſamstag nicht in die Betſtunden nach Gutenſtein. 
Die fürſtenbergiſche Regierung in Meßkirch verwies ihnen aber unter 

Strafandrohung ihren Ungehorſam. 1743 wollten ſie ihre eigene 

Kirche nicht mehr beſuchen, weil der Pfarrer an den Sonntagen zu 

verſchiedener Zeit erſcheine und ſo manche nicht in die Meſſe und 

in die Chriſtenlehre kommen könnten. Deswegen wollten ſie in Zu— 

kunft ganz wegbleiben. Auch in dieſem Falle drohte die Regierung 

mit Strafe. 

Die Vilſinger hatten bei ihren Bemühungen um ein Benefizium 

im Orte bisher nur Enttäuſchungen erlebt. Um die Mitte des 
18. Jahrhunderts hatte es nun den Anſchein, als ob auf einem 

anderen Wege die Gründung einer eigenen Pfründe in V. zuſtande 

käme. Am 9. Januar 1752 war der von Ennetach bei Mengen ge— 

bürtige Pfarrer Dr. Johann Wilhelm Rom in Arnach (O.-A. 

Waldſee) geſtorben. Er hinterließ ein bedeutendes Vermögen, das 

er großenteils zu guten Zwecken vermachte. So beſtimmte er unter 

anderem 6000 fl. zur Errichtung irgendeines Benefiziums. Der 

Großkanonikus Hummel in Buchau war anfänglich bemüht, dieſe 

Summe ſeinem Vaterorte Triberg zu verſchaffen. Nachher aber trat 

er als Adminiſtrator der Pfarrei Gutenſtein für eine Kaplaneiſtiftung 

in V. ein, infolge Anſuchens der Romiſchen Verwandtſchaft, die in 

Ennetach, Mengen und Meßkirch wohnte und die eine Verwirklichung 
fraglicher Stiftung in der Nähe wünſchte. Allein am 6. Januar 1758 

benachrichtigte der Generalvikar von Deuring in Konſtanz den Ad— 

hatten auch das Nominationsrecht für die Pfarrei Gutenſtein, während das 

Präſentationsrecht dem Kloſter St. Gallen zuſtand. Das Geſchlecht iſt jetzt im 

Mannesſtamm erloſchen. 

Allerdings triftige Gründe!
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miniſtrator, daß der Biſchof die Stiftung für Triberg beſtimmt habe 

und daß das Benefizium dort bereits errichtet ſei“. Auch die fürſten— 

bergiſche Regierung war zugunſten V.s bei der Kirchenbehörde vor— 

ſtellig geworden. Damit hatte des Schickſals Tücke V. eine nene 

Enttäuſchung gebracht, gleichwohl aber der Gemeinde den Mut nicht 

genommen. 

Sie ſetzte ihr Streben nach Selbſtändigkeit fort, wie 

das Anerbieten des neuen Pfarrers Franz Anton Scherzinger in 

Gutenſtein zeigt, der ſich 1763 bereit erklärte, für einen Kaplan in 
V. 50 fl. in Geld oder Früchten beizuſteuern. Indes blieb es bei 

dem Vorhaben. Der angebotene Betrag war natürlich nicht hinreichend 

und die Gemeinde wollte für das Fehlende nicht aufkommen, da ſie 

dem Pfarrer den Groß- und Kleinzehnten gab. Der Pfarrer ſelber 

konnte nicht gezwungen werden, einen Kaplan nach V. zu ſetzen und 

ihn dort zu unterhalten. Weitere Schritte konnten erſt bei Erledigung 

der Pfarrei erfolgen, was dann auch geſchah, freilich erſt dreißig 

Jahre ſpäter. Wie ſich übrigens das Verhältnis zwiſchen dem Pfarrer 

und ſpäteren Dekan Scherzinger und V. in dieſer langen Zeit ge— 

ſtaltete, iſt unbekannt. Die Akten enthalten keine Klagen. Man wird 

wohl annehmen dürfen, daß der Gottesdienſt'in V. durch einen Vikar 

vorſchriftsmäßig gehalten wurde, d. h. ſo wie das Gutenſteiner 

Pfarrurbar von 1687 ihn beſtimmte?. 

Gemäß dieſem war an allen Sonn- und Feiertagmorgen in V. 
eigener Gottesdienſt; nur an den vier bereits erwähnten Tagen 

mußten die Filialiſten die Kirche in Gutenſtein beſuchen. An den 

Werktagen beſtand keine Verpflichtung zu einer heiligen Meſſe in V. 

Am Fronleichnamsfeſt war es üblich, daß der Pfarrer am Nachmittag 

in V. die Prozeſſion hielt und die vier Evangelien las. Auch ſollte 

an Allerheiligen oder an Allerſeelenabend dem Herkommen gemäß 

eine Seelenveſper gehalten werden. War ein Kaplan da, ſo ſollte 

er mit den Vilſingern um den Sſch reiten, dafür mußten ihn dieſe. 

gaſtfrei halten; ſo auch an Fronleichnam und Allerheiligen. An 
Weihnachten las der Kaplan alle drei Meſſen in V.; fehlte er, ſo 

hielt der Pfarrer daſelbſt die Frühmeſſe. Daß die Verſtorbenen der 

Für Rulfingen legierte Pfarrer Rom gleichfalls 6000 fl. zu einem Bene⸗ 

fizium. Mitteilungen d. Vereins f. Geſchichte und Altertumskunde in Hohen⸗ 

zollern, 51. Jahrg. 1917/18, S. 57. 

2 Das Urbar wurde am 31. März 1694 von Konſtanz beſtätigt.
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Gemeinde auf dem eigenen Gottesacker beerdigt wurden!, iſt ſchon 

bemerkt. Zur Taufe mußten die Kinder nach Gutenſtein gebracht 

werden. 

Am 21. Auguſt 1793 ſtarb Pfarrer Scherzinger. Nunmehr 

war die Pfarrei vakant geworden. Dieſe Gelegenheit benützte alsbald 

die Gemeinde und tat abermals Schritte, um einen eigenen 

Geiſtlichen zu erhalten. Schon am 29. Auguſt wandte ſie ſich an 

den Fürſten Joſeph Maria Benedikt in Donaueſchingen mit der Bitte, 

ihr zur Erlangung eines Seelſorgers im Orte behilflich ſein zu wollen. 

Das Geſuch ſtützte ſich auf die Gründe, wie wir ſie ſchon früher 

kennengelernt haben; außerdem wurde die Wichtigkeit des Unter— 

richts in der Schule hervorgehoben. Das Ordinariat in Konſtanz, 
an das nun dieſer Antrag gelangte, ernannte am 22. Oktober 1793 

den Geiſtlichen Rat und Stadtpfarrer Karl Philipp Schwab in 
Sigmaringen zum biſchöflichen Kommiſſär zur Unterſuchung der 

Paſtorationsverhältniſſe in V. Schwab beantragte dann auch nach 

vorgenommener Viſitation an Ort und Stelle beim Ordinariat wirklich 

die Trennung V.s von Gutenſtein und die Errichtung einer eigenen 

Pfarrei im ſeitherigen Filial. 

Allein bis dies geſchah, dauerte es noch mehr als zwanzig 

Jahre. Es erhoben ſich wiederum verſchiedene Schwierigkeiten, und 
ein eigener Unſtern waltete abermals über der von der Gemeinde 

ſo ſehnſüchtig erwarteten Gründung der Pfarrei. 

Einmal war zur Lostrennung von Gutenſtein und zur Errich— 

tung einer Pfarrei in V. die Zuſtimmung des öſterreichiſchen Lehenhofes 

notwendig, da die Herrſchaft Gutenſtein von Sſterreich zu Lehen 

ging. Sodann mußte auch der Graf Schenk von Kaſtell zu Ober⸗ 

diſchingen (O.⸗A. Ehingen) als Lehensinhaber und Patron der Pfarrei 

Gutenſtein ſeine Einwilligung dazu geben. Beide aber beeilten ſich 

keineswegs mit ihrem Einverſtändnis. Im Gegenteil, Graf Ludwig 

Schenk von Kaſtell? lehnte eine Mitwirkung in fraglicher Angelegen— 

heit ab und ernannte ſeinen Sohn Philipp Anton zum Pfarrer 

von Gutenſtein, der dann vom fürſtlichen Stifte St. Gallen prä⸗ 

ſentiert und hieraͤuf am 30. Dezember inveſtiert wurde. Der neue 

Dagegen fanden die Bewohner von Dietfurt ihr Begräbnis auf dem 

Friedhof in Gutenſtein. 

2 „Der Malefiz⸗Schenk“, ſo genannt, weil er ſich die Verfolgung der 

Gauner beſonders angelegen ſein ließ; geſt. 1821.
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Pfarrer war zugleich Domherr in Mainz und Augsburg. Wenn 

auch die Inveſtitur nur unter der von Konſtanz aufgeſtellten Klauſel 

erfolgte: „salva tamen dispositione quoad ordinandam commo- 

diorem pastorationem loci Vilsingen auetoritate ordinaria suo 

tempore facienda“, ſo war gleichwohl mit der Neubeſetzung von 

Gutenſtein die Sachlage für V. faktiſch eine ungünſtigere geworden. 

Doch erklärte ſich der Pfarrer, im Intereſſe einer beſſeren Pa— 

ſtoration und um ſeine friedliebende Gefinnung zu zeigen, am 

3. Februar und am 25. Mai 1794 bereit, einen Vikar nach V. zu 

ſetzen und zu deſſen Unterhalt jährlich 300 E. aufwenden zu wollen. 

Im Oktober des folgenden Jahres 1795 wiederholte er dieſe Erklä— 

rung, als die fürſtenbergiſche Regierung einen höheren Beitrag 

wünſchte. Zu 300 fl. wollte am 8. Oktober 1795 auch der Vater 

des Pfarrers als Lehensinhaber und Patron ſeine Zuſtimmung 

geben im Falle der Genehmigung ſeitens der öſterreichiſchen Regie— 

rung. 1797 entſchloß ſich dann der Pfarrer „zu mehrer Beruhigung 

und Seelentroſt“ der Gemeinde, ſeinen Vikar nach V. zu verſetzen. 

Bereits im März dieſes Jahres finden wir den Vikar Fidel Engel 

wirklich daſelbſt. Er wohnte zuerſt im Wirtshaus und ſpäter im 

Schulgebäude, da keine eigene Wohnung für einen Geiſtlichen vor— 

handen war. Bald erfolgte ein weiteres Entgegenkommen des 

Pfarrers. Am 30. Dezember des gleichen Jahres ſprach er nämlich 

ſeine Geneigheit aus, eine Vikarswohnung in V. zu bauen, wenn 

die Gemeinde dabei Frondienſte leiſte und die Herrſchaft 60 Stück 

Bauholz und in Zukunft das nötige Brennholz für den Vikar ſtelle. 

Die Beſoldung wollte der Pfarrer übernehmen und auch einen Tauf— 

ſtein der Gemeinde gewähren. Da die fürſtenbergiſche Regierung 

befürchtete, es könnte bei der Einrichtung eines bloßen Vikariats in 

V. der Vikar ſpäter wieder weggenommen werden, ſo kam ſie am 

9. März 1798 auf den früheren Plan zurück und verlangte die 

Gründung eines eigentlichen Benefiziums mit Trennung von Guten⸗ 

ſtein. Hierauf legte der Pfarrer, „um den fürſtenbergiſchen Schi— 

kanen ein Ende zu machen“, am 1. Mai 1798 der Regierung einen 

Entwurf bezüglich Fundierung eines Benefiziums in V. vor, aber 

ohne gänzliche Trennung von Gutenſtein. Die Präſentation ſollte 

dem Patron der Pfarrei Gutenſtein zuſtehen und die Gemeinde den 

Bauplatz für die Wohnung unentgeltlich hergeben. Die Regierung 

hatte an dem Vorſchlag noch mehreres auszuſetzen. Sie wünſchte 
Freib. Diöz⸗Archiv. N. J. XXIV. 3
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deswegen mündliche Verhandlungen in Gegenwart des biſchöflichen 

Kommiſſärs und des regierenden Grafen von Kaſtell. Auch in 

Konſtanz hatte der Pfarrer ſeinen Entwurf vorgelegt. Infolgedeſſen 

ließ der Generalvikar außer an der Kathedrale in Konſtanz auch an 

der Kirchentüre in Gutenſtein und V. durch den Stadtpfarrer Schwab 

die literae edictales anſchlagen, laut denen innerhalb dreißig Tagen 

etwaige Einwendungen gegen die Errichtung eines Benefiziums beim 

Stadtpfarrer anzubringen waren. Hierauf veranlaßte Schwab auf 

den 24. Auguſt 1798 eine Konferenz der Beteiligten in V., auf 

der die Trennung und die Errichtung eines Benefiziums daſelbſt 

beraten werden ſollte. Außer dem Kommiſſär nahmen an der Kon— 

ferenz teil: der Rat und Obervogt von Jungnau, Gebele von Wald— 

ſtein, und der Rat und Obervogt Dr. Hiller von Gutenſtein als 

Vertreter des Grafen von Kaſtell. Für den Pfarrer, der damals in 

Augsburg Präſenz hielt, war der Pfarrvikar Teutſch in Gutenſtein 

erſchienen. Den Protokollführer machte der Vikar Engel in V. Es 

kam jedoch auf der Konferenz zu keiner Einigung. Fürſtenberg 

wollte eine eigene Pfarrei in V. und nicht bloß eine mit Gutenſtein 

verbundene Kaplanei; auch wünſchte es das Patronat der Pfründe. 

Der Pfarrer aber lehnte wiederholt die Errichtung einer Pfarrei ab 

und blieb bei ſeinem gemachten Vorſchlage; zugleich drohte er mit 

der Zurückziehung ſeines Vikars von V.; ſo noch am 19. Dezember 

1798. Das Ordinariat in Konſtanz ſtimmte laut Schreiben vom 

12. September 1798 dem Plane des Pfarrers bei mit der Begründung, 

daß einerſeits die Errichtung einer unabhängigen Pfarrei „zuvielen 

Schwierigkeiten unterliege“ und daß anderſeits durch die Stiftung 

einer Expoſiturkaplanei für das Seelenheil der Vilſinger hinlänglich 

geſorgt werde. Ahnlich lautete deſſen Antwort am 10. Februar 1799. 

Es glaubte, daß der Graf als Patron und der k. k. vorderöſter— 

reichiſche Lehenhof niemals ihre Einwilligung zur Errichtung einer 

Pfarrei geben würden. Es ſchickte dann den Vorſchlag des Pfarrers 
an den Grafen mit dem Erſuchen, im Falle der Zuſtimmung, ihn 

dem Lehenhof zu übermitteln. Hierauf nahm die fürſtenbergiſche 

Regierung am 28. Februar 1799 den Vorſchlag des Pfarrers vom 

1. Mai 1798, daß nur ein Benefizium in V. eingerichtet werde, an, 

da ſie die Wegnahme des Vikars Engel befürchtete und da auch 

das Ordinariat, wie wir geſehen haben, denſelben billigte. Ander— 

ſeits zeigte der Pfarrer ein abermaliges Entgegenkommen, indem er
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am 14. Auguſt für die Beſoldung des Kaplans weitere 50 fl. ver⸗ 

willigte, ſo daß dieſer nun außer Früchten 200 fl. an Geld erhalten 

ſollte. Die Gemeinde aber verſprach, den Bauplatz unentgeltlich zu 

ſtellen, den ſie früher verweigert und nur bei Errichtung einer Pfarrei 

zugeſagt hatte. 
Nunmehr, den 11. September 1799, hielt die Regierung die 

Sache für den völligen Abſchluß reif. Bezüglich der Beſetzung des 

Benefiziums wünſchte ſie eine zwiſchen dem Grafen von Kaſtell und 

dem Fürſten von Fürſtenberg abwechſelnde Präſentation oder einen 

Ternavorſchlag ſeitens des letzteren oder wenigſtens eine Verleihung 

an fürſtenbergiſche Landeskinder. Eine nochmalige Konferenz ſollte 

die letzten Anſtände beſeitigen und alsdann die Erektionsurkunde 

gefertigt werden. Der Pfarrer, der ſich noch in Augsburg befand, 

erſuchte, daß die Konferenz bis zu ſeiner Rückkehr nach Gutenſtein 
verſchoben würde. Dieſe erfolgte erſt am 15. März 1800. Schon 

am andern Tage ſchrieb er an den Obervogt in Jungnau: „Die 

Sache kann wegen V. nicht mehr fehlen“ und „die Sache kommt 

zuſtande auf alle Fälle“; zugleich bemerkte er aber: „Bis Oſtern 

werde ich meine Pfarrei abgeben!“ 
Dadurch geſchah es, daß die Sache eben nicht zuſtande kam. Die 

Gründung des Benefiziums war beim Abzuge des Pfarrers noch 

nicht zum vollen Abſchluß gebracht und noch nicht vollzogen und 

darum die Kaplanei überhaupt nicht geſtiftet. All die vielen münd— 

lichen und ſchriftlichen Verhandlungon ſeit ſieben Jahren waren 

umſonſt geweſen und hatten kein Reſultat gezeitigt. V. konnte wieder 
eine bittere Enttäuſchung vermerken. 

Lag vielleicht ein abſichtliches Hinauszögern des gröͤflichen 

Pfarrers vor? Man könnte es faſt vermuten. Dagegen ſchreibt 

Vikar Engel am 21. März 1780: „Daß der Herr Domgraf die 

Sache aufrichtig und ernſtlich betreibe, davon glaube ich überzeugt 

zu ſein — ob es auch anderſeits? — iſt mir dunkel.“ Auch war 

weder vom Grafen Schenk von Kaſtell in Oberdiſchingen noch von 

der öſterreichiſchen Regierung in Günzburg irgendeine Antwort ein⸗ 

getroffen. Bis zum 11. März 1800 hatte letztere noch kein Geſuch 
um den lehensherrlichen Konſens von Oberdiſchingen erhalten. Da— 
gegen ſchrieb der Pfarrer am 16. März 1780, das Geſuch liege ſeit 

vier Wochen beim Lehenhof in Freiburg. Weder von dieſem noch 

vom Herrſchaftsinhaber erfolgte je eine Zuſtimmung. Daher hätte
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auch ein raſches Handeln ſeitens Fürſtenbergs und der Gemeinde, 

unter Verzicht auf etwa zu erhoffende Vorteile, kaum etwas genützt. 

Auf die durch Reſignation ſeines Sohnes! erledigte Pfarrei 

ernannte der Reichsgraf Schenk von Kaſtell am 28. April 1800 

den bisherigen Vikar Johann Adam Teutſch in Gutenſtein. Die 

Inveſtitur war am 22. Juli. Teutſch war, wie er am 16. Juli 

die fürſtenbergiſche Regierung verſicherte, willens, die begonnene 

Stiftung auszuführen. Doch ſchon nach fünf Wochen, am 28. Auguſt, 

ereilte ihn der Tod und machte die gehegten Erwartungen zunichte. 

Nachfolger von Teutſch wurde der ſeitherige Vikar in V., Fidel 

Engel?, nominiert im Oktober 1800. Sämtliche Pfarrangehörigen 

waren beim Grafen um ihn eingekommen. Engel war persona 

grata beim Obervogt und der fürſtlichen Regierung und hatte ſich 

während ſeiner vierjährigen Tätigkeit in V. auch um die dortige 

Schule eifrig angenommen. Von ihm hofften V. und Fürſtenberg, 

daß er bereitwillig die ſo ſehnlich gewünſchte Errichtung eines Bene⸗ 

fiziums zur Ausführung bringen werde. Um ſo größer war daher 

ihre Enttäuſchung, als Engel 1801 die Aufſtellung eines Tauf— 
brunnens verweigerte und am 10. Januar 1802 die Errichtung 

jeglichen Benefiziums in V. ablehnte und höchſtens einen Vikar da— 
ſelbſt nach ſeinem Belieben laſſen wollte. Am 21. April 1802 

ſchrieb dann das Ordinariat in Konſtanz, an das ſich die fürſten— 

bergiſche Regierung in dieſer Sache gewandt hatte, daß ohne Zu— 

ſtimmung des k. k. Lehenhofes weder eine Kaplanei in V. errichtet 

noch der Pfarrer von Gutenſtein gezwungen werden könne, einen 

exponierten Kaplan oder Hilfsprieſter dort zu belaſſen. Dieſer Konſens 

ſei aber ſchwer zu erlangen. Die hierzu nötigen Schritte überließ 

das Ordinariat der fürſtenbergiſchen Regierung. Darauf gab die 

1810 war Graf Philipp Schenk von Kaſtell Pfarrer in Oberdiſchingen, 

Domherr zu Aſchaffenburg und Augsburg. Er war damals überſchuldet und 

wünſchte ein Abkommen mit ſeinen Gläubigern zu treffen. Wochenblatt für das 

Fürſtentum Sigmaringen 1810, S. 170. 

2 Fidel Engel, geb. zu Bingen 18. Juni 1769; oid. 2. Juni 1793; 

Vikar in Stetten und Gutenſtein; Pfarrer daſelbſt bis 1810; dann Pfarrer in 

Wilflingen, auch Dekan; hierauf Stadtpfarrer in Riedlingen bis 1818; Stadt⸗ 

pfarrer und Dekan in Sigmaringen 1818, Geiſtl. Rat bei der Regierung, auch 

Rektor der neuerrichteten Lehranſtalt Hedingen; erhielt 1824 die Pfarrei Veringen⸗ 

dorf; wurde erzbiſchöfl. Kommiffär für Hohenzollern; geſt. 13. Juni 1853, 

84 Jahre alt, weniger 5 Tage.
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Regierung dem Obervogt in Jungnau die Weiſung, „in Güte“ auf 
den Pfarrer einzuwirken, daß er V. den Lokalvikar nicht entziehe. 

Gleichwohl geſchah dies. 1803 (12. Juni) und in der nachfolgen⸗ 

den Zeit wohnte der Vikar nicht mehr in V. Infolgedeſſen wurde 

das Verhältnis zwiſchen dem Pfarrer und der Gemeinde ein un⸗ 

freundliches. Der Pfarrer war dann geneigt, unter gewiſſen Be— 
dingungen den Vikar wieder nach V. zu verſetzen; doch ſollte eine 

entſprechende Wohnung erſtellt werden. Er ſelber bot ſich am 

8. Januar 1804 an, eine ſolche zu bauen, wenn die Herrſchaft und 

die Gemeinde entſprechend beitragen würden. Indes wurde aus 

der Sache nichts. Damals fand unter der Woche kein Gottesdienſt 

in V. ſtatt. Auf eine Beſchwerde der Regierung hin las hierauf 

der Pfarrer oder der Vikar ein- oder zweimal wöchentlich eine heilige 

Meſſe. Auch bekam der Pfarrer von Konſtanz den Auftrag, die 

Schule in V. fleißig zu beſuchen und den Religionsunterricht eifrig 

zu erteilen. Ob ſpäter Pfarrer Engel ſeinen Vikar wieder nach V. 

tat, iſt mir unbekannt. Auf jeden Fall ruhte unter ihm die An— 

gelegenheit bezüglich der Errichtung eines eigenen Benefiziums. 

Inzwiſchen vollzogen ſich die bekannten politiſchen Veränderungen 

infolge der verſchiedenen Friedensſchlüſſe. 1805 gelangte die Herr— 

ſchaft Gutenſtein an Württemberg und 1810 durch Austauſch an 

Baden. Das Fürſtentum Fürſtenberg hörte 1806 auf, ein eigener 

Staat zu ſein. Das fürſtenbergiſche Obervogteiamt Jungnau, zu 

dem V. gehörte, kam bei dieſem Anlaſſe unter die Landeshoheit von 

Hohenzollern⸗Sigmaringen, das ſelber ſouverän wurde. 

Nunmehr nahm die hohenzolleriſche Regierung die Er— 

richtung einer eigenen Pfarrei in V. in die Hand, feſt entſchloſſen, 

trotz aller Schwierigkeiten davon nicht abzuſtehen. Sie war in der 

Tat dabei glücklicher als Fürſtenberg“, das ſeit Jahrhunderten nach 

dieſem Ziel geſtrebt hatte, ohne es zu erreichen. Freilich lagen jetzt 

die Verhältniſſe günſtiger, da jeder Staat bemüht war, Grenzgemein⸗ 

den, die mit ausländiſchen Pfarreien vereinigt waren, zu eigenen 

Pfarreien zu machen. So ſtehen wir nun vor der Wiedererrichtung 

der Pfarrei. 

Man darf Fürſtenberg das Zeugnis nicht verſagen, daß es ſich redlich 

Mühe gab im Laufe der Jahre, um V. zu einer Pfarrei zu verhelfen. Daß es 

dabei in den Beſitz des Patronats zu kommen ſuchte, lag im Zug der Zeit.
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3. Vilſitngen abermals Pfarrei ſeit 1817. 

Im Jahre 1810 erhielt Engel die Pfarrei Wilflingen bei Ried⸗ 

lingen. Nach ſeinem Weggange kam Joſeph Linder als Interims⸗ 
vikar nach V.! Er ſtarb aber ſchon am 17. Mai 1813, erſt dreißig 

Jahre alt?, als eben der Pfarrhausbau begonnen hatte. Auf Linder 

folgten die Franziskanerpatres Benedikt und Evariſtus von Hedingen 

und dann Anton Stocker. Nach Vollendung des Pfarrhofes begannen 

1816 Verhandlungen mit Baden wegen förmlicher Trennung des ſeit— 

herigen Filials vom Pfarrverbande mit Gutenſtein und wegen Re⸗ 

gelung der Pfarreinkünfte der alten und der neu zu gründenden 

Pfründe. Hierauf wurde ein Staatsvertrag zwiſchen Baden und 
Hohenzollern-Sigmaringen abgeſchloſſen und V. von allen Verpflich⸗ 

tungen nach Gutenſtein befreit, nachdem es noch Proviſorien von 
dieſer Pfarrei übernommen hattes. Nunmehr ſtellte am 1. Inli 1816 

im Auftrage der Sigmaringer Regierung der Hof- und Regierungsrat 

von Huber unter Beiziehung des Stadtpfarrers und Dekans Gobs in 

Sigmaringen und des Fürſtenbergiſchen Rats und Obervogts Würth 

in Jungnau das Einkommen „der neu errichteten Pfarrei“ V. feſt. 

Dasſelbe beſtand in (nicht bedeutendem) Güternutzen, im Groß- und 

Kleinzehnten von V. und Dietfurt, auch im Blutzehnten von beiden 

Orten, weiter im Heu- und Ohmdzehnten von V. und endlich in 
fünf Klaftern Brennholz von der fürſtenbergiſchen Herrſchaft, wobei 

das Quantum wie ein Bürgerteil ſich mindern oder ſteigern ſollte. 

Als Großzehntherrn oblag dem Pfarrer die Baulaſt, nämlich die 

ſekundäre Reparaturbaupflicht für ſämtliche kirchlichen Gebäude und 

die Neubaupflicht für das Pfarrhaus und die Scheuer. Auch hatte 

der Pfarrer den Meßwein ſelber anzuſchaffen und ſtatt der Faſt⸗ 

nachtküchlein 30 fl. an die Gemeinde zu zahlen. An die fürſten⸗ 

bergiſche Herrſchaft mußte er jährlich als Schirm- und Schutzabgabe 

je 2 Malter und 10 Viertel Veſen und Haber abliefern. Am 8. Juli 

Zuvor war von der Sigmaringer Regierung ein Franziskaner nach V. 

geſetzt worden, laut Bericht des Obervogts von Jungnau vom 8. November 

1810. Auch Franz Xaver Waldraff, der ſpätere Dekan in Haigerxloch, war ein 

Vorgänger von Linder geweſen. 

2 Wochenblatt für das Fürſtentum Sigmaringen 1813, S. 81. 

Durch dieſe Proviſorien war das Einkommen der Pfarrei noch längere 

Zeit ziemlich ſtark belaſtet.
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1816 beſtätigte die Regierung dieſe Einkommensfeſtſtellung. Die Erek⸗ 

tionsurkunde (mit beigefügter Dotationsbeſchreibung) wurde — sede 

episcopali vacante — vom „Generalvikariat“ am 4. September 

1817 vollzogen und die Dotationsurkunde von der Landes- und 

Patronatsherrſchaft am 12. September 1817 genehmigt und von 

der fürſtlich hohenzolleriſchen Regierung unterzeichnet. Bezüglich der 

Verleihung der Pfründe iſt in der Erektions- und Dotationsurkunde 

auffallenderweiſe nichts erwähnt. Es findet ſich nur, wie eben an— 

geführt, der Vermerk ſeitens der Regierung, daß die Landes- und 

Patronatsherrſchaft die Dotationsurkunde genehmigt habe. Ein Pa— 

tronat lag aber in Wirklichkeit nicht vor!. 

Was die Gemeinde V. durch Jahrhunderte gewünſcht und ge— 

ſucht hatte. das war ihr jetzt wieder zuteil geworden: eine eigene 

Pfarrei, nachdem ſie mehr als vierhundert Jahre verloren geweſen 

war. Die Gemeinde befand ſich darum aber auch in der Lage, die 

Wohltat einer eigenen Seelſorge und einer eigenen Pfarrei ſchätzen 

zu können, zumal dieſe ihr nicht mühelos in den Schoß gefallen 

waren. Erſt nach vielen vorausgegangenen Enttäuſchungen und 

Mühen ſah ſie wieder einen Pfarrer bei ſich einziehen. Wir erkennen 
aber auch aus dem Angeführten, wie ſchwierig ſich mitunter die 

Errichtung einer Pfarrei geſtaltete. 

Noch ehe die Pfarrei förmlich errichtet war, verlieh ſie der Fürſt, 

laut Schreiben der Regierung vom 31. Mai 1816, ſeinem Hof⸗ 

kaplan Franz Kaver Eger. Eger trat aber die Pfarrei erſt ſpäter 

an, am 1. Dezember, um nun als erſter Pfarrer zweiundvierzig 

Jahre lang ſeines Amtes in V. zu walten. Er wurde auch Schul— 

kommiſſär und war von 1833 bis 1851 Kapitelskammerer und zugleich 

von 1845 bis 1852 Dekanatsverweſer und dann definitiver Dekan. Am 

5. September 1857 erhielt Eger die Präſentation auf die Pfarrei 

Veringendorf, die Inveſtitur erfolgte am 28. Januar 1858. Damit 

war V. erledigt. Die Widerbeſetzung erfolgte erſt 1873. 

In der Zwiſchenzeit verſahen Verweſer die Pfarrei: Valentin 
Schlotter 1858 — 1859, Fidel Pfiſter 1859 (15. Dezember) bis 1866, 

Gottfried Geiſelhart 1866—1873 (11. Juni). Die lange Vakatur 

hatte ihren Grund darin, daß aus den überſchüſſen der Pfarrei ein 

1 Wie- aus einem Schreiben der f. Juſtiz, und Domänenkanzlei vom 

28. Januar 1811 hervorgeht, wünſchte Fürſtenberg auch damals Anteil an dem 

Patronat in irgendeiner Weiſe. Sigmaringen lehnte jedoch ab.
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Baufonds gebildet werden ſollte !. Ein ſolcher war nicht vorhanden, 

und doch ſtand, neben größeren Reparaturen am Pfarrhauſe, ein 

Neubau der Kirche bevor. Zu dem Baufonds mußte die Pfarrei 

außerdem wegen der Baulaſtenablöſung ein Ablöſungskapital von 

6613 fl. 9 Kr. abtreten. 

V. erhielt auch wirklich während der Vakatur eine neue Kirche. 

Die alte, jetzt noch beſtehende, war längſt zu klein und auch ſonſt 

nichts weniger als beſonders würdig. Wann ſie erbaut wurde, iſt 

unbekannt?; vielleicht haben wir in ihr jene Kirche, für die 1466 

geſammelt wurdes. 1704— 1705 fanden verſchiedene Reparaturen 

an derſelben ſtatt. So wurde unter anderem das alte Chorgewölbe 

abgebrochen und ein neues, niedrigeres angebracht, nicht zum Vor— 

teil der Kirche. Schon ſeit Jahren war darum ein Neubau geplant, 

der dann 1871 und 1872 zur Ausführung kam. Erbauer war der 

Baurat W. Laur in Sigmaringen. Die Grundſteinlegung nahm 

am 16. Juni 1871 der Dekan Engel von Hauſen a. A. vor, die 

Konſekration aber vollzog im Jahre 1873 der Erzbistumsverweſer 

Lothar von Kübel. Die Kirche iſt ein ſtattlicher gotiſcher Bau. Die 

ganz bedeutenden Beſchädigungen am Turme und an der Kirche, 

die das Erdbeben von 1912 verurſachte“, ſind glücklich ausgebeſſert. 

Die erwähnte St.⸗Annakapelle wurde 1840 als ein Opfer 

der Aufklärung ihrem Zwecke entfremdet. 1705 ließ Pfarrer Franz 

Joſeph Deber die ruinöſe Kapelle auf ſeine Koſten wieder herſtellen. 

Nachher wollte er ſie um 50—60 Schuh vergrößern, die Herrſchaft 

gab auch die Erlaubnis dazu; die Vergrößerung kam jedoch nicht 

zuſtande. Es war beabſichtigt geweſen, eine Wallfahrtskapelle aus 
ihr zu machen. 

Nach Erbauung der neuen Kirche kam am 7. Juni 1873 auch 
ein neuer Pfarrer nach V., der zweite in der Reihenfolge: Bern— 

hard Pfeffer, Pfarrer von Rangendingen und mit Abſenz bis— 

heriger Pfarrverweſer in Siberatsweiler. Am 19. Auguſt inveſtiert, 

1 Ord.⸗Erlaß vom 29. Mai 1861. 

2 Die Angabe der „Bau⸗ und Kunſtdenkmäler in den Hohenzoll. Landen“ 
S. 292, daß die Kirche aus dem Ende des 17. Jahrhunderts ſtamme, iſt nicht 

zutreffend. Mißverſtändlich iſt die Bemerkung im „Erzbistum Freiburg“ S. 104, 

daß die ehemalige Pfarrkirche vor dem 9. Jahrhundert erbaut ſei. 

3 Siehe S. 27, Anm. 1. 

Blätter des Schwäbiſchen Albvereins, XXIV. Jahrg. 1912, S. 53 u. 54.
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ward ihm gleichfalls eine lange Wirkſamkeit in V. beſchieden. Er 

erlangte durch ſeine Olbenediktionen eine gewiſſe VBerühmtheit. In 

den letzten Jahren hatte Pfeffer zur Unterſtützung Vikare und Pfarr⸗ 

vikare. Auf 1. Mai 1901 erteilte ihm das Ordinariat Abſenz, 

worauf er nach Sigmaringen zog. Hier ſtarb er am 2. Juli 1905. 

Nach ſeiner Abſentierung hatte Pfarrverweſer Alfred Schwenk die 

Paſtoration übernommen. Die Tätigkeit der beiden erſten Pfarrer 

in V. dauerte gerade ſiebzig Jahre und füllte mit der Verweſung 

das 19. Jahrhundert aus. 

Am 28. April 1907 wurde als dritter Pfarrer von V. Johann 
Güntner inveſtiert, um zwölf Jahre lang der Pfarrei vorzuſtehen. 

Am 7. Dezember 1919 erhielt er die kanoniſche Inſtitution als 

Pfarrer von Trochtelfingen. 

Sein Nachfolger in V. wurde der ſeitherige Pfarrverweſer da— 

ſelbſt, Norbert Beuter, inveſtiert am 16. Mai 1920. 

Zum Schluſſe mögen noch einige Angaben über den Lehrer— 

und Mesnerdienſt in V. folgen. 1669 wird der Schulmeiſter 

genannt. Es hat aber wohl ohne Zweifel ſchon vor dieſer Zeit in 

V. Lehrer gegeben. Dieſelben verſahen zugleich den Mesnerdienſt, 

ſo 1742 (und ſicherlich ſchon früher) und noch 1808. Nicht ſelten 

betrieben ſie auch ein Handwerk. Den vereinigten Lehrer-und Mesner⸗ 

dienſt verlieh der Fürſt von Fürſtenberg, auf Vorſchlag des Ober— 

vogts in Jungnau. 1764 verſtändigte ſich jedoch dieſer, gemäß den 

beſtehenden Schuldekreten, zuvor mit dem Ortspfarrer, ehe er ſeinen 

Vorſchlag nach Donaueſchingen einſchickte. Als 1786 ein neues Schul— 

haus gebaut werden ſollte, das zu 400 fl. veranſchlagt war, be— 

ſtimmte die fürſtenbergiſche Regierung, daß zum Baue der Bar⸗ 

beſtand der Heiligenpflege mit 217 fl. 18 r. verwendet würde. Die 

fehlende Summe ſollte die Heiligenpflege beim Mangel weiterer Bar— 

mittel durch eine Schuldaufnahme von 200 ff. decken. Auch ſollte 
der Dekan in Gutenſtein „perſuadiert“ werden, einen freiwilligen Bei⸗ 

trag zu geben. Von 1809 ab galt auch für V. die Allgemeine Schul⸗ 

ordnung des Fürſtentums Hohenzollern-Sigmaringen. 

Hundert Jahre ſind nunmehr verfloſſen, ſeitdem V. ſich wieder 

im ungeſtörten Beſitze ſeiner Pfarrei befindet. Hoffen wir, daß das 

Jahr 1817 den letzten Wechſel gebracht hat.



Die Jt.⸗Martinslirche zu Arbon. 
Hiſtoriſche Unterſuchung der Simultanverhältniſſe einer Pfarrkirche. 

Von Wilhelm Kißling. 

1. Die Entſtehung Arbons und des Ehriſtentums daſelbſt l. 

Das heutige Arbon iſt bekanntlich römiſchen Urſprungs. Bei 

der günſtigen Lage des Ortes war es für die Römer gewiſſermaßen 

ſelbſtverſtändlich, hier einen feſten Platz anzulegen. Trafen doch drei 

ihrer Straßenzüge da zuſammen: von Konſtanz her kam die Rhein⸗ 

ſtraße; aus dem Innern des Landes von Vitodurum und Ad Fines 

durch das Egnach erreichte die zweite Straße hier den Bodenſee, den 

Lacus Acronianus; vom Rheintal herunter führte die große Alpen— 

ſtraße, die über die Rhätiſchen Päſſe, Curia Rhaetorum, und die 

Luzienſteige gekommen; hinunter nach Brigantium, dem heutigen 

Bregenz, und weiter hieher. Der Punkt lag mitten zwiſchen Bregenz 

und Pfyn, in je 20 Meilen Entfernung, wie ſchon der Diſtanzanzeiger 

Für verſtändnisvolle Förderung meiner hier in ihrer urſprünglichen 

Form ſtark gekürzten Arbeit bin ich in erſter Linie der Katholiſchen Kir⸗ 

chenvorſteherſchaft Arbon, vor allem ihrem Präſidenten, Herrn Pfarrer 

Wiprächtiger, weiterhin den Vorſtänden der Staatsarchive zu Bern, Frauenfeld, 

Luzern und Zürich ſowie des General⸗Landes⸗Archivs zu Karlsruhe zu leb⸗ 

haftem Danke verpflichtet, dem hier öffentlich Ausdruck verliehen ſei. 

Von den hier gebrauchten Abkürzungen bedeuten 

A: Katholiſches Pfarrarchiv Arbon. 
B: Staatsarchiv Bern. Die Ordnungsbuchſtaben bezeichnen jeweils das 

betreffende „Thurgöuw⸗Buoch“. 

F: Staatsarchiv Frauenfeld (Abteil. Meersburger Archiv). 

K: General⸗Landes⸗Archiv Karlsruhe, beſonders deſſen Abteilung: „Akten 

Konſtanz, Ausland“. 

L: Staatsarchiv Luzern. 

J: Staatsarchiv Zürich.
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des Kaiſers Antoninus ausweiſt'. Dazu erlaubte er infolge ſeiner 

erhöhten Lage einen Rundblick über den ganzen oberen Bodenſee, 

gegen die Vorberge des Säntis und auf die Straße ins Land hinein. 

Darum erbauten die Römer hier das feſte Kaſtell Arbor Felix 

und legten als Beſatzung eine ungariſche Kohorte, mit dem Ehren⸗ 

titel „die heykuliſche⸗ hinein?. Die Bevölkerung der Gegend, des 

ſogenannten Arbongaues, war rhäto-romaniſch. In den Gewann— 

und Ortsnamen haben ſich bis heute ſolche Sprachſplitter erhalten. 

Beim Zuſammenbruch der Romerherrſchaft wurde deren Erbe 

von den Oſtgoten unter Theoderich übernommen; die rhäto-romaniſche 

Bevölkerung blieb. Von der Zerſtörung durch das brandende Meer 
der Völkerwanderung blieb der Arbongau, wohl durch den ſtarken 

Schutz der Oſtgoten, verſchont; ſo ſtanden die Mauern des römiſchen 

Kaſtells noch mindeſtens bis in die Karolingertage hinein“. Die 

ſonſt alle römiſche Kultur blindlings zertretenden Alemannen wurden 

als friedliche Anſiedler aufgenommen; das Egnach hat bis heute noch 

den Typus der alemanniſchen Hofſiedlung merkwürdig getreu erhalten. 

Im Jahre 536 ging das Gebiet an die Franken unter König Theude— 

bert über. 

Das Chriſtentum kam wohl ſchon mit den Römern in die 
Gegend, durch Soldaten und Kaufleute; und es ging wohl ſo wenig 

wie das römiſche Caſtellum in der Völkerwanderung unter. So iſt 

Arbon eine hiſtoriſch ehrwürdige Stätte: denn es ſtellt einen der 

ſeltenen Plätze unſerer Gegend dar, auf dem das Chriſtentum noch 

vorgermaniſchen, römiſchen Urſprunges iſt. Ein Beweis dafür liegt 

auch in der Tatſache, daß zur Zeit der Heiligen Columban (geſt. 597) 

und Gallus (geſt. zwiſchen 625 und 640) in und um Arbon ſchon 

eine größere chriſtliche Gemeinde beſtand. Denn die Irländer trafen 

hier ſchon zwei anſäſſige Geiſtliche, den Prieſter Willimar und deſſen 

1Itinerarium Antonini Augusti. ed. A. Schott, Colon. Agripp. 1600. 

Es ſchreibt im Iter de Pannoniis in Gallias per mediterranea Ioca p. 58: 
(a) Brigantia(ad) Arborem Felicem M. P. XX, Ad Fines M. P. XX. Anm. 3. 

Vgl. Liber notitiarum officiorum des Kaiſers Valentinian (Baſel 

1552). Dort heißt es: „Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae 

Retiae Primae et Secundae ... tribunus cohortis Herculeae Pannoniorum 

Arbore.“ 

Vgl. Konrad Beyerle, Grundherrſchaft und Hoheitsrechte des Biſchofs 

von Konſtanz in Arbon (Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenfees 

und ſeiner Umgebung, Heft 32 und 34; Lindau 1903 und 1905; 32, S. 34).
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Diakon Hiltibold, weswegen ſie hier keinen Boden mehr für ihre Miſ— 

ſionstätigkeit fanden . 

2. Arbon als biſchöfliche Grundherrſchaft. 

Wahrſcheinlich unter Biſchof Maximus (ca. 5502— 5832)? wurde 

der Biſchofsſitz Vindonissa von den fränkiſchen Königen nach Kon— 

ſtanz verlegt, ins Herz des jüngſterworbenen alemanniſchen Landes. 

Der neuen Biſchofskirche ließen die Könige ſelbſtverſtändlich eine ent⸗ 

ſprechende Ausſtattung zuteil werden. Dazu gehörten Holzrecht und 

Jagdbann im Forestus Arbonensis, dem Arboner Forſt; dieſer er— 

ſtreckte ſich von der Mündung der Salmsach, das Egnach einſchließend, 

über Hagenwil, Lengwil, Wittenbach, hinauf nach Straubenzell, dann 

bis Appenzell und von dort hinunter ins Rheintal, deſſen Fluß fol— 

gend bis zur Bodenſeemündungs. Als eigentliche Grundherrſchaft 

beſaß der Biſchof ferner den Arbongau, ein vom benachbarten Thur⸗ 

gau ſtets geſchiedenes Gebiet, das das Egnach umſchloß und hinauf 

bis gegen St. Gallen reichte. Nach jahrzehntelangen Kämpfen zwiſchen 

Biſchof und Kloſter St. Gallen wurden die Grenzen des Arbongaues 

gegen St. Gallen hin im Jahre 854 mit beträchtlichen Verluſten für 

Arbon feſtgelegt, entſprechend der heutigen Grenze zwiſchen den Kan⸗ 
tonen Thurgau und St. Gallen. Das Gebiet wird umſchrieben in 

der Zirkumſkriptionsbulle Friedrichs I. Barbaroſſa vom Jahre 1155“, 

die aber deutlich auf karolingiſche Vorbilder zurückgeht und die Mero⸗ 

winger als Donatoren nennt. 

Der Arbongau war urſprünglich ein einziger Pfarrſprengel, die 

uralte St.⸗Martinspfarrei zu Arbon. Sie reichte aber weit in unſer 
heutiges ſanktgalliſches Gebiet hinein. Nur Steinach und Berg waren 

Enklaven, die von St. Gallen paſtoriert wurden. 
    

1 Siehe die Gallusvita, hrsg. von Br. Kruſch in Monumenta Germaniae 

hist. Scriptores rer. Meroving. IV, 251ff. Diejenige von Walafried Strabo 

bei J. B. Migne, Patres Lat. CXIV. 

2 Regesta episcoporum Const. I. Bd., Innsbr. 1895, S. 1. Seine 

beiden urkundlich belegten Vorgänger in Windiſch ſind Bubulkus ca. 534 und 

Grammatius ca. 5347—550? Vgl. Wilh. Oechsli, Zur Niederlaſſung der 

Burgunder und Alemannen, im, Jahrb. f. Schweiz. Geſch. XXXIII, S. 250. 

Zu dieſen Ausführungen vgl. Beyerle, Grundherrſchaft; ferner 

Beyerle, Ergebniſſe einer alemann. Urbarforſchung. (Feſtgabe für Felix Dahn, 

Breslau 1905, S. 65—128.) 
Siehe z. B. Thurg. Urkundenbuch 2, 139, Nr. 42.
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Die Beſitzungen der Pfarrei waren mindeſtens ſeit der Karo— 

lingerzeit der biſchöflichen Menſa einverleibt, die Pfarrkirche zu Arbon 

war alſo eine ſogenannte Eigenkirche!. Sie gehörte gänzlich dem 

Biſchof als dem Grundherrn, nicht etwa bloß als dem geiſtlichen 

Oberhaupt. Ihre beträchtlichen Einkünfte ſind genau aufgezeichnet 

im Urbar vom Jahre 1302, das der kraftvolle Biſchof Heinrich II. 

von Klingenberg (1293— 1306), der Notar und bevorzugte Vertraute 

Rudolfs von Habsburg, hatte herſtellen laſſen?. Faſt alles Einkommen 

floß ſo der biſchöflichen Grundherrſchaft zu, nur ein kleiner Teil 
wurde dem Pfarrer als ſeine Congrua oder der Fabrica ecclesiae 

zugewieſen. Dem Herrn der Eigenkirche ſtand es zu, den Pfarrer 

ſeiner Kirche zu präſentieren. Hier ging das Recht noch weiter; weil die 

Kirche der biſchöflichen Menſa inkorporiert war, ſtellte das eine ſo— 

genannte Incorporatio plenissimo iure dar, d. h. der Biſchof war 

der eigentliche Pfarrer, der an der Kirche amtierende Geiſtliche bloß 

ſein Vikars, vom Biſchof ohne Zutun einer andern Stelle ernannt: 

ein Zuſtand, der bis zur Franzöſiſchen Revolution gedauert hat. Als 

dem Eigentümer der Kirche oblag ihm aber die Baupflicht an der⸗ 

ſelben; gemäß Gewohnheitsrecht der Gegend laſtete auf dem Kollator 

Unterhalts- reſp. Wiederaufbaupflicht des Chores, der Kirchhofmauern 

1 Darum heißt es auch in der Bulle Friedrichs I: „Curtis in Arbona 

cum ecclesia parochiali.“ 

2 Pgl. Beyerle, Urbarforſchung. Die Einkünfte der St.⸗Martins⸗ 

pfarrei fiehe beſonders unter den Abſchnitten III, VIII-X, S. 118 f., 121 ff.: 

„Hi sunt redditus ecclesie Arbonensis pertinentes venerabili domino epi- 

scopo Constanciensi.“ 

àSo iſt der Pfarrer im Krummſchen Vertrag vom Jahre 15387 Vicarius 

genannt: A — BIV, I. Ebenſo ſchreibt der Pfarrer G. Grabherr 1676: „Ich bin 

nur meines gnädigſten Fürſten und Herrn (8c. des Biſchofs) vicarius et capella- 

nus, ipse vero est parochus.“ A — BIV, 1. Pfarrer Kaſpar Balthaſar Tſchudy 
ſchreibt desgleichen im Vorwort zum neueren Urbar (ca. 1735): Parochus 

Arbonensis reputatur tantum vicarius parochiae, etsi perpetuus. Celsis- 

simus est enim parochus habitualis. A — G J. In dem Schreiben des Bi⸗ 

ſchofs an den Arboner Pfarrer heißt dieſer meiſtens bloß parochiae vicarius, 

Pfarrvikar. Siehe A — BIV pass. u. a. O. — Im „Kirchenbrief“ d. a. 1682 

wird bei den Abmachungen zwiſchen den beiden Konfeſſionen über den Friedhof 

in § 11 die Einſchränkung angebracht, dieſer Vertrag ſolle ihrer hochfürſtlichen 

Gnaden und dero Hochſtift an allen ihren bei der Kirche gehörenden Rechten 

und Gerechtigkeiten, Vogteilichkeit, Kollatur nicht ſchädlich ſein. F — A 7, 

Locat. 22.
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(und des Pfarrhauſes)“. Ob auch in Arbon dieſes Gewohnheits— 

recht galt oder ob die Baupflicht des Biſchofs anders begrenzt war, 

läßt ſich aus den Quellen nicht erſehen. 

Im ſpäteren Mittelalter entwickelte ſich aus den Jahrzeitſtif⸗ 

tungen? und anderen verſchiedentlichen Oblationen, beſonders an 

den Wallfahrtstagen, ein erhebliches Vermögen, alſo das zweite der 

Martinskirche. Dieſes hatte dann wohl die primäre Baupflicht zu 

tragen. Das kann daraus erſchloſſen werden, daß nach der Reforma— 

tion auf den Kirchgenoſſen, die dieſes zweite Vermögen eingezogen 

hatten, die Baupflicht haftete. Aber die Baupflicht des Eigentümers 

des primären Kirchengutes, des Biſchofs, beſtand theoretiſch fort; ſo 

heißt es in einem Amtsbericht des biſchöflichen Obervogtes vom 

11. Auguſt 1761, man müſſe die Sönderungsbeſtrebungen der Evan⸗ 

geliſchen hintanhalten; denn, ſo führt er aus, die Katholiken könnten 

allein die Kirche niemals erhalten, weil auch die St. Galler Pfarr— 

genoſſen ſich ſöndern würden, und dann fiele die Baupflicht „auf 

gnädigſte Herrſchaft als Patronum zurück“?. Dieſe nachreformato— 

riſchen Verhältniſſe laſſen den Rückſchluß zu, daß vor Entſtehung des 

zweiten Kirchenvermögens der Biſchof die primäre, nicht bloß ſub— 
ſidiäre, Baupflicht an der ganzen Kirche hatte. Er war ja dafür auch 

Beſitzer der Kirche, des Vermögens und der Gebäulichkeiten, damit 

auch Eigentümer des Chorbaues. 

„Die Errichtungszeit der älteſten Kirche liegt naturgemäß im 
dunkeln . Der älteſte Teil der heute ſtehenden Kirchengebäude iſt 

der Turm, der in ſeinem Unterbau 1457 von den Bürgern errichtet 

worden iſt, möglicherweiſe auf noch älteren, der Lokaltradition nach 

1 Vgl. Konrad Straub, Rechtsgeſchichte der evangeliſchen Kirchengemein⸗ 

den der Landſchaft Thurgau unter den eidgen. Landfrieden. Frauenfeld 1902, 

S. 163f. 
Vgl. Beyerle, Grundherrſchaft 32, S. 53. 

F-A 14, Locat. 23. Wie ſo oft in der Kirchengeſchichte Arbons, 

waren dabei aufſeiten der biſchöflichen Regierung nicht kirchliche, ſondern ſtaats⸗ 

politiſche oder finanzielle Erwägungen ausſchlaggebend: eine Verkennung der 

eigentlichen Stellung des Biſchofs als geiſtlichen Landesherrn. 

Die erſte Erwähnung der Kirche zu Arbon findet ſich in der Gallusvita. 

Vgl. z. B. Regesta episcop. Const. Nr. 15, wo Biſchof Johannes I. von 

Konſtanz auf die Kunde von der Todeskrankheit ſeines Meiſters Gallus nach⸗ 

Arbon eilt. Er lieſt dann „in der dortigen Kirche“ eine heilige Meſſe für 

den Verſtorbenen.
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römiſchen Fundamenten. Der Biſchof erlaubte den Turmbau „aus 

beſonderer Gnade“, nachdem die Einwohner des Kirchſpieles ihn 
lange darum gebeten hatten. Damit der Turm ſich aber nicht als— 

gemach zu einem Bollwerk gegen das Schloß hin auswüchſe, mußte 

er auf der Schloßſeite in ſeiner ganzen Höhe offenbleiben, was heute 

noch ſichtbar iſt!. 

Der prächtige ſpätgotiſche Chor wurde 1490 erbaut, das Schiff 

der Kirche 1786— 1788. Das damals abgebrochene Langhaus war 

ein intereſſanter, wohl frühromaniſcher Bau, dürfte alſo demgemäß 

ins 9. Jahrhundert hinaufreichens. Der Titulus „St. Martin“ deutet 

auf fränkiſchen Einfluß hin. Ob er ſchon einer früheren Kirche zu 

eigen war, iſt unbekannt. Jedenfalls geht er nicht über die fränkiſche 

Zeit hinauf. über die Zeit der Erbauung der Gallus- und der 
Johanneskapelle iſt nichts bekannt, doch ſtanden ſie ſchon Anno 1436, 

als die Spitalkapelle errichtet wurdes. Im Jahre 1913 wurden in 

der Galluskirche Fresken bloßgelegt, die in den Anfang des 14. Jahr⸗ 

hunderts zurückgehen“. 

Die Eroberung des Thurgaues durch die Eidgenoſſen 1460 

legte die biſchöflichen Hoheitsrechte im Arbongau wieder auf Jahr— 

hunderte hinaus feſt: im Egnach, das hoheitlich zur Landgrafſchaft 

gehörte, beſaß der Fürſtbiſchof die niedere Gerichtsbarkeit, in der 

Regel durch jährliches Gericht auf dem Winzelnberg ausgeübt, wäh⸗ 

rend der Blutbann bei den regierenden Orten ſtand. über Arbon 
und Horn aber war er regierender Landesherr mit hoher und niederer 

Gerichtsbarkeit, mit Huldigungs- und Mannſchaftsrecht. Die beiden 

1 Orig. in K, Konſtanz, Conv. 633. Vgl. Bürgerarchiv Arbon, Ur⸗ 

kunde Nr. 58. 

2 Die von Pfarrer Tſchudy d. J. erwähnte alte Tradition (4 — CVI), 

nach welcher das (alte romaniſche) Langhaus ſchon 413 geſtanden und ein 

römiſcher Heidentempel geweſen ſei, iſt natürlich unhaltbar. Ob aber die Kirche 

noch Anklänge an die altchriſtlich-karolingiſche Baſilika aufwies mit den zwei 

Abſiden der Seitenſchiffe, beim Fehlen des Kreuzſchiffes, wie man ſolche Kirchen 

z. B. in Graubünden heute noch findet? Genaueres über das alte Langhaus 

ſiehe ſpäter beim Neubau. 

3 H. G. Sulzberger, Geſchichte der Thurgauiſchen evangel. Pfarreien, 

Arbon, S. 810. (Manufkript auf der Thurgauiſchen Kantonsbibliothek.) 

Vgl. A — BIII, Schreiben des eidgen. Departements des Innern d. d. 

19. März 1913 uff. Da man ſich mit dem Departement nicht einigen konnte, 

find die Fresken nach überſpannung mit Leinwand wieder zugedeckt worden.
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Orte gehörten alſo der Landeshoheit nach nicht zum Thurgau, den 

zehn Orten kam bloß die Schirmhoheit zu, derzufolge ſie u. a. eben⸗ 

falls das Mannſchaftsrecht beſaßen 1. Um den aus dieſem doppelten 

Mannſchaftsrecht ſich ergebenden Entwicklungen auszuweichen, ſchloſſen 

der Biſchof und die Eidgenoſſen ein Abkommen, wonach ein jeder 

Teil die Mannſchaft aufbieten könne. Würden ſie aber ſelbſt mit— 

einander in Fehde geraten, dann ſollte Arbon neutral bleiben?. Frei— 

lich entbrannte der Streit um die Zugehörigkeit Arbons zum Thur— 

gau noch mehrere Male, aus Gründen, die weiter unten klar werden. 

Und der Verlauf der drei Jahrhunderte brachte nach und nach ver— 
ſchiedene Beſtimmungen, die der Souveränität des Fürſtbiſchofs Ab⸗ 

bruch taten. Denn die Arboner, allen voran der evangeliſche Teil, 

gingen zielbewußt darauf aus, ſich freizumachen. 

3. Die Zeit der Reformation. 

Den direkten Anſtoß zur Einführung der Reformation in Arbon 

gab der damalige Pfarrer Franz Wißer von Wangen. Die Eid⸗ 

genoſſen hatten ein wachſames Auge und mahnten die Arboner durch 

Boten, ihren Pfarrer ſofort gefangenzuſetzen. Aber ſie fanden taube 

Ohren, die Bewegung ging weiter. Darauf richteten ſie bei der 

Jahrrechnung zu Baden, Februar 1526, an den Konſtanzer Biſchof 

Hugo von Hohenlandenberg ein „ganz trungenlich bitt und beger“, 

er möge doch endlich in Arbon einſchreiten. Sollte von ſeiner Seite 

aus nichts geſchehen, dann würden ſie ſelbſt zum Rechten ſehens. 

Trotzdem wurde von keiner Seite mit Nachdruck eingegriffen. Franz 

Wißer mußte zwar fliehen, aber die Bürger ſtellten nun „auf eigene 

Koſten und ohne Verhinderung der pfarrlichen Rechte“ einen Pre— 

diger an, der ihnen die neue Lehre in der Spitalkapelle verkünden 

mußte. Da ſich dieſe als zu klein erwies, ſtellten ſie an Ammann 

und Rat das Erſuchen, den Prädikanten wenigſtens eine Stunde 

vormittags in der Pfarrkirche predigen zu laſſen. Die Bitte wurde 

abgeſchlagen“. Doch die Bewegung dauerte an; am 3. September 

1mVgl. Straub, Rechtsgeſchichte S. 86f. 

e Im Vertrag von Frauenfeld 1627. K Kopialbuch 1766, Bl. 160 ff. 

Abſchied, geben zu Baden uf Sonntag nach Lichtmeß de anno 26. 

F — A 3, Locat. 21. — A4 270, 1. Vgl. zahlreiche Meersburger Akten 

zur Arboner Reformationsgeſchichte K 1794. 

KEidgenöſſiſche Abſchiede IV, 1 a p. 1384.
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1528 wurde von der Gemeinde öffentlich die Einführung der Re⸗ 

formation beſchloſſen. Bald darauf verbrannten ſie zur äußeren Be⸗ 

ſtätigung dieſes Beſchluſſes die kirchlichen Bildwerke. Von Konſtanz 

aus geſchah einſtweilen nichts. Die Sache der Reformation ſchien 

in Arbon wie im Thurgau endgültig geſiegt zu haben. Da brachte 
der zweite Kappelerkrieg mit ſeinem Ergebnis, dem zweiten Land— 

frieden vom 20. November 1531, eine ſcharfe Wendung, indem er 

die Macht des evangeliſchen Vorortes, Zürich, eindämmte und den 

katholiſchen Glauben in den gemeinen Vogteien zum bevorrechteten 

machte. 

Auch in Arbon begann eine andere Luft zu wehen: der Biſchof 

führte den katholiſchen Kultus wieder ein, übergab dem katholiſchen 
Pfarrer wieder ſeine Einkünfte; die Evangeliſchen mußten ſich ſtill— 

ſchweigend beugen. Damit verfügte der Biſchof kraft Landeshoheit 

über die Religion und damit auch über das Kirchengebäude. Anders 

war es mit den Kirchgenoſſen von Egnach und Roggwil. Dieſe ſaßen 

im Thurgau, im Geltungsbereich des Landfriedens, und durften an 

ihrer Religionsübung nicht gehindert werden. So mußte er ſich mit 

ihnen zu verſtändigen ſuchen. Er räumte ihnen durch den Vertrag 

vom 20. September 1532 das Recht ein, „wenn ſie ſich des Pfarrers, 

den ein Biſchof dahin verordnet, nit begnügen laſſen wöllind, dar⸗ 

neben einen Prädikanten“ zu haben 1. In der gleichen Urkunde wurde 

die Gottesdienſtzeit geregelt, indem die Katholiken die Kirche um 8 Uhr 

verlaſſen mußten. 

Es ſei nochmals bemerkt, daß dieſe Abmachungen nur mit Eg⸗ 

nach galten, weil dieſes kraft des Landfriedens rechtliche Anſprüche 

auf die Pfarrkirche geltend machte und der Biſchof dieſen Anſpruch 

nicht beſtritt, obwohl die Kirche nicht im Territorium des landfried— 

lichen Rechtes lag. Die Evangeliſchen von Arbon und Horn aber 

waren in ihrer Religionsübung tatſächlich bloß geduldet, und dieſe 

Duldung entwickelte ſich erſt allmählich zum Gewohnheitsrecht?. Der 

1 Eine Originalurkunde in F — V 33. Vgl. Joh. Strickler, Aktenſamml. 

z. ſchweiz. Reformationsgeſchichte (Zürich 1878—84) IV, Akten Nr. 1885, S. 660f. 

Ferner vgl. 2 — A 270, 1. 
2 Vgl. Straub, Rechtsgeſchichte S. 87: Die Religionsübung der Evan⸗ 

geliſchen von Arbon „beruht erſt nur auf tatſächlicher Duldung, dann auf ge⸗ 

wohnheitsrechtlicher Anerkennung. Dieſe gewohnheitsrechtliche evangeliſche Re⸗ 

ligionsübung ... entwickelte ſich an dem auf dem Landsfrieden ruhenden 

Recht der Kirchgenoſſen von Egnach und Roggwil.“ 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIV. 4
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Vertrag von 1532 wurde erneuert durch den ſogenannten Krumm— 

ſchen Vertrag, den der biſchöfliche Vogt Jakob Chriſtoph Krumm mit 

Egnach und Roggwil im Jahre 1537 abſchloß. Darin wurde feſt⸗ 

gelegt, daß im Winterhalbjahr, alſo von Gallus bis Oſtern, die Kirche 

von den Katholiken um 9 Uhr, im Sommerhalbjahr um 8 Uhr zu 

räumen ſei. Dann wurde drittens abgeredet, daß jedermann „bei 

der Pfarrkirche ſolle bleiben wie von alters her“1. Das mittelalter— 

liche Eigenkirchenrecht gab aber den Kirchgenoſſen kein Beſitzrecht an 

der Pfarrkirche, die dem Lehensherrn gehörte; dieſer Vertrag räumte 

ihnen alſo mit dieſer Klauſel auch nur die Benutzung, aber kein 

Eigentum ein. Schwieriger als die Regelung der Gottesdienſtzeit 

war die. Ausloöſung der kirchlichen Vermögensrechte. Vom urſprüng— 

lichen Vermögen der St.-Martinspfarrei, das der biſchöflichen Menſa 

inkorporiert war, ſprach kein Menſch. Das blieb unangetaſtet, 

obwohl doch eine Ausſcheidung gemäß dem Urbar vom Jahre 1302 

nicht unmöglich geweſen wäre. Bei der Teilung handelte es ſich um 

das neue Kirchengut, um die Jahrzeitſtiftungen, um die Kaplanei⸗ 
benefizien, um die kirchlich⸗caritativen Gelder uſw. Es ſetzte eine lang⸗ 

wierige Streiterei ein. 

Eine erſte Verteilung fand ſchon 1529 ſtatt, da ſich die Arboner 

und die äußeren Gemeinden um die Verteilung ſtritten, zu einer Zeit, 

da der katholiſche Kultus überhaupt eingegangen war. Durch Ver— 

mittlung und im Beiſein der Geſandten von Zürich, Bern und 

St. Gallen (weil der Fürſt der „Thädigung ſich nicht beladen“, alſo 

wohl, weil er ſich ganz paſſiv verhielt) wurde u. a. erkannt, daß die 

drei Kaplaneien, über die der Rat von Arbon die Kollatur hatte, 

eingezogen, die Meßgewänder, Kreuze, Kirchenzier uſw. — auch in 

Steinebrunn — zu Geld gemacht und in St. Martins Kirchengut gelegt 

werden?. Dieſes Kirchengut diente aber wohl verſchiedenen Zwecken. 

So verlangten die Egnacher, daß die Koſten des Auszuges nach Kappel 

aus St. Martins Fonds gedeckt würden. Arbon weigerte ſich deſſen, 
klagte bei Zürich, und dies entſchied am 30. Juni 1530, daß Egnach 

dieſe Koſten ſelbſt zu tragen habes. Andere Male aber wurden die 

Vertragsbeſtimmungen tatſächlich überſchritten. Das zeigt die fol⸗ 

gende Abmachung, als die katholiſche Gegenaktion eingeſetzt hatte. 

In dem oben ſchon genannten Vertrag vom Jahre 1532 zwiſchen 

12 — A 270, 1. 2B3 — GG. 289. 2 — A 331, 3. 
3 Strickler, Akten II, 1421.
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den thurgauiſchen Außengemeinden und dem Biſchof werden auch 

finanzielle Stipulationen gemacht. Dabei verſtanden es die ſchlauen 

Egnacher Bauern ausgezeichnet, die Arboner, die bei dieſem Vertrag 

gar nicht mitreden konnten, als die Übeltäter hinzuſtellen und dem⸗ 

gemäß zahlen zu laſſen, für das von ihnen ſäkulariſierte Geld aber 

den Verzicht des Biſchofs zu erlangen. „Der brave Mann denkt an 

ſich ſelbſt zuletzt!“ Die Arboner mußten demgemäß wiederum die 

notwendigſten Kultgegenſtände zur Abhaltung des katholiſchen Gottes— 

dienſtes anſchaffen, auch die Kirche in alle Zukunft mit Wachs und 

Ol verſehen. Sonſt aber ſolle das Kirchengut „allayn zuo nutz, not— 

turft und furſchlag der kirchen ordenlich angelegt und verwalten 

werden“. Dafür verzichtet der Biſchof auf Rückerſtattung der wider— 

rechtlich eingezogenen Renten und Gülten des tuüchlichen Beſitzes!. 

Das Kirchengut wurde freilich anders verwendet: es verblieb 
im Stadtſäckel. 

Schon zweieinhalb Jahre ſpäter entbrannte ein neuer Streit. 

Die eidgenöſſiſchen Orte wurden angerufen, um als Schirmherren 

zwiſchen Untertanſchaft und Biſchof zu entſcheiden?. Dieſe beſtimmten 

auf einem Tag zu Baden: die im Thurgau unter dem Landfrieden 

befindlichen Teile der Kirchhöri ſollen die Kirchengüter nach Maßgabe 

der Kopfzahl teilen, inbegriffen den Wert des Pfarrhauſes, das ſelbſt 

aber katholiſch bleiben müſſe. Da aber Arbon ſamt der Obrigkeit 

dem Herrn von Konſtanz zuſtehe, ſo ſollen die von Arbon nicht in 

die Teilung gehören, ſondern dort der Biſchof nach Belieben vor— 

gehen können. Der Jahrzeiten und Seelgeräten halb ſolle es ſo ge— 

ſchehen, wie für das Rheintal und anderswo entſchieden: erſtens, 

wenn die Nachkommen der Stifter katholiſch ſeien und ebenſo, wenn 

keine Nachkommen vorhanden, ſollen die Stiftungen ihrem Zwecke 

erhalten bleiben; zweitens, wenn die Nachkommen reformiert ge— 

worden, dann dürfen dieſe mit den Stiftungen nach ihrem Belieben 

verfahrens. Doch die Evangeliſchen wollten den Vertrag zu ihren 

1Original in F — VNr. 33. 

2 Vgl. in einem „Auszug der Freiheitsbriefe uſw. derer von Arbon“, 

zwiſchen 1590 und 1600 verfaßt in 2 — A 270, 1: „Das rechtliche Schieds⸗ 

gericht, der Rechtsſpruch zwiſchen beiden, ſteht den regierenden Orten des Thur⸗ 

gaus zu laut Abſcheid von Biſchof Johann anno 1587 und anderen mehr Briefen.“ 

Vgl. Straub, Rechtsgeſchichte S. 86. 
2 B — D S. 111ff. F— B 58, Locat. 30.
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Gunſten ausdehnen und überall teilen; die Eidgenoſſen mußten darum 

den genauen Wortlaut der Eniſcheidung am 26. Juni 1536 und 

mehrfach noch beſtätigen . Das Einkommen der Kaplaneien hatten 

die Evangeliſchen ſinngemäß zur Beſoldung ihres Prädikanten? ver⸗ 

wenden wollen. Die Orte entſchieden aber gleichzeitig, die Kaplaneien 
ſolle der Biſchof als Lehensherr nach ſeinem Willen und Gefallen 

verleihen 3. Trotz mehrfacher Einſchärfungen hielten ſich aber die 

Arboner vielfach nicht an dieſe Beſtimmungen: das Vermögen der 

Kaplaneien blieb, wo es war, im Stadtſäckel, und auch ſonſt ver— 

fuhren ſie eigenmächtig. 

Für das Egnach waren mit dieſen Entſcheidungen die Grund⸗ 

ſätze gegeben. Statt aber demgemäß abzuchuren, traf der Biſchof 

mit ihnen 1537 einen Vergleich im obengenannten Krummſchen Ver— 

trag; an Stelle ihrer Teilungsquote aus dem Kirchengut erhielten ſie 

als Pauſchalbetrag die Kapellpfründe von Erdhauſen“. Wie ſich die 

Verhältniſſe tatſächlich geſtalteten, zeigt ein Blick in die Rechnungs⸗ 
führung der Stadt und die vielen Klagen, die von katholiſcher Seite 

erhoben worden ſind. Dieſen gibt 200 Jahre ſpäter, 1735, der 

biſchöfliche Obervogt von Buchenberg Ausdruck, da er in einem Amts— 

bericht nach Meersburg ſchreibt, daß der Stadtſäckel mit vollem Recht 

das Defizit der Kirchenrechnung decke, weil „alle geiſtlichen Aembder 

und Stüftungen, als da ſind Spitalambt, Spendambt, Siechen—⸗ 

ambt, Kirchenambt und heil. Creuzpfrund allzomben mit gemeinem 

Stadtgut ... vermiſchet und mit einander zu gemeinem Stadtſeckel 

gezogen worden, auch nach Aushaltung jedes Ambtes Notwendigkeiten 

der verbleibende Vorſchuß der Stadt eigenthumblich zudienet“. 

In all dieſen Streitigkeiten und Abchurungen iſt von einem 

Eigentum am Kirchengebäude nie die Rede. Es macht den Anſchein, 
daß dieſer Begriff gar nicht in der Intereſſenſphäre der damaligen 

Zeit lag. Für ſie gab es nur die Begriffe des Benutzungsrechtes 

und der „in Ehren-Haltung“ des Kirchengebäudes. Da die früheren 

1F — B 58, Locat. 30. 

2 Der evangeliſche Geiſtliche durfte gemäß biſchöflicher Regierungsverfügung 

in Arbon nicht „Pfarrer“, ſondern mußte „Prädikant“ genannt werden. Erſt 

durch den Dießenhofer Vertrag 1728 wurde dieſe Beſtimmung abgeſchafft. 

3 F — Arbon III, 38, altes Repert. S. 192. 

— A 270, 1. Vgl. Sulzberger, Kirchengeſchichte S. 824. 
5 F — A 6, Locat. 22.
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Beſitzverhältniſſe weder durch den zweiten Landfrieden aufgehoben 

noch viel weniger in Arbon ſelbſt geändert wurden, kann wohl geſagt 

werden, daß der Herr der Eigenkirche noch in deren Beſitz war. Den 

Evangeliſchen von Egnach und Roggwil ſtand bloß das Benutzungs— 

recht zu, die Evangeliſchen von Arbon waren überhaupt bloß ge— 

duldet; irgendein Recht an die Kirche beſaßen ſie gar nicht. 220 

Jahre ſpäter verweiſt zwar Pfarrer Joſeph Fridolin Tſchudy auf 

eine Abmachung vom Jahre 1536, wonach damals „der Chor und 

beyde Capellen S. Crucis et S. Antonii Paduani den Katholiſchen 

als dem beſitzenden Teil zu ihrem alleinigen Gebrauch überlaſſen 

worden“ 1. Die Tatſache des Eigentums iſt ja wohl richtig, ob aber 

wirklich 1536 eine ſolche — unnötige — formelle übertragung ſtatt⸗ 
gefunden habe, konnte ich nirgends ermitteln 2. Pfarrer Tſchudy dem 

Alteren ſtanden noch weit mehr Ouellen zu Gebote als der heutigen 

Forſchung. Denn ſehr vieles iſt ſeitdem — abſichtlich und unab— 

ſichtlich — verſchwundens. Andere ſeiner Angaben aus jener Zeit, 

z. B. die Chorvergitterung von 1578, werden durch andere Quellen 

als richtig erwieſen. 

Mit der Einziehung des Kirchenvermögens mußte die Kirchhöri 

aber auch die darauf ruhenden Laſten übernehmen. 

Oben ſchon, im Vertrag von 1532, iſt die Pflichtleiſtung von 

Wachs und Ol an den katholiſchen Gottesdienſt genannt worden, eine 

Servitut, die dann im 18. Jahrhundert abgelöſt wurde. Die wichtigſte 

Folge war aber die Baupflicht, die Inehrenhaltung der Kirche und eotl. 

Neubaupflicht. Daß die Kirchgenoſſen dieſe Verpflichtung als wirklich 

davon herrührend betrachteten, zeigt eine Außerung der Arboner in 

einem Streit mit den Egnachern, welche 1617 nicht mehr an die Kirchen⸗ 

rechnung zahlen wollten. Die Egnacher und andern Kirchgenoſſen, 

ſagen die Arboner, hätten bei der Reformation auch geholfen „das 

dermalen vorhandene Kirchenguot zu verſchwenden und zu ſchwechen““, 

1F — A 6, Locat. 22. 

2 Das evangeliſche Pfarrarchiv iſt im 18. Jahrhundert total verbrannt, 

enthält alſo nur neue Beſtände. 

31740 verhandeln Vertreter der Evangeliſchen und Katholiſchen vor dem 

Rat in Meersburg über Sönderung des Kirchengutes. Die Katholiken erklären 

u. a., nach der Reformation hätte der Stadtſäckel die Verwaltung des Kirchen⸗ 

gutes in die Hand genommen, etwaige überſchüſſe behalten, Defizite gedeckt uſw. 

4F— A 3, Locat. 21.
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darum müßten ſie jetzt eben auch zahlen. Sie betrachteten alſo ihre 

Verpflichtung nicht als von einem etwaigen Beſitzrecht über das 

Kirchengebäude herrührend, ſondern als eine Servikut, die mit der 

Einziehung des Kirchenvermögens verbunden war. Eine tatſächliche 

Reparatur an der Kirche vonſeiten der Stadt beweiſt ein Revers, 

den Stadtammann und Rat dem Biſchof Kardinal Mark Sittich 

ausſtellen, daß er ihnen die „15 Stumpen Holz zu Rafen zu ver— 

beſſerung der ainen Seiten des Dachs an Sant-Martins-Kirchen“ 

nur gnadenhalber, ohne irgendeine Verpflichtung ſeinerſeits, aus den 

biſchöflichen Waldungen habe überweiſen laſſen l. Und als die 

Mörſchwiler ſich 1632 von der Mutterkirche Arbons ſöndern, da 

zahlen ſie der Stadt Arbon und allen Kirchgenoſſen, alſo nicht dem 

Biſchof, für den Bauſchilling 420 fl.2. 

Den vorher ſchon beſtehenden tatſachlichen Rechtsverhältniſſen 

entſprechend wurden 1578 die drei Chöre mit Gittern abgeſchloſſen. 

Die Evangeliſchen wollten ſich zwar widerſetzen — es war eben ein 
halbes Jahrhundert verfloſſen ſeit den Abmachungen in der Refor— 

mationszeit, und das hatte über vieles ſchon den Staub der Ver— 

geſſenheit gelegt —, aber auf Weiſung der regierenden Orte, in 

deren Namen der Landvogt von Frauenfeld eigens nach Arbon 

gekommen, mußten ſie es geſchehen laſſens. 

4. Die Gegenreformationsbeſtrebungen des Kardinals 

Andreas von Eſterreich!. 

Das letzte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ſchien eine tiefgreifende 

Umwälzung der kirchlichen Verhältniſſe Arbons bringen zu wollen. 

Im Jahre 1589 beſtieg ein von den Ideen und Forderungen der 

Gegenreformation begeiſterter Mann, Kardinal Andreas von Sſterreich, 

den Biſchofsſtuhl des heiligen Konrad; machtvoll ging er daran, überall 

in ſeinen Beſitzungen der Gegenreformation zum Siege zu verhelfen. 
  

1 Kopie des Reverſes in 2 — W II, 11. 

2 Kopie der Auskaufsurkunde in 2 — WII, 11. 

Vgl. Hiſtoriſches Bericnte büchlein des Söckelmeiſters Mayr S. 38, 88, 

150. Das Büchlein, eine nur mit Vorſicht zu gebrauchende Tendenzſchrift, be⸗ 

findet ſich im Manuſtript gegenwärtig im Beſitz von Herrn Sek.⸗Lehrer Ober⸗ 

holzer in Arbon. 

4 Bezüglich der allgem. Grundſätze vgl. A. Büchi, Zur tridentiniſchen Re⸗ 

form der thurgauiſchen Klöſter, in der Zeitſchr. f. Schweiz. Kirchengeſch. I, S. Iff.
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Deshalb erließ er an Arbon die Verfügung, daß alle Evangeliſchen bin⸗ 

nen einer angeſetzten Friſt katholiſch werden oder auswandern müßten. 

Wie ein Blitz ſchlug dieſes Edikt ein. Aber Andreas hatte nicht mit 

den harten Köpfen der Schweizer gerechnet. Es ſollte nicht ſo glatt 

gehen wie anderswo. Die evangeliſchen Arboner ſuchten, wie gewohnt, 

Hilfe bei ihrem evangeliſchen Schirmort Zürich!. Mit aller Energie 

nahm ſich Zürich der Arboner an. Zuerſt konnte es ſich darauf 
ſtützen, daß mit der Verfügung des Biſchofs auch Egnach und Roggwil 

ihres Kirchganges beraubt würden. Dieſe beiden Orte ſeien aber im 

Landfrieden und darum dürfe ihnen der Zugang zur Pfarrkirche 

nicht verwehrt werden. Dann ging es noch weiter und behauptete, 

auch Arbon gehöre zum Thurgau und damit zum Landfrieden. Ge—⸗ 
drängt, ſeine Behauptung zu beweiſen, rief es den Krummſchen Ver⸗ 

trag von 1537 an, der beide Teile „nach Wortlaut des Landfriedens“ 

ihren Kirchgang halten ließ. Das war natürlich Spiegelfechterei, 

denn dieſen Vertrag hatte der Biſchof bloß mit Egnach und Roggwil 

geſchloſſen, nicht mit Arbon. Andreas brachte dieſe Sache vor die 

Tagſatzung. Zürich bearbeitete die evangeliſchen Stände mit Hoch⸗ 

druck und mit Behauptungen, die, wie die Zuflucht zum Krummſchen 

Vertrag, genauer Kenntnis der Tatſachen nicht immer ſtandhielten. 

Die katholiſchen Orte ſuchten zuerſt zu vermitteln, wurden aber von 

biſchöflichen Einflüſſen, die ſelbſt über Rom gingen“, endlich beſtimmt, 

dem Biſchof ſein Recht zu geben, d. h. anzuerkennen, daß die Ab⸗ 

ſcheide von 1535 und 1536 rechtsgültig ſeien, Arbon ſomit nicht 

unter die Landeshoheit der Eidgenoſſenſchaft und damit nicht unter 

den Landfrieden falle. Daß übrigens auch Zürich innerlich gleicher 

Meinung war, geſteht es ſelbſt viel ſpäter, im Jahre 1729, da es 

die verlangte Sönderung der Roggwiler mit der Begründung be— 

kämpft, nur deswegen hätte unter Biſchof Andreas die evangeliſche 

Religion in Arbon gerettet werden können, weil die dorthin kirchen⸗ 

genöſſigen Egnach und Roggwil unter dem Landfrieden ſtunden, was 

bei Arbon nicht der Fall geweſen ſei s. Außerlich aber beharrte Zürich 

auf ſeinem ſchroffen Standpunkt. Die katholiſchen Orte ſchlugen das 

Recht vor, Zürich drohte, Arbon mit Waffengewalt beim Landfrieden 

1 Zur ganzen Frage fiehe vielfach 2 — A 270, 1. B — D pass. 

K 1794, 1795. 

2 Eidgen. Abſchiede V. 1, S. 430. 

B — JX S. 838. Vgl. ebd. S. 911ff.
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zu ſtützen; die Erregung ſteigerte ſich zur Siedehitze, der Bruderkrieg 

drohte. Da ſiegte doch wieder, wie ſo manchesmal in letzter Stunde, 

der mit Klugheit gepaarte eidgenöſſiſche Bruderſinn; man begann, 

bei allem Feſthalten der katholiſchen Orte am grundſätzlichen Stand⸗ 

punkt, einen Ausweg zu ſuchen. 

Es wurden verſchiedene Vorſchläge gemacht, immer auf dem 

Hintergrund, daß die Evangeliſchen die alte Kirche verlaſſen müßten: 

einmal wollte man ihnen die Johanneskapelle in der Stadt zuweiſen 

und den Egnachern und Roggwilern die Kapelle Erdhauſen, dann 

wieder ſchlug man für die Evangeliſchen einen Neubau außerhalb 

der Stadt vor, wofür ſie und das Bürgergut dann keine Laſten an 

der alten Kirche mehr haben, ſondern den Katholiken und dem Fürſten 

als Lehensherrn der Pfarrpfründe die Erhaltungspflicht allein obliegen 

würde. 1598 erging in Baden ein prinzipieller Abſcheid im Sinne 

dieſes Vorſchlages. Die Feſtſetzung der näheren Modalitäten wurde 

einer Kommiſſion, die Zürich und Luzern zu gleichen Sätzen zu be— 

ſchicken hatten, übergeben. 

Dieſe Kommiſſion ſchloß den 29./19. Auguſt 1599 ihre Ver⸗ 

handlungen zu Arbon. Ihr Vorſchlag ging dahin, daß der Biſchof 

auf ſeine eigenen Koſten den Evangeliſchen eine Kirche bauen müſſe 

„uf dem Acher an der Landtſtraß bim Thenniſteg zwiſchen Egnach 

und Roggwil“. Bis zur Vollendung dieſer Kirche, die der Biſchof 

errichten könne, wann es ihm beliebe, ſollen die Evangeliſchen „iren 

frygen, unverſperrten Kilchgang zuo und in die Pfarrkilchen zu 

Arben wie von alter und bißher haben und bruchen und der Pfarrer 

und Prieſter ſich in Verrichtung deß Gotsdienſts der ufgerichten 

Verträgen halten, damit die Evangeliſchen an irem Gotsdienſt nit 

geſumbt noch zlang ufgehalten werdint“. Damit anerkannte man 

bloß Rechte der in der Landgrafſchaft Thurgau wohnenden Evange⸗ 

liſchen, nicht der zu Arbon. 1600 ratifizierte die Tagſatzung zu 

Baden dieſen Vorſchlag mit einigen Abänderungen, deren wichtigſte 

die Beſtimmung betreffs Baupflicht der Kirche iſt. Die Kommiſſion 

hatte den Wortlaut vorgeſchlagen: „Zum 5. iſt abgemacht, daß jed⸗ 
weder Religion Anhänger ihre Kilchen, mit Namen die katholiſche 

die Pfarrkirche zu Arbon, die evangeliſche die neuen Kilchen, jeder 

Teil in ſeinen eigenen Köſten, und ohn der Stadt Arbon gemein⸗ 
ſamen Sekels und Gut Schaden, in Bau und Ehren nach Notdurft 

zu erhalten pflichtig ſei.“ Die Tagherren änderten die Faſſung
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folgendermaßen ab: „Zum 5. iſt abgeredt, daß die zugerichteten neu 

Kilchen in der evangeliſchen Kilchgenoſſen eignen Koſten in Bau 

und Ehren nach Notdurft erhalten, dargegen die Pfarrkilch zu Arbon 

aus derſelben Kilchengut und Inkommen auch in Bau und Er ge— 

halten werde.“ Mit dieſer Anderung wird alſo der Grundſatz klar 
herausgeſtellt, daß die Baupflicht auf dem Kirchengut haftet. Und 

ſomit wäre nach dieſer Anderung die Baupflicht dem Stadtgut ver⸗ 

blieben. Damit war die Angelegenheit rechtlich erledigt. Es ſtand 

nun beim Biſchof von Konſtanz, den Bau auszuführen und damit 

automatiſch das neue Rechtsverhältnis in Kraft zu ſetzen. Da ſtarb 

Andreas den 12. November 1600 zu Rom. Sein Nachfolger führte 

den Bau nicht aus, die Rechtsverhältniſſe blieben die alten. 

Begreiflicherweiſe waren die Arboner mit Spannung den Ver— 

handlungen gefolgt. Als das Zünglein der Wage ſich für eine neue 

Kirche außerhalb Arbons zu neigen begann, da waren beide Kon— 

feſſionen einig in der Bekämpfung dieſes Projektes, nicht aus religiöſen, 

ſondern aus finanziellen Gründen: denn kamen am Sonntag die 

Egnacher nicht mehr nach Arbon, ſo konnten Kaufleute und Wirte 

die guten Geſchäfte nicht mehr machen! 
Die ganzen Verhandlungen nennen nirgends ein Anrecht oder 

einen Anſpruch der Evangeliſchen auf Eigentumsrechte am Kirchen— 

gebäude. Auch jetzt wieder konzentrierte ſich das Intereſſe auf die 

Gebrauchsrechte an demſelben. Auf alle Fälle zeigte der Entſcheid, 

daß evangeliſch Arbon gar keine Rechte an der Kirche hatte, es war 

bloß Entgegenkommen des Biſchofs, wenn er ſie die für die Außen— 

gemeinden zu erbauende neue Kirche beſuchen ließ. 

So ſind die Rechte der Evangeliſchen an der Kirche Gebrauchs— 

rechte, wenigſtens der evangeliſchen Außengemeinden. Durch Uſu— 

kapion mögen ſie ſich nach und nach zu Eigentumsrechten entwickeln, 

die der Außengemeinden wie die der Arboner. Am Chor hatten die 

Evangeliſchen aber nie ein Benutzungsrecht. Davon waren ſie ſtets 

ausdrücklich ausgeſchloſſen, alſo konnte ſich durch Uſukapion auch kein 

Eigentumsrecht am Chor entwickeln. Und die Baupflicht vermittelte 

dieſes Eigentumsrecht nicht, weil ſie eine andere Quelle hatte, die des 

Kirchengutes. 
5. Das 17. Jahrhundert. 

Dieſes Jahrhundert bietet zur Beleuchtung unſerer Frage ſozu— 

ſagen gar kein Material. Es fehlte nicht an kleineren Streitigkeiten
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unter den beiden Konfeſſionen. Ein Hauptzankapfel war die Zeit 

des Gottesdienſtbeginnes. Die Reformierten beklagten ſich wiederholt, 

daß die Katholiken die Kirche nicht zur feſtgeſetzten Zeit räumen 

würden. Bei dieſer Klage war das formelle Recht auf ihrer Seite, 

nicht aber das materielle. Wenn man bedenkt, daß die Katholiken 

im Winter um 9 Uhr die Kirche räumen mußten, im Sommer um 

8 Uhr, dann kann man ausrechnen, wann ſie dieſen Gottesdienſt 

beginnen mußten, der länger dauerte als heute, da der Predigt durch— 

wegs viel mehr Zeit eingeräumt war. Und weiterhin, wann ſo jene 

Leute daheim aufbrechen mußten, die einen Kirchweg von einer bis 

anderthalb Stunden oder noch mehr hatten! Solche Verhältniſſe 

drängten gebieteriſch auf eine Milderung hin. Eine Konferenz vom 

Jahre 1662 ſchlug darum vor, den Katholiken im Winter Zeit bis 

½10 Uhr zu geben. Aber die Evangeliſchen erhoben energiſch Ein— 

ſprache. Doch das bekam ihnen übel. Der Biſchof gab nun kraſt 

eigener Gewalt 1665 eine Verordnung heraus, die die Gottesdienſt⸗ 

zeit der Katholiken Sommers auf 9 und Winters auf 10 Uhr aus— 

dehnte. Dieſes kleine Intermezzo zeigt, wie der Biſchof das Regi— 

ment in der Kirche als ſein Eigen betrachtete und ohne rechtlich 

gültige Einrede ausübte. 

In den vergitterten Chören konnten die Katholiken natürlich 

Bilder uſw. nach Belieben aufhängen; anders im Schiff der Kirche: 

nur als Aquivalent gegen die Erlaubnis der Kindertaufe zu Erd— 

hauſen, ſagt der Prädikant Burkhard 1684, habe man den Katho— 

liken erlaubt, auch außerhalb der Chöre Apoſteltafeln aufzuhängen!. 

Anfangs des 18. Jahrhunderts befand ſich der Biſchof von 

Konſtanz in Geldverlegenheiten: eine damals bei den großen und 

kleinen Fürſtlichkeiten nicht gar ſeltene Erſcheinung. Um den zer⸗ 

rütteten Finanzen ſeines Bistums wieder aufzuhelfen, ging der Biſchof 

mit dem Gedanken um, ſeine Herrſchaft Arbon und Horn zu ver⸗ 

kaufen. Er war bereits in Unterhandlungen mit reformierten Orten 

eingetreten, Da erhielten die katholiſchen Stände davon Wind. Es 

iſt bemühend zu ſehen, wie ſie, die Laienregierungen, wiederum 

größeres Gewicht auf die religiöſe Bedeutung dieſes Handels legten 

1So iſt wohl das etwas unklare Schreiben an den Zürcher Rat d. d. 3. März 

zu verſtehen: hat „man ihnen, Papiſten, von einer Zeit zur andern, bewilliget, 

als des Chors, zweyen Gwelben nebent dem Chor, Apoſteltafelen halten“. Die 

zwei Gewölbe werden wohl die beiden Chöre der Seitenſchiffe ſein.



Die St.⸗Martinskirche zu Arbon. 59 

als die biſchöflich konſtanziſche Regierung. Wenn es auch nicht allein 

religiöſe Gründe waren, die für ſie gegen den Verkauf ſprachen, ſo 

wirkten dieſe doch bedeutend mit. Sie erhoben beim Biſchof Ein— 

ſprache und boten zugleich ihre Dienſte an, bei der finanziellen Sa— 

nierung des Bistums mitzuwirken. Der Biſchof verſuchte ſie zu 

überzeugen, daß dadurch ihrer Politik oder der Religion kein Schaden 

zugefügt würde. Das war natürlich eine kraſſe Schönfärberei der 

Tatſachen. Deshalb gelangten die Orte durch ihren Kardinalprotektor 

Spada an den Papſt. Das wirkte. Wenigſtens gab ihnen bald 

darauf der Biſchof in einem ſcharfen verärgerten Miſſiv die Antwort, 
es werde nichts geſchehen ohne ihre Zuſtimmung, ſie würden ihn ja 

in der ganzen Welt als ſchlechten Regenten verſchreien. Wenn ſie 

doch ſo gute Mittel wüßten, ſeiner finanziellen Schwierigkeiten Herr 

zu werden, ſollten ſie mit der Sprache herausrücken; er habe ver— 

gebens nach anderen Mitteln geſucht. Aber die katholiſchen Stände 

hatten geſiegt. Der Verkauf kam nicht zuſtande, die Rechtsverhält⸗ 

niſſe blieben die gleichen!. 

6. Der Dießenhofer Vertrag. 

Das Jahr 1712 brachte im vierten Landfrieden eine für die 
gemeinen Herrſchaften äußerſt wichtige kirchenrechtliche Anderung. 

Die im Villmerger Krieg ſiegreichen evangeliſchen Stände diktierten 

darin die Parität, d. h. die rechtliche Gleichſtellung beider Bekennt⸗ 

niſſe, des evangeliſchen wie des katholiſchen. Wieweit reichte nun 

der neue vierte Landfriede? Die Abt⸗St.⸗Galliſchen Gerichte in der 

Landgrafſchaft Thurgau wurden auch darunter geſtellt, indem Zürich 

und Bern von der Rechtsauffaſſung ausgingen, daß dieſelben nicht 

bloß unter der Schirmhoheit der Eidgenoſſen, ſondern unter deren 

Landeshoheit ſtündens. In Frauenfeld und Dießenhofen erhob die 

katholiſche Bürgerſchaft Einwendungen, darauf geſtützt, daß dieſe Orte 

1Siehe L, Theke „Arbon und Horn“: In ihrem Geſuch an Spada unter⸗ 

ſchreiben „Li Scoltessi, Landammanni, e Conseglii delli Cantoni Cat. li Reg. ti 

nella Canton di Turgovia, cioè Lucerna, Urania, Suitto, Underwalda di 

sotto e sopra Selva e Zocco“. In der Supplik an den Papſt „Hum. mi et 

obed.mi filii et Servi, Praetores, Landammanni et Senatus Cantonum 

Cath.orum in Helvetia Lucernae, Uraniae, Suitii, Subsilvaniae supra et 

subtus Sylvam, et Tugii“. 

2 Vgl. dazu und zu allen Fragen des vierten Landfriedens beſonders 
Straub, Rechtsgeſchichte S. 181 ff.
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nicht in der Landgrafſchaft lägen. Aber ſie mußten nachgeben, für 

dieſe Orte wurde er als bindendes Recht erklärt. 

Der Fürſtbiſchof war im Krieg neutral geblieben. Darauf und 

auf ſeine Landeshoheit ſich berufend, erklärte er den vierten Land⸗ 

frieden als für ſeine hohen Gerichte, alſo für Arbon und Biſchofs— 

zell, nicht verbindlich. Die evangeliſchen Stände mußten trotz an— 

fänglichem Widerſtreben nachgeben. Zuerſt wurde zwar in Meers— 

burg im Schoß der Regierung! beraten, ob man den Landfrieden 

ebenfalls annehmen wolle. Der Obervogt von Arbon machte ſeine 

Bedenken geltend. „Damit“, ſagte er, „würden die Reformierten 

dort Gleichberechtigung erhalten.“ „Nun iſt aber bekannterdingen 

die andere Religion (scil. die reformierte) ohne Genuß einiger Parität 

nur als toleriert und allein darumben hier, dieweilen man es dar— 

mit nicht ändern kann.“? Das iſt wiederum ein klares Zeugnis 

dafür, daß die Arboner Reformierten gar kein Recht, geſchweige eine 

Eigentumsforderung auf die Pfarrkirche erheben konnten. Aus ſolchen 

Erwägungen ſtand die Regierung von der Einführung des Land— 

friedens ab. 

Selbſtverſtändlich hatte ſich der Bürgerſchaft Arbons im Krieg 

eine fiebrige Unruhe bemächtigtk. Die Reformierten jubelten ob dem 

1 Der Sitz der biſchöflich⸗konſtanziſchen landesherrlichen Regierung war 

zu Meersburg, zu jener Zeit „Mörsburg“ geheißen. 

2 K Akten: Konſtanz Generalia Conv. 519. 

à Vgl. dazu den intereffanten „Extrait d'un mémoire d'un Oncle de Mon- 

sieur d'Herisse sur son voyage de Paris à Genes par la Suisse Aoũt-No- 

vembre 1714, document qui a été communiqué par Monsieur d'Herisse 

à Monsieur B. Rossier“. (Gütige Mitteilung von Herrn Dr. R. Büchi in 

Arbon.) Der Reiſende erzählt darin von ſeinem Arboner Aufenthalt: „J'en- 

tretius ensuitte le curé, que je rencontray dans la rue allant in pontifi- 

calibre à son église, où toutes les cloches sonnaient pour annoncer Sa 

venue; il étort en surplis, avec je ne scais quel haillon noir sur son col 

garny des guipures, un long chapelet orné de médailles pendoit à son 

bras gauche, et il tenoit un livre de la droite et avoit un bonnet carré 

sur sa teste; j'arrestay sa marche par un compliment en fort méchant, 

latin, il m'en rendit qui n'étoit guère meilleur, il me conta ses tribulations 

pendant la guerre du Toggenbourg; il croyoit à tous moment que les héré- 

tiques d'Arbon, fiers des victoires que remportoient les Bernois et les 

Zuricois. le viendvoient égorger, la nuit, il alloit coucher dans la cita- 

delle et étpit fort inquiet, cependant il ne luy arriva nul mal et il avoit, 

dit il, la consolation de régir bien son troupeau consistant en environs 

300 àmes d'Arbon et 700 des environs; les Catholiques et les réformés
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Siege der reformierten Stände, und als der Landfriede geſchloſſen 

war, galt es ihnen als eine ausgemachte Sache, denſelben auch bei 

ihnen einzuführen. Der Prädikant Sprüngli drängte ſtark darauf 

und erwirkte bei Zürich und Bern, daß dieſe den Befehl zur Ver⸗ 

leſung des Landfriedens von der Kanzel herab gaben, womit er in 

den gemeinen Herrſchaften promulgiert worden. Sprüngli tat es 

trotz Verbots des Obervogtes !. Aber der Jubel von evangeliſch Arbon 

war zu früh. Auch Zürich und Bern mußten ſehen, daß der Ver⸗ 

ſuch, den ſie mit dieſer Verleſung machten, nicht glückte. 

Nun lohte wiederum der Streit auf, ob Arbon denn unter 

dem zweiten Landfriede geſtanden hätte. Schon zehn Jahre früher, 

1702, hatten ſich die beiderſeitigen Obrigkeiten, alſo Meersburg 

und Zürich und Bern, darüber geſtritten, im Verena-Widikeller— 

Handel?. Jetzt war die Frage noch viel wichtiger. Denn deren 

Löſung entſchied zugleich, ob nun auch der vierte Landfriede ange— 

wendet werden müſſe oder nicht. Aber gegen die Macht des tat— 

ſächlichen Rechtes vermochten die Evangeliſchen nicht aufzukommen. 

Arbon war eben nicht unter dem zweiten Landfrieden geweſen. Darum 

mußten andere Wege beſchritten werden. Man verſuchte, den Fürſten 
Schritt für Schritt die landesfriedlichen Rechte abzuringen. 1715 

wollten ſich die Reformierten bei Gelegenheit des Ablebens des alten 

Mesners einen eigenen Mesner erkämpfen; als es nicht nach ihrem 

Wunſch ging, erklärten ſie, bei der Wahl des neuen Mesners, die 

Vogt, Ammann und Rat gemöß einer Beſtimmung des Biſchofs 

zuſtand, nicht mitmachen zu wollen. Da warnte ſie der Vogt, in 

dieſem Falle würde wohl der Biſchof die Beſetzung der Stelle wieder 

zu eignen Handen nehmen und dann vielleicht noch auf andere Sachen 

zurückgreifen. Die Reformierten merkten, was das heißen ſolle, wenig— 

ſtens interpretierte es der reformierte Pfarrer Sprüngli in einem 

Schreiben an Zürich ſo: „Ihr könnt Euch hierdurch des Kirchen— 

rechts allhier zu Arbon verluſtig machen und wann ihre hochfürſt— 

lichen Gnaden aus ihren Koſten eine Kirche zu Steiniloh, welches 

ehemals von gemeinen Eidgenoſſen verabſcheidet worden, bauen laſſen 

würde, ſo könnte man Euch obligieren, mit Räumung der arboniſchen 

ne se marient point ensemble et on n'en voit point passer d'une religion 

à l'autre, ils vivent dans une perpétuelle défiance. 

Sulzberger, Kirchengeſchichte S. 901. 

2 Die Akten über dieſen Handel ſiehe 2 — 4 270, 2.
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Kirchen jene zu beſuchen.“! Es war alſo bei den Reformierten doch 

noch das Bewußtſein lebendig, daß ſie bis jetzt in der Kirche bloß 

geduldet waren. — Der Wunſch nach einem eigenen Mesner ging 

einſtweilen noch nicht in Erfüllung. Ein neuer Anlauf wurde drei 

Jahre ſpäter gemacht. In einem Memorial an Zürich und Bern 

verlangten die Reformierten u. a. eigene Schlüſſel zu Kirche und 

Turm, eigenen Taufſtein und einen Mesner; denn ſie hatten, zur 

Dokumentierung ihrer Rechtloſigteit, bis jetzt keine eigenen Kirchen⸗ 

ſchlüſſel, ſie mußten ſich vom katholiſchen Mesner öffnen und bei 

der Taufe bedienen laſſen, wozu ſie nur einen Tiſch aufſtellen durften. 

Weiterhin forderten ſie überhaupt den freien Gebrauch der Kirche 

und des Geläutes. Das Samstagsmorgengebet ſei ihnen beiſpiels— 
weiſe während des Krieges nur gnadenhalber bewilligt worden und 

ſie müßten fürchten, daß es ihnen wieder verboten würde:. 

Die Regierung in Zürich überwies die Beſchwerden der Refor— 

mierten ihrer eigenen landesfriedlichen Kommiſſions. Deren Gut— 

achten ſchloß zum vornherein die Klage betreffs des Erdhauſener 

Gottesdienſtes aus, weil Erdhauſen „abſolute im Thurgau liege“. 

Sonſt riet die Kommiſſion, auf die Beſchwerden der Arboner einzu⸗ 

gehen. Man beginnt nun Verhandlungen mit dem Biſchof. Dieſer 
ſchleppt ſie aber hin und weigert ſich begreiflicherweiſe, auf alle vor— 

gebrachten Forderungen einzugehen. Daraufhin will Zürich mit 

Gewalt einſchreiten. Bern aber hält es noch zurück, man habe ja 

gehört, daß der Biſchof ſeine Rechte an Arbon verkaufen wolle; da 

ſei es geſcheiter, Zürich bringe dieſe Rechte käuflich an ſich, dann ſei 

aller Streit aus der Welt geſchafft. Es ſcheint alſo, daß die früheren 

Verkaufsabſichten des Biſchofs immer noch latent vorhanden waren. 

Als die Beſprechungen zu Schaffhauſen 1721 ſich reſultatlos zer⸗ 

ſchlugen, drängte die landesfriedliche Kommiſſion in Zürich wiederum, 

via facti vorzugehen und ohne Biſchof den Landfrieden in Arbon 

1 Dieſen Bericht Sprünglis vom 12. Oktober 1715 ſiehe 2 — A 270, 2. 

2 Dieſes Memorial ſiehe Z2 — A 333, 1. Pfarrer Sprüngli beklagt ſich 

darum auch 1714, der katholiſche Mesner trage jeweils ſo unordentlich das 

Taufwaſſer hinein und reinige den beim Taufen gebrauchten Tiſch nicht. Ebd. 

8Es iſt das nicht die durch den vierten Landfrieden geſchaffene „inter⸗ 

ſtändiſche“, gemiſchte landesfriedliche Kommiſſion, ſondern eine eigene, die der 

Staat Zürich für ſich aufgeſtellt. Bern ließ die gleichen Funktionen durch ſeine 

ſog. Vennerkammer oder eine Kommiſſion ad hoc ausüben.
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einzurichten. Aber da kam wenige Tage nachher eine Mahnung von 

gewichtiger Stelle, von Kaiſer Karl VI., der die Zürcher und Berner 

gar ernſtlich ermahnte, die Rechte von Konſtanz in der Arboner Frage 

nicht anzutaſten . Das kühlte die erhitzten Gemüter ab; man zeigte 

ſich wieder zu Verhandlungen bereit. 

Die Hauptforderungen der Reformierten waren gemäß Land— 

friedens: eigener Taufſtein, eigener Mesner mit eigenen Schlüſſeln, 

dazu eigener Schulmeiſter, weil bis jetzt nur ein katholiſcher Lehrer 

angeſtellt war und den reformierten Kindern ihr Geiſtlicher die Schule 

halten mußte. Die Schlüſſel, meinen die Arboner Reformierten, 

dürften ihnen um ſo eher gewährt werden, weil ja der Katholiſchen 

drei Altäre ſtark eingegittert ſeiens. Mit dieſen Poſtulaten wurde 
von Zürich im Einverſtändnis mit Bern Landvogt Nabholz 1724 

nach Meersburg geſchickt. Meersburg war nun bereit, den Tauf— 

ſtein zu geſtatten, ebenſo den Schulmeiſter „zur Gnad“, aber einen 

eigenen Mesner geſtatte es nicht, ebenſowenig könne es auf die Ge⸗ 

währung von Schlüſſeln an die Reformierten eingehens. Auf dieſes 

Reſultat hin machten die Arboner neue Vorſchläge an die beiden 

Stände in dem Sinn: daß am eigenen Mesner feſtgehalten werden 

ſolle, dafür könne man auf die Schlüſſel verzichten, indem man den 

Artikel ſo faſſe: der evangeliſche Mesner ſoll die Schlüſſel zu Kirche 

und Turm nicht haben, ſondern der katholiſche allein. Dieſer aber 

müſſe auf Verlangen des reformierten Mesners jederzeit öffnen“. Die 

Begründung für die Schlüſſelforderung ſtützen ſie bloß auf die öftere 

Notwendigkeit des Kindertaufens außer der gewöhnlichen Zeit. Grund— 
ſätzliche Rechte darauf wiſſen ſie keine zu nennen. 

Im folgenden Jahr wurden die Verhandlungen durch Nabholz 

in Klingnau weitergeführt. In ſeiner neuen Inſtruktion wies man 

ihn an, zu ungehinderter Verrichtung des reformierten Gottesdienſtes 

und was davon abhänge, eigene Kirchen- und Turmſchlüſſel zu ver⸗ 

langen. Damit iſt die frühere Forderung bereits eingeſchränkt, in⸗ 

dem die Schlüſſel zum Chor ausgeſchaltet ſind, weil ja der Chor 

für den reformierten Gottesdienſt außer Betracht fiel, ſo baſiert 

Zürich ſeine Forderung nach den Schlüſſeln ebenfalls auf einem 

12 — A 331, 1. 2 — A4 331, 1. 
2 — B VIII, 282, 3. Vgl. B — Q. 

E — A 331, 1. Hier iſt das Original mit den Unterſchriften der evan⸗ 

geliſchen Vorgeſetzten und des Pfarrers. Abſchrift in B — .
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Gebrauchs⸗, nicht aber einem Eigentumsrecht. Dabei wurde Nabholz 

noch überbunden, im Notfall dem biſchöflichen Geſandten zu drohen, 

man werde im Weigerungsfalle ihrerſeits kurzerhand nach den Sat⸗ 

zungen des Landfriedens verfahren. Wenn aber der Biſchof ſich zu 

einem Traktat herbeilaſſe, ſolle er, Nabholz, die Fragen der Landes— 

herrlichkeit und des Landfriedens ſtillſchweigend übergehen . Alſo 

war Zürich ſelbſt nicht ſo feſt von ſeiner Behauptung überzeugt, 

Arbon gehöre unter den Landfrieden. Es hätte ſonſt mit dem Biſchof 

auch gar nicht ſo lange verhandelt. — Bern wünſche doch eine etwas 

vorſichtigere Formulierung. Man ſolle dem biſchöflich konſtanziſchen 

Geſandten bedeuten, daß beide „löbl. Ständ bey ſo bewandten Dingen 

habende Rechte und Befügſamen vorbehalten haben wollen auch dieß— 

maliges freundliches Tentamen ſelbigen keineswegs nachtheilig ſeyn 

ſolle“?2. Auf der Konferenz kam dann Konſtanz dem Schlüſſelpoſtulat 

entgegen, indem es Schlüſſel zu der „äußeren Kirche“ und freien 

Gebrauch des Geläutes und der „äußeren Kirchen“ anerbots. Aber 

zu definitiven Ergebniſſen gelangte man auch in Klingnau nicht. 

Zürich ließ die Sache nicht liegen und drängte auf eine end— 

gültige Regelung. Man einigte ſich, nicht mehr bloß privat wie bis 

jetzt zu verhandeln, ſondern eine „ſolenne Konferenz“ nach Dießen— 

hofen einzuberufen. Zürich und Bern gaben ihren Geſandten in der 

Schlüſſelfrage wieder die gleiche Inſtruktion“, während eine Vor— 

konferenz zwiſchen der Meersburger Regierung und dem Domkapitel 

Konſtanz die Schlüſſel zu Turm und Kirche verweigern zu müſſen 

glaubtes. 

Am 27. Februar 1728 begann die Konferenz. Auf der erſten 

Seſſion wurden die kirchlichen Punkte discurrendo beſprochen“. Die 

Geſandten der beiden Orte halten dabei an eigenen Schlüſſeln feſt, 

und ein Berner meint, daß „wann einem ein Haus gehöre, gehöre 

1 Z — A 331, 1; 2 — B VIII 282, 3. 

22 — A 331, 1. 

3 Z — BVIII 282, 3. Vgl. B — P S. 210f. 

J Inſtruktionsbuch von 1728—1731 B VIII 69 S. 12. B — P S. 141. 

5 F Arbon II, 42; Bd. II (Meersburger Archiv). 

s Über den Verlauf der Konferenz unterrichtet am beſten das Konſtanzer 

Protokoll. Leider iſt es aber bloß anfangs geführt worden, während nachher 

das Diarium des Regiſtrators Kolb an deſſen Stelle tritt, das für unſere Frage 

ſehr lückenhaft iſt. F Arbon Bd. II, II 42.
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ihm darzu auch ein Schlüſſel“. Das iſt eine ganz richtige Argu— 

mentation, und wenn man ſie auf die nachherige Löſung anwendet, 

dann haben die Reformierten eben deshalb keinen Schlüſſel zum Chor 

erhalten, weil er ihnen nicht gehört. Die Konſtanzer wollen einſt⸗ 

weilen noch nicht darauf eingehen. Sie beraten dann mit dem Ober— 

vogt von Arbon als Kenner der Verhältniſſe und reichen nachher 

einen Entwurf ein, in dem ſie die ſchon früher gemachten Konzeſſionen 

wiederholen, daß ſie den freien Gebrauch der „äußeren Kirche“ ge— 

ſtatten und darum für dieſe Schlüſſel gewähren wollen. Die Refor— 
mierten bemerken dazu ihr ſchriftliches Plazet!. Auf dieſer Linie 

einigte man ſich dann ſehr ſchnell. Nicht ſo raſch ging es bei den 

politiſchen Punkten, vor allem bei der Beſetzung der Ratsſtellen, weil 

da die beiden Orte für die Reformierten zuerſt eine proportionale 

Vertretung der beiden Konfeſſionen, dann wenigſtens ſieben Refor⸗ 

mierte gegen fünf Katholiken verlangten. Da brauchte es hartnäckige 

Verhandlungen, und mehrmals drohte ein Abbruch der Konferenz. 

Schließlich mußten aber Zürich und Bern nachgeben, um nicht das 

auf kirchlichem Gebiet Errungene wieder preiszugeben. Man einigte 

ſich auf das bisherige Vertretungsverhältnis von halb zu halb, ſo 

ungern das auch von Seite Zürichs und Berns geſchah; wiederum ein 

Beweis, daß eben der Landfriede nicht galt, daß der Biſchof auf 
dieſer Konferenz der Gewährende war, wenn auch ſehr gegen ſeinen 

Willen. Der betreffende Grundſatz des Landfriedens hätte nämlich 
ganz andere Vertreterzahlen erfordert. So befanden ſich 1787 — 

das Zahlenverhältnis wird ſich nicht ſtark geändert haben bei der 

damaligen Einbürgerungspolitik — in Arbon 180 reformierte Haus⸗ 

haltungen gegen nur 49 katholiſche. Horn zählte 19 katholiſche und 

48 reformierte, Egnach 38 katholiſche und 543 reformierte Haus⸗ 

haltungen?. Es kam ſo weit, daß die Reformierten ſchließlich zu— 

geben mußten, man ſei nicht bedacht, „den Landfrieden einzuführen, 

ſondern nur, was die pure sequitet erfordere“s. In der definitiven 

Formulierung des Schlüſſelparagraphen hieß es dann, jede Konfeſſion 

ſolle „eigene Schlüſſel in der Kirche, nicht aber zum Chor, wie 
    

Siehe die Sammlung von kopierten Akten über die ganze Konferenz, 

in einen Band gebunden, im Bürgerarchiv Dießenhofen p. 135, 140. 

2 Beſchrieb der Herrſchaft Arbon. 1787 vom Obervogt gefertigt. Ein 

fehr intereſſantes, wertvolles Stück. 4 — CIII. 

5 Kopialbuch im Bürgerarchiv Dießenhofen p. 172. 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIV. 5
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auch zum Turm“ erhalten. Jedem Teil wurde „freier Gebrauch 

des Geläutes und der Kirche, außer dem Chor“, gewährleiſtet!. 

Durch den Dießenhofer Vertrag erhielten die Reformierten die 

rechtlich feſtgeſetzte freie Religionsübung in der Arboner Pfarrkirche, 

vorher waren ſie darin nur geduldet geweſen, trotzdem ſie ſchon die 

gleichen Baulaſten für die Kirche hatten tragen müſſen. Weiter als 

der Wortlaut geht, iſt aber die Konzeſſion des Biſchofs — denn das 

ſind alle dieſe Punkte — nicht auszudehnen. Die Reformierten er⸗ 

hielten alſo ein freies Gebrauchsrecht in der Kirche, nicht aber im 

Chor. Wenn ſich aus dem Gebrauchsrecht nach und nach ein Eigen— 

tumsrecht herausbildete, ſo konnte dieſes Eigentumsrecht doch nicht 

weitergehen, als das Gebrauchs-, das Nutzungsrecht gegangen war, 

es blieb alſo auf die Kirche „außert dem Chor“ beſchränkt. 

Aus den andern Stipulationen des Dießenhofer Vertrages über 

die kirchlichen Verhältniſſe zu Arbon ſeien noch genannt: die Re— 

formierten erhalten einen eigenen Lehrer mit Gehalt aus der Stadt— 

kaſſe, wie der katholiſche. Sie dürfen einen eigenen Taufſtein er⸗ 

richten. Sie erhalten einen eigenen Mesner. Die Kirchenſtunden 

werden gleich gehalten wie bisher, ſo daß alſo die Katholiken die 

Kirche benutzen dürfen: von Georgi bis Michaelis bis 9 und von 

Michaelis bis Georgi bis 10 Uhr, des Nachmittags von 12 bis 1 Uhr 

und von 3 Uhr an. Und damit in dieſer Fixierung alle Streitig— 

keiten vermieden bleiben, ſolle kein Teil den andern „an denen Feſt⸗ 

und Kommuniontagen um eine halbe Stunde gefähren; doch daß 

die beyden Seelſorger einander des Tags zuvor deſſen in Freundlich— 

1Sinngemäß ganz gleich heißt es für Biſchofszell im gleichen Vertrag 

(denn faſt die gleichen Punkte wurden in Dießenhofen getrennt auch für Biſchofs⸗ 

zell feſtgeſtellt!): Der reformierte Mesner ſolle eigene Schlüſſel zur Kirche und 

zum äußern Eingang im Turm erhalten, nicht aber zum Eingang aus dem 

Turm in den Chor! Und in Biſchofszell iſt heute die Rechtsfrage entſchieden 

in dem Sinn, daß die Katholiken allein Eigentümer des Chores ſind! Vgl. 

dazu die verſchiedenen Rechtsgutachten über den Chorbogenſtreit zu Biſchofszell 

im Jahre 1911; im kathol. Pfarrarchiv Biſchofszell. 

Ein Original der Vertragsurkunde ſiehe 2 — C 1 Schachtel 100 Geheim⸗ 

kaſten, Acta secretiora; weiterhin dort ein Original des Nachtrages, ſowie die 

Ratifikationsurkunden der Vertragskontrahenten. Im gleichen Jahre noch wurde 

der Vertrag zweimal gedruckt herausgegeben in Zürich und in Bern, um urbi 

et orbi ihren Sieg zu verkünden. Ein Exemplar des Zürcherdruckes ſiehe 

4- RBXIII.
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keit benachrichtigen ſollen“. Wenn die Reformierten notwendig finden 

würden, die Kirche zu Arbon zu erweitern, ſo ſolle ein ſolches, doch 
ohne Immutierung der Form, unter Aufſicht des Obervogtes ge— 

ſtattet ſein. Mit dieſer letzten Beſtimmung wurde kein Sonderrecht 

für die Reformierten geſchaffen, daß alſo nur ſie das Recht auf Er— 

weiterung gehabt hätten: der Biſchof als Landesherr und oberſter 
Kirchenvogt hatte von ſich aus das Recht, Vergrößerungen anzu— 

ordnen. Dieſe Beſtimmung war dem vierten Landfrieden entlehnt. 

Dort war ſie bloß eine Paritätserteilung an die Reformierten ge⸗ 

weſen, da den Katholiken dieſes Recht ſchon durch den zweiten Land— 

frieden zuſtand '. 
In einem Anhang zum Vertrag wurde dann unter anderem 

beſtimmt, daß die Tafeln, die außer dem Chor in der Pfarrkirche 

hängen, in den Chor gebracht werden ſollen?. 

Mit begreiflichem großem Jubel begrüßten die Reformierten die 

Reſultate der Dießenhofer Konferenz, wenn ſie ihnen auch nicht alles 

brachte, was ſie erſtrebt hatten s. Die Katholiken waren weniger zu— 

frieden. Ihr Unwille mußte ſich aber fügen. Einmal, in einer Rats⸗ 

ſitzung zirka 1734, kam er beim Stadtammann zum Durchbruch. 

Er machte in der Hitze der Diskuſſion die Bemerkung: „Die Katho⸗ 

liken nehmen den Vertrag nicht an, ſie laſſen es bei den alten Ge⸗ 

bräuchen bewenden. Sie haben ja auch in Dießenhofen nicht ihre 

Meinung ſagen können.“ Der Obervogt rügte ihn ob dieſer Auße⸗ 

rung ſchwer?; ſie war ja auch zwecklos. Denn die Katholiken ſo 

wenig wie die Reformierten zu Arbon waren autonom, ſo daß ſie 

über Geltung oder Nichtgeltung des Vertrages zu entſcheiden ge— 
habt hätten. 

Auch die Meersburger Regierung war nicht beſonders erfreut 

darüber. Wenigſtens konſtatiert der Arboner Obervogt im Jahre 1732, 

daß man in Dießenhofen „in einen recht ſauren Apfel gebiſſen habe“. 

Er ſchlägt darum vor, eine neue Konferenz zu veranſtalten mit Zu⸗ 

ziehung aller im Thurgau regierenden Orte, alſo auch der katho⸗ 

liſchen. Dieſe ſeien vielleicht erboſt darüber, daß man ſie beim 
Dießenhofer Vertrag nicht zugezogen habe. Man ſolle demgegenüber 

Vgl. Straub, Rechtsgeſchichte S. 218. 

2E — B VIII, 327. Im zu Zürich gedruckten Vertrag S. 19. 

à Deren Dankſchreiben an die Stände ſiehe 2 — B VIII, 327. 

42 — A 331, 3.
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von Meersburg aus mit dem Hinweis ſich entſchuldigen, daß ja 

Zürich und Bern allein auch in den gemeinen Vogteien den Land— 

frieden eingeführt hätten, der ja die Urſache zur Dießenhofer Kon⸗ 

ferenz geweſen ſei . Dieſer Vorſchlag wurde aber nicht ausgeführt, 

der Dießenhofer Vertrag blieb Recht und Geſetz. 

7. Die erſten Zeilen nach dem Dießenhofer Vertrag, 

deſſen Interpretationen und Ergänzungen bis 1761. 

Die Ausführung des Dießenhofer Vertrages gab naturgemäß 
zu manchen Meinungsverſchiedenheiten Anlaß. Bei Abnahme der 

„großen Kirchenrechnung“ 1744 bezweifelten die Reformierten ihre 

Beitragspflicht an einem Poſten von 81 fl. für Reparaturen am 
Chor?, nachdem ſie früher ſchon ſich geweigert hatten, an die Fen— 

ſterreparatur zu zahlen und die auf dem Stadtgut ruhende Ver⸗ 

pflichtung zu erfüllen, nämlich das Ol in die Kirche und den ſoge— 

nannten Kapuzinerwein zu lieferns. Ihre Weigerung begründeten 

ſie damit: ſie dürften den Chor doch nicht gebrauchen; derſelbe ſei 

ihnen geſperrt und der Dießenhofer Traktat beſtimme ausdrücklich, 
daß keine Konfeſſion an dem Gottesdienſt der andern etwas leiſten 

müſſe“. Der Obervogt widerlegte dieſe Gründe. Was den zweiten 

Punkt betreffe, ſei dieſe Beſtimmung im Dießenhofer Vertrag bloß 

eine gedankenloſe Kopie des Landfriedens. In dieſem ſeien eben 

die kirchlichen Güter unter die Konfeſſionen geteilt worden, in Arbon 

aber ſei das nicht der Fall geweſen. Die Sperrung des Chores 

ſodann ſei nichts Neues, deſſen Vergitterung rühre von der Refor— 

mation her und trotzdem hätten die Reformierten bis anhin ſchon 

mehrfach, z. B. 1670, an die Reparaturen des Chores zahlen müſſen, 
weil ſie ja das Licht aus dem Chor bezögen. Wenn ſich die Refor⸗ 

mierten alſo weigerten, weiterhin Beiträge an den Chor zu leiſten, 

F — B 50, Locat. 30. 

2A4 — CVI. 2 — A 270, 3. 

“ Der damalige katholiſche Pfarrer Joſeph Fridolim Tſchudy beklagt ſich 

gegenüber ſeinem Bruder, dem Domkapellmeiſter in Konſtanz, in ſcharfem Ton 

über die Prätentionen der Reformierten und über die ſchwächliche Nachgiebigkeit 

der Meersburger Regierung dieſen Forderungen gegenüber. Dann kommt er 

auf den neuen Streit wegen der Kirchenfenſter zu ſprechen. 4A — B XIII. 

4 Sonderbare Vergleichspunkte zum Dießenhofer Vertrag Nr. 7 im An⸗ 

hang des Vertrages.
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ſo könnten die Katholiken ihnen auch Unannehmlichkeiten bereiten, 

indem ſie einfach den Chor vermachen würden und damit den Re— 

formierten dergeſtalt das Licht entziehen, daß der Prädikant bei 

trübem Wetter um die Mittagszeik ein Licht auf der Kanzel nötig 

hätte oder faſt nicht leſen könnte“. Die gleiche Begründung, daß 

eben die Reformierten auch das Licht aus dem Chor erhielten, ge— 

braucht Pfarrer Tſchudy?. Wenn das auch keine tiefſchürfende Be⸗ 

weisführung iſt, ſpricht ſich darin doch das Bewußtſein aus, daß 

eben die Katholiken das Recht haben, mit dem Chor zu machen was 

ſie wollen. Eine grundſätzlichere Begründung führte aber die Meers⸗ 

burgiſche Regierung. Sie entſchied, daß die Reformierten auch weiter— 

hin an die bauliche Unterhaltung des Chores ihren Beitrag leiſten 

müſſen, „weilen nach der Glaubensänderung das Kirchenguth, folg— 

ſamb auch die Pflicht, die Kirchen nothwendig zu beſorgen, der Stadt 

überlaſſen ſei“s. Die Arboner fügten ſich, aber Egnach und Rogg— 

wil noch nicht; ſie verweigerten die auf ſie entfallende Quote an die 

Stadtkaſſe abzuführen, und die Sache zog ſich bis zum Jahre 1759 

hin. Da endlich klagte die Stadt Arbon bei einem der regierenden 

Orte in Zürich. Der Biſchof iſt einverſtanden, daß Zürich das 

Schiedsrichteramt ausübe, mit Vorbehalt ſeiner Ratifikation; auch 

Bern erklärt ſein Einverſtändnis. Nach Prüfung der Rechtslage 

fällte die Zürcheriſche landesfriedliche Kommiſſion die Entſcheidung, 

den ſogenannten „landesfriedlichen Kompromißſpruch vom Jahre 

1759“. Es heißt darin: „Es wurde nebſt Beibehaltung des Dießen— 

hofer Traktats folgende Ordnung gemacht: ... 2. Soll die Gemeind 

Egnach nach Inhalt der Tractaten ſchuldig und verpflichtet ſein, zu 

Ehrenerhaltung der Kirchen, des Thurms, Uhr und Geläut, des 

Chors (jedoch deshalben, was einzig und allein die Mauer, das 

Dach und Fenſter belangen tut), desgleichen der Kirchenſtühlen und. 

Kirchhofsmauern pro rata kontribuieren.““ Es wird alſo klar be⸗ 

merkt, daß trotz dieſer neu feſtgelegten Chorbaupflicht der Dießen⸗ 

hofer Vertrag beſtehen bleibe, alſo damit den Reformierten trotzdem 

1F — B 50 Locat. 30. 

2 Siehe ſein Schreiben oben S. 68 Anm. 3. 

3 F — A 6, Locat. 22. 

B — V. S. 774. 2 — A 270, 3. über die Verhandlungen mit 
Egnach und Roggwil vgl. auch das Zürcheriſche Stadtſchreibermanual 1759 J, 

S. 83 f., 101f.
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keine Rechte am Chor eingeräumt. Auch der Arboniſche Obervogt 

erklärt in einem Amtsbericht nach Mearsburg, daß die Reformierten 

dadurch durchaus nicht ein Recht erhalten hätten, „über den Chor 

mit zu disponieren oder die Katholiken an deſſen privativer Ge⸗ 

nießung behindert werden ſollen, ſondern dieweilen jene indirekte 

den Nutzen aus demſelben, nämlich das Licht, haben, ohne welches 

ſie am hellen Mittag vielleicht öfters nicht viel ſehen würden“!l. 

Die Roggwiler gaben ſich noch nicht zufrieden, ſie reklamierten weiter 

in Zürich und warfen den Evangeliſchen zu Arbon vor, ſie hätten 

ſich mit den dortigen Katholiken gegen ſie, die Roggwiler, verbündet; 

ſie wollten „ein Aug verlieren, um uns um beide zu bringen“. 

Aber es half nichts, ſie mußten ebenfalls zahlen?. 

1749 beklagten ſich die Reformierten wieder, daß trotz dem 

Nachtrag zum Dießenhofer Vertrag Bildertafeln außer dem Chor 

hangen. Der Fürſt in Meersburg verfügte darauf deren Entfer— 

nungs. Die Katholiken aber antworteten, das betreffende Tafelbild 

der heiligen Anna ſei längſt ſchon „aus der Kirchen in den Chor⸗ 

bogen, der zum Chor gehöre, getan worden, alſo daß, wann die 

alte höltzte Gitter noch ſtehete, diſe Tafel vollkommen inner der 

Gitter im Chor hinge, auch lieget es bloß an dieſem, daß man die 

nüewe eiſene Gitter hintue, wo die alte geſtanden, ſo wäre der 

Handel völlig richtig““. Der ganze Streit erzeigt ſo wiederum die 

Tatſache, daß die Katholiken im Chor nach ihrem Gutdünken ſchalten 

konnten; daß ſie ihn direkt von der Kirche unterſchieden, weil ſie 

ſagen, die Tafel ſei „aus der Kirche entfernt und in den Chor ge— 

hängt worden“. 
Der Badener Rezeß. 

Die Streitigkeiten um Auslegung des Dießenhofer Vertrages 
gingen weiter. Da erachteten es die Vertragskontrahenten, alſo Meers⸗ 

burg einerſeits, Zürich und Bern anderſeits, als notwendig, durch 

authentiſche Interpretation verſchiedener Punkte die Streitfälle aus 

der Welt zu ſchaffen, und traten deshalb 1752 zu Baden im Aar- 

gau zu einer Konferenz zuſammen. Es intereſſiert uns hier vor 

allem der Finanzparagraph des dort getroffenen Abkommens. Die 

Reformierten hatten nämlich immer wieder geltend gemacht, ſie müßten 

1 F — A 7, Locat. 22. 2 B3 — X S. 788. 

B — AA S. 85. 44 — BRIII.
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durch das gemeinſame Stadtgut entgegen dem Dießenhofer Vertrag 

an die katholiſchen Kultusauslagen beiſteuern. Zahlreiche Miſſiven 

waren in dieſer Sache ſchon nach Zürich, Bern, Meersburg und um— 

gekehrt gegangen. In einem früheren Vergleichsvorſchlag 1750 hatte 

Meersburg mit aller Beſtimmtheit darauf hingewieſen, daß eben dieſe 

Verpflichtung von der Reformationszeit herrühre, als Arbon das 

ganze Kirchengut „auf Gewinn und Verluſt“ an ſich gezogen habel. 

Dieſer Argumentation konnten ſich Zürich und Bern nicht verſchließen. 

Um aber dem Streit doch den Boden zu entziehen, durfte ſich die 

Stadtkaſſe mit einer Pauſchalſumme von 2000 fl. von ihrer Ver⸗ 

pflichtung loskaufen. Das Geld wurde als konfeſſioneller Kirchen— 

fonds den Katholiken zu deren eigener Verwaltung und Verwendung 

übergeben. Weil die Katholiken auf dieſe Titel hin noch ziemlich 

beträchtliche frühere Schulden hatten, die ihr Bruderſchaftsfonds nicht 

bezahlen konnte, mußten an die Tilgung dieſer Reſtanzen noch 70 fl. 

aus dem Stadtgut beigetragen werden. Die Anſchauung der Katho— 

liken und der Meersburger Regierung hatte ſomit geſiegt, daß nämlich 

die Leiſtungen der Stadt an den katholiſchen Kultus eine Folge der 

Einziehung der Kirchenfundationen ſei. Darum entſprach dieſer Pflicht 

auf der anderen Seite nicht etwa das Recht, in die Verwendung 

dieſer Ausgaben, alſo in den katholiſchen Kultus, hineinzuregieren. 

Gleicherweiſe gab alſo den Reformierten die Baupflicht am Chor 

nicht das Recht, in die Chorfrage ſich hineinzumiſchen, noch weniger, 

deswegen Eigentumsanſprüche auf denſelben zu erheben. 

Weiterhin erledigte man einen wahren Rattenkönig von Streitig⸗ 

keiten durch einen Entſcheid über das Wetterläuten der Katholiken 

zur Zeit des evangeliſchen Gottesdienſtes. Bei Heraufzug eines Ge— 

witters wurde nämlich mit der großen Glocke geläutet, um damit die 

Gläubigen zum Gebet zu ermahnen; das wurde rückſichtslos geübt 

auch während des evangeliſchen Gottesdienſtes, wodurch dieſer oft 

empfindlich geſtört wurde. Zu Baden regelte man das Wetterläuten 

zur Zeit des Gottesdienſtes dermaßen, daß in dieſem Fall vom Turm 

der Pfarrkirche mit der großen Glocke ein, höchſtens drei Vaterunſer 

langes Zeichen gegeben, dann aber mit der Glocke der St.⸗Johannes⸗ 

kapelle in der Stadt fortgefahren werden ſolle. Dieſe Beſtimmung 
iſt nach unſerm Ermeſſen immerhin noch eine ſtarke Belaſtung der 

4 — D KXIII.
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Reformierten. Sie zeigt aber, daß auch damals noch traditionsgemäß 

die Katholiken die Bevorrechtigten an der Kirche waren!. 

Der Ampelſtreit 1754. 

Der Badener Vertrag brachte keine lange Ruhe. Schon zwei 

Jahre nachher brach ein neuer Streit aus. 1752 oder 1753 hatte 

der Pfarrer Tſchudy beim St.⸗Antonius-(dem heutigen Muttergottes⸗) 

Altar außerhalb des Gitters eine Lampe aufgehängt. Die Refor⸗ 

mierten proteſtierten über dieſe „Neuerung“ und entfernten die Am— 
pels. Der Pfarrer ſuchte Schutz bei der Regierung. Zu dieſem 

Zwecke ſandte er einen für die Eigentumsfrage des Chores höchſt 

intereſſanten Bericht nach Meersburg. Er ſchreibt da: „Erſtlich iſt der 

Chor und beyde Capellen S. Crucis et S. Antonii Paduani“ den Katho⸗ 

liſchen als dem beſitzenden Teil 1536 zu ihrem alleinigen Gebrauch 

überlaſſen worden. . .. Beim Hochaltar als coram Sanctissimo ein 

ewig Licht für allzeit geweſen. Bei U. L. F. Altar, da die Herren von 

Roggwil begraben liegen, iſt ao. 1504 ein ewiges Licht geſtiftet wor⸗ 
den und hat die Stadt Verſicherung gegeben, daß ſolches ewiglich 

erhalten werde. Dieſer U. L. F.⸗Altar iſt 1640 bei eingeſtellter h. Erz⸗ 

bruderſchaft wegen dem Opfergehen auf den Hochaltar transferiert 

worden anſtatt U. L. F. St. Antoni dargeſtellt worden wie auch 1738 

bei Renovierung dieſer Capell im obern Feld St. Johann Nep. in 

Gemehl. Dieſes iſt jetzt altare 8S8. Antonii et Joanis Nep., von 

welchem hier questio. Bei dem h. Kreuz iſt 1707 von vorigem Herrn 

Obervogten Herr Göldlin von Tiefenau die Ampel ewig geſtiftet 

worden. Anno 1575 ſind für den Chor und beide Kapellen in 

extremitatibus hölzerne Gitter geſtellt worden. Die beym Chor 

ſind ca. 1720 in eiſſene verwantlet worden, aber bei zwei Schuhen 

weiter hinein geſetzt worden, gleiches geſchahe beim heil. Kreuz, außer 

daß dieſes vier Schuhe zehn Zoll weiter als die hölzerne hinein ge⸗ 

ſetzt worden. Nun aber nach renovierten Kapelle und Altar St. Crucis 

1736 hat das eifrig katholiſche Volk gewünſcht, die elende Spelunca 

oder ſo genannten Kaltwaſſerloch d. i. St. Antoni-Capell zu Ehren 

1 Original des Badener Vertrages fiehe 3 — AA S. 389 ff.; L — C1 

100. Geheimkaſten; gedruckt in: Auszug einiger Privilegien, Spruch und Ver⸗ 

trägen, die Stadt Arbon angehend. Zürich 1777. 

2 Mayr, Berichtsbüchlein S. 140f. 

Das waren die Abſiden der Seitenſchiffe der alten romaniſchen Baſilika.
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zu ziehen, welches auch geſchehen 1738; die eiſerne neu Gitter ſind 

gefliſſentlich zwei Schuhe weiter hinein geſetzt worden, teils .. daß 

wenn zur völigen Zier eine Ampel mit der Zeit hinein kommen 

ſollte, ſelbe wie beym h. Creutz außer dem Eiſernen Gitteren an 
unſerm Eigentum hangen.“ — Dieſes ſei dann geſchehen nach dem 

Badener Rezeß, nachdem er, der Pfarrer, mit der Regierung und 

„mehreren geſcheudten Leuten an andern Orten“ darüber geredet habe. 

Alles habe es für richtig erachtet. Vier Wochen lang hätten die 

Reformierten auch nicht reklamiert, erſt auf ganz ſcharfes Anſtiften 

einiger Katholiken ſei es ſo weit gekommen. Bei einem Augenſchein 

hätte aber die Mehrzahl nichts mehr eingewendet. Es habe ſich eben 

gezeigt, daß „die Ampel an dem Bogen auf unſerm Eigentum“ 

und daß dem Stuhl, welchen ſie, die Reformierten, „auf dem not— 

wendigen Raum für die Beichtleut ſehr beſchwehrlich auf unſerm 

Eigentum eigenmächtig gemacht, kein Abbruch geſchehe“. Einige 

Hetzer, der Mayr voran, hätten dann die Lampe heruntergenommen. 

Nachher ſei ſie innert dem Gitter aufgehängt worden, und damit 
habe ſich alles beruhigt!. 

Dieſes Schreiben zeigt mit aller nur wünſchbaren Deutlichkeit 

die damaligen Anſchauungen der Katholiken, als deren informierteſter 

Hüter wohl der Pfarrer angeſehen werden darf: es war ihre feſte 

überzeugung, daß der Chor der St.-Martinskirche ihr 

alleiniges, unbeſchränktes Eigentum ſei. Das iſt nun ſelbſt— 

verſtändlich noch keine rechtliche Entſcheidung, es iſt die Anſchauung 

bloß einer Partei. Aber ſie hat doch für ſich ſchon ein großes Ge— 

wicht. Zudem drehte ſich in dieſem Fall der Streit mit der andern 
Partei nicht um die Rechtsfrage; im Gegenteil waren beide darüber 

einig. Strittig war bloß die Grenze dieſes Rechts, des Eigentums, 
ob ſie ſchon außerhalb des neuen Gitters oder erſt mit dieſem be— 

ginne. Sicherlich hat der Pfarrer bei den Augenſcheinen und münd— 

lichen Verhandlungen den gleichen Standpunkt vertreten wie im Be⸗ 

richt nach Meersburg, eben den des Eigentums. Es zeigt ſich aber 

nirgends ein Widerſpruch dagegen. Der zeitgenöſſiſche Bericht der 

Gegenpartei, Mayrs Berichtbüchlein, ſagt nichts dagegen und erklärt 

ſich befriedigt, als die Ampel innert dem Gitter aufgehängt war. 
Wenn Pfarrer Tſchudy den Mayr als Haupthetzer am Ampelſtreit 

dDen Bericht des Pfarrers ſiehe F — A 6, Locat. 22.
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beſchuldigt, ſteht er damit nicht allein. Schon ein biſchöfliches Miſſiv 

an Bern vom 21. Februar 1729 bezeichnet die Mayr als bekannte 

Hetzer (B— p. 354 und pass.). Ein Blick nur in die betreffenden 

Abteilungen der Staatsarchive Zürich und Bern beſtätigt das voll⸗ 

kommen. Es war Tradition in dieſer Familie Mayr, gegen die 

Katholiken und den Biſchof zu hetzen und Zwietracht unter die Mit⸗ 

bürger zu ſäen. 1781 verurteilte ein ad hoc eingeſetztes, unpar⸗ 

teiiſches Gericht, nämlich der ganze Rat von Biſchofszell, in dem 

Angehörige beider Konfeſſionen ſaßen, den Säckelmeiſter Joh. Melchior 

Mayr „wegen des ſich zu ſchulden gebrachten, unruhigen und un— 

gehorſamen Betragens gegen ſeine Herrſchaft und wegen boshafter 

Aufhetzung ſeiner Mitbürger“ zur immerwährenden Entſetzung von 

allen ſeinen Amtern und Dienſten, verbannte ihn auf zwei Jahre 

aus Arbon und überband ihm die Koſten mit 533 fl. 26 . (B—F F 

P. 319). Die Zürcher und Berner konnten den Mann natürlich nicht 

fallen laſſen, zudem er ſie ſtets wieder in jämmerlicher Weiſe um 

Schutz anging und angehen ließ, indem er ſelbſt Bittſchriften auf⸗ 

ſetzte und ſie von andern unterzeichnen und einreichen ließ. Die 

beiden Orte erreichten nicht etwa ſeine Freiſprechung, ſondern bloß 

die Begnadigung, aber nicht ohne daß ſein Verhalten für alle Zu— 

kunft im Frauenfelder Vertrag vom Jahre 1782 feierlich, mit der 

Unterſchrift und Ratifikation von Meersburg, Bern und Zürich, ge— 

brandmarkt wurde. Es wird darin sub 12 aufgenommen: „da in 

betreff des Mayeriſchen Geſchäfts die Anweſenden arboniſchen Refor⸗ 

mierten Ratsmitglieder ihre begangenen Fehltritte () eingeſehen und 

bereut, ſofort ſich vor den allſeitigen Ehrengeſanntſchaften in sessione 

gemeldt und vor denſelben zu Handen ihro hochfürſtlichen Gnaden 

und dero Ehrengeſandtſchaft demütig abgebeten haben unter der Ver— 

ſicherung, daß ſie durch beharrliche Treue und Gehorſam hochdero 

Hulden zu verdienen ſich eifrigſt Beſtreben werden, wie dann auch 

ein Gleiches von dem Säckelmeiſter Joh. Melchior Mayr geſchehen 
und in Anſehung ſeiner beſondern Begangenſchaften () eine Unter— 

tänige Deprekation von ihm zu Handen der konſtanziſchen Geſandt⸗ 

ſchaft eingeſtellt worden iſt; ſo wollen ſeine hochfürſtliche Gnaden 

von Konſtanz gleichwohl die Milde vorwalten laſſen ... und ſelbige 

alle mit Inbegriff des Säckelmeiſters Mayr von nun an wieder in 

Aktivität ſetzen“ (B—F F p. 1232 f. Siehe auch K 1780 und 1781. 

Darin die Protokolle der Verhandlungen und auch das Schreiben
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Marx Mayrs, worin er „ſeine untertänigſte Abbite zu Füßen“ des 

Biſchofs legt als ſein „untertänigſt getreu gehorſamer Untertan“). — 

Das an andern Orten (A. Oberholzer, Geſchichte der Stadt Arbon 
S. 53ff. mit Berufung auf Mayrs Berichtsbüchlein; vgl. Anm. 44) 

dem Vater dieſes Mayr geſpendete Lob iſt den Tatſachen entſprechend 

doch ſehr einzuſchränken! Vater und Sohn Mayr hetzten gleicher⸗ 

weiſe. 

8. Die Beerdigung Pfarrer Tſchudys. 

Am 27. Dezember 1760 ſtarb Pfarrer Dr. theol. Joſeph Frido⸗ 

lin von Tſchudy aus Glarus. Er hatte die Pfarrei Arbon von 1735 

an, alſo 27 Jahre, als wahrhaft guter Hirte verwaltet. Eine un— 

gemein energiſche Perſönlichkeit, einer der bedeutendſten Geiſtlichen, 

die Arbon je beſeſſen, ging mit ihm zu Grabe 1. Es würde zu weit 

führen und liegt nicht in der Richtung dieſer Arbeit, ſeine Wirk⸗ 

ſamkeit zu ſchildern. Beiſpielsweiſe ſei nur geſagt, daß von keinem 

andern Pfarrer, außer vielleicht von ſeinem Neffen und zweiten Nach⸗ 

folger, Kaſpar Balthaſar Tſchudy, ein ſo reiches Material im Pfarr⸗ 

archiv und im Meersburger Archiv, jetzt in Frauenfeld, Karlsruhe und 

Freiburg i. Br. liegt. Im Intereſſe der Pfarrei führte er 77 Prozeſſe?. 

Einen Beweis ſeiner Energie und Unbeſtechlichkeit muß ſelbſt ſein 

ärgſter Gegner aufſeiten der Proteſtanten, der Säckelmeiſter Mayr, 

anführen. Der katholiſche Spitalmeiſter hatte ſich nämlich Unred⸗ 

lichkeiten in ſeiner Stellung zu ſchulden kommen laſſen. Seine 

Freunde wollten die böſe Sache vertuſchen. „Es hatte aber der Catho— 

liſche Prieſter“ (eben Tſchudy), berichtet Mayr, „diſe Treuloſe Amts⸗ 

1Sein Neffe und Nachfolger Kaſpar Balthafar de Tſchudy ſagt von ihm 

wohl mit Recht, er ſei geweſen Vir omni exceptione maior, restaurator huiatis 

parochiae dici potest. („Er darf mit Recht der Erneuerer der Pfarrei Arbon 

genannt werden.“) — Die Pfarrei Arbon hat den Vorzug, ſeit ihm verſchie⸗ 

dene Pfarrherren jeweils für viele Jahre ihr eigen nennen zu können: ſein 

Nachfolger Dekan Jakob Kienberger von Wil weilte ſieben Jahre hier; die 

folgenden ſtarben alle als Pfarrer von Arbon: Kaſpar Balthaſar Tſchudy von 

Glarus war 37 Jahre Pfarrer in Arbon; Dekan Jakob König von Oberägeri 

39 Jahre; Joſeph Georg Meyerhans von Bänikon (Thurgau), Domherr, biſchöf⸗ 

licher Kommiſſär, Kirchenrat und Dekan, 25 Jahre; Johann Georg Züllig von 

Romanshorn 34 Jahre. Der gegenwärtige Pfarrer, Leonz Wiprächtiger, weilt 

hier ſeit 1905, alſo im 18. Jahr. 

2˙4 — Cl.
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verwaltung nicht ſo gleichgültig angeſehen, ſondern weil Er an den 

armen Leuthen Gelt treuloß geweſen, ſo hat er ſolchen zu einer 

gebührenden Straf condamniert, daß er alle Tag drei Stund morgen, 

mittags und abends in der Kirchen bäten mußte und lebenslang an 

geſunden Tagen keinen Weyn noch Moſt mehr, ſondern Gerſtenwaſſer 

trinken mußte und nach Verfließung weniger Jahre iſt ſolcher ge— 

ſtorben“ . 
Der verſtorbene Pfarrer Tſchudy hatte angeordnet, daß man 

ihn im Chor des linken Seitenſchiffes, alſo beim St.-Antoniusaltar, 

beerdigen ſolle. Daran entzündete ſich ein großer Streit. 

Die Reformierten unter Führung von Mayr wollten ſich dieſem 

Begräbnis widerſetzen und ſchickten eine Deputation zu dem Ober— 

vogt; dort erhielten ſie aber die Erklärung: ſie wüßten es ja ſelbſt, 

„daß der Chor und die hl. Kreuz- und St. Antonius-Capellen 

durch eiſerne Gitter von der gemeinſchaftlichen Kirche ausgeſchieden, mit— 
hin der katholiſchen Religion zu ihrer Dispoſition privative 

überlaſſen ſeien“. Demgegenüber erwiderten die Reformierten, es 
ſei wohl wahr, daß das Eingegitterte dem katholiſchen Teil zu ſeinem 

Gottesdienſt gewidmet ſei, dabei ſei aber auch wahr, daß die Be— 

gräbniſſe für ſich ſelbſt den Gottesdienſt nicht betreffen, zumal es 

auch ſamt den Eingegitterten nur für eine Kirche, zu welcher ſie, 

Reformierte, an den Bauſchilling wegen Dach, Fenſter und Gemäuer 

mit kontributieren müßten, gerechnet werden könne. Damit lehnten 

ſie ein Alleineigentumsrecht der Katholiken am Chor ab. Sie mußten 

das tun, wenn ſie nicht ihre Partie zum voraus verloren geben 

wollten. Zugleich nahmen ſie ihre Zuflucht zu Drohungen. Sie 

erklärten, dieſe Art der Beerdigung empöre die ganze reformierte 

Gemeinde, ſie würden mit Gewalt die Beſtattung des Pfarrers am 

vorgeſehenen Ort verhindern. Doch die Quertreiber und Hetzer wur— 

den von ihren eigenen Glaubensgenoſſen, den Reformierten von Horn, 

Egnach und Roggwil, Lügen geſtraft, indem dieſe erklärten, „daß ſie 

ſich des Handels lediglich nicht annehmen, ſondern die Begräbnis 
des verſtorbenen Herrn Pfarrers den ohngehinderten Fortgang laſſen 

wollen“?. Selbſtverſtändlich hatten die Reformierten ſich zugleich an 

Zürich gewandt. Aber bevor dieſe Geſandtſchaft einen Beſcheid zurück⸗ 

Mayr, Hiſtoriſches Berichtsbüchlein S. 119. 

Brief des Obervogts nach Meersburg d. d. 9. Januar 1761.
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brachte, wurde gemäß Weiſung der Regierung Pfarrer Tſchudy am 

9. Januar 1761 im Chor beigeſetzt, unter ſehr großer Anteilnahme 

der Bevölkerung und ohne daß die Reformierten es wagten, ihre 

Drohung wegen Tätlichkeiten wahrzumachen. 

In ihrem Memorial vom 3. Januar, das an Zürich und Bern 

abging, entgegnen die Reformierten auf die katholiſche Einwendung, 
daß der Chor nicht unter den Badenervertrag falle; „die Chör ge— 

hören denen Catholiſchen alleinig, ſo aber nur in Anſehung, daß 

ſie darin Bilder und Zierarten nach Gefallen machen können, wahr 

iſt. Allein zu Begräbnuſſen dürfen ſie dieſelben nicht brauchen, weil 

die Chor zur Kirchen gehören, dann die Fenſter, Mauren, Dach und 

Steinblaten auf dem Boden müſſen laut dem Vergleich mit den Ge— 

meinden Egnach und Roggwil gemeinſam unterhalten werden“!. 

Das Memorial ging einſtweilen an die landesfriedliche Kommiſſion 

Zürich. Am 11. März behandelte der Rat das Gutachten derſelben 

und beſchloß ein Schreiben nach Bern zu richten mit dem Vorſchlag, 

beim Biſchof gemeinſam zu proteſtieren gegen dieſes eigenmächtige 

Verfahren der Katholiſchen zu Arbon mit Beerdigung des Prieſters 

in der mit den Reformierten gemeinſamen Kirchen, welches dem 

Badiſchen Traktat vom Jahre 1752 um ſo mehr entgegen läuft, als 

eine gütliche Auskunft gar wohl hätte Platz finden können?. 

In Bern gingen die Akten ebenfalls zuerſt an die dortige landes— 

friedliche Kommiſſion. Dieſe gab ein Gutachten im Sinne Zürichs 

ab, daß ſie einmütig befunden, die Katholiken zu Arbon hätten in 

der Tat und „ohnwiderſprechlich den § 17 Badiſchen Traktats de 

a0. 1752 infrigiert“ und man wolle darum beim Biſchof gemeinſam 

als Kontrahenten dieſes Vertrages vorſtellig werden. Nachdem die 

Zürcher landesfriedliche Kommiſſion dieſen Berner Vorſchlag vom 

22. April begutachtet hatte, ſchrieb die Regierung am 5. Mai wieder 

an Bern, man ſei mit ihm einig, daß das Arboner Vorgehen gegen 

den Badiſchen Traktat verſtoße. Es ſei aber wenig oder gar keine 

Hoffnung vorhanden, daß Meersburg ſich entſchließen könnte, die 

katholiſchen Arboner anzuhalten, eine „wiewohl in der Billigkeit be— 

gründete diesfällige Genugthuung zu geben, maßen die zuverläſſige 

1 Siehe die verſchiedenen Aktenſtücke, teils Originale, teils Kopien, fort⸗ 

laufend in — X S. 869 ff. Vgl. 2 — Stadtſchreiber⸗Manual 1760 und 1761. 

2 Miſſivenbuch B IV 411.
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Nachricht vorhanden, daß die Katholiken die Sache im Einverſtändnis 

mit Meersburg getan hätten“; auf einer wirklichen Genugtuung zu 

beſtehen, ſei darum bedenklich. Unter dem 20. Mai wurde be— 

ſchloſſen, gemäß Meinung von Bern die Sache bis zum baldfälligen 

Syndikat von Frauenfeld zu verſchieben. Die Zürcher Geſandten 

an dieſes Syndikat wurden dahin inſtruiert, gemeinſam mit den 

Berner Kollegen ein Schreiben an Meersburg aufzuſetzen um „der— 

gleichen, künftige Zutragenheiten“ zu vermeiden . Unter dem 23. Sep⸗ 

tember ging dann von Frauenfeld aus ein von beiden Ständen im 
Wortlaut genehmigtes Schreiben nach Meersburg ab, dahin lautend, 

daß die katholiſchen Einwohner zu Arbon dem ſo klaren und buch— 

ſtäblichen Inhalt, des Badiſchen Traktats zuwider gehandelt hätten. 

Sie wollten zwar die Sache dahingeſtellt ſein laſſen, hofften aber, 

der Kardinal (von Rodt) werde ſeinen katholiſchen Arbonern ans 
Herz legen, in Zukunft den Traktat beſſer zu handhaben?. Die 

Meersburger Regierung zog dieſes Schreiben in Beratung und ent⸗ 

ſchied: „Conclusum: man könne nicht begreifen, daß die beiden 

Stände dieſe Beerdigung als gegen den Badiſchen Vertrag verſtoßend 

betrachten könnten, da bekannter Dingen der Chor dem katho⸗ 

liſchen Religionsteil von allen Zeiten her privative ge— 

eignet und darumb gar kein Gegenſtand der vorbemelten Trak— 

taten geweſen, da man in jenem Traktat nur die Frage wegen dem 

Langhaus erledigt habe, ohne daß von dem Chor nur die aller ge⸗ 

ringſte Erwähnung um ſo weniger gemacht worden ... wie denn 

auch der Chor in denen Dißenhofer Traktaten Art. VIII. von dem 

gemeinſamben Gebrauch ausgenommen und dem katholiſchen Teil 

als privative zugehörig zugeſchyden worden. ... über das 

ſtrittige Objekten (sc. das Langhaus) worunter der Chor als ein 

denen Catholiſchen zuſtehendes und weder damals noch 

vorher in einem Conteſtation geſtandenes Aigenthum auf 

keinerlei Art begriffen ... Die dann beede Stände Zürich und Bern 

als contrahierender Teil indem vor dem Baad. Traktat sub. 19. Juni 

1751 an hero erlaſſenen Schreiben das den katholiſchen zuſtehende 

privative Eigenthumb des Chores ſelbſten eingeſtanden““. 

1 Inſtruktionenbuch B VIII 36. 

2 Vgl. F— A 7, Locat. 22. 

Protokollauszug an den Obervogt F — A 7, Locat. 22, Faſz. 1761 

Amt Arbon, Ecclesiastica.
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Sinngemäß antwortete der Biſchof von Rodt am 20. Oktober den 

beiden Ständen in äußerſt entſchiedener klarer Weiſe. Zuerſt machte 

er ihnen den Vorhalt, daß ſie ſich bloß einſeitig von den Refor— 

mierten hätten informieren laſſen. Das war ſcharfer Tabak für die 

Herren Diplomaten in Zürich und Bern. Er war auch vollſtändig 

verdient, denn ſie hatten ſich nie die Mühe zu einer unparteiiſchen 

Information genommen, ſondern ſich bloß auf die Anklagen der 

Reformierten hin, reſp. eines kleinen Teils derſelben, in den Streit 

hineindrängen laſſen. Inbezug auf den Ort des Begräbniſſes fährt 

der Biſchof weiter, „da werden noch können wir denen Refor— 

mierten zu dem Chor als in welchem gedachter Pfarrer begraben 

worden iſt, weder einen Anſpruch noch ſonſtige Einwände jemals 

geſtatten. Wir ſehen auch nun gar nicht ab, wie dieſelben aus dem 
Baad. Traktat de ao. 1752 den mindeſten Grund gezogen oder 

was Verſtändiges hergeleitet werden möge; indem zuverſichtlich keinem 

Widerſpruch unterworfen ſein wird, daß bey Errichtung ſothanen 

Traktats die Frage in Anſehung deren Begrabnuſſen allein von dem 

Langhaus der Kirchen, in ſoweith ſolches zwiſchen beyden Religions⸗ 

Theilen gemeinſchaftlich iſt, nicht aber von dem Chor und denen 

in dem Langhaus befindlichen, denen Catholiſchen privative zu⸗ 

ſtehenden . .. und deßwegen verſchloſſenen Capellen, als mit wel⸗ 

chen es ſchon lang vorhin kundbahren Dingen ſeine ausgemachte 

Richtigkeit hatte, geweſen iſt“. — Zur Erklärung des in Frage kom⸗ 

menden § 17 des Badiſchen Traktats wies der Biſchof ſodann auf 

deſſen Entſtehungsgeſchichte hin. Die beiden Stände hätten ja unter 

dem 19. Juni 1751 ſelbſt eine Regelung verlangt, weil die Beerdi⸗ 

gung der Gemahlin des Obervogtes „außert denen anberaumten 

Chören in der Kirchen“ ſtattgefunden habe und man möchte ſich 

zur Abſtellung dieſer übung vereinbaren, „weilen derley Beerdi⸗ 

gungen außert denen Chören“ nichts als Streit hervorriefen!. 

Mit dieſem Schreiben hatte die Diplomatie der biſchöflichen 

Regierung ſich den Zürchern und Bernern weit überlegen gezeigt; 

dieſe hatten eine üble Schlappe erlitten, indem ſie ſich auf recht 

demütigende Art zurechtweiſen und mit ihren eigenen Waffen ſchlagen 

laſſen mußten. Der Hieb ſaß. Wohl zu eigener Erbauung und 

mEine Kopie des Schreibens d. d. Mörspurg 20. Okt. wurde an P. Franz 

Conrad S. J. in Arbon geſandt, wohl Pfarrverweſer dort. 4 — B KXIII.
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deren in Bern legte Zürich am 31. Oktober der Abſchrift dieſes 

biſchöflichen Schreibens eine Kopie des darin angezogenen Miſſivs 
von 1751 bei, aus der die Herren der Berner landesfriedlichen 

Kommiſſion die Richtigkeit der biſchöflichen Behauptung erſehen 

konnten, ein Geſchäft, das ſie freilich ſchon vor ihrem Vorſtoß hätten 

erledigen ſollen. Man wurde jetzt etwas kleinlaut. Am 16. No⸗ 

vember teilte Bern einfach den Empfang der Antwort mit, „worbey 

es ſein lediges Bewenden hat“, fügt lakoniſch der Stadtſchreiber 

Zürichs bei. Erſt anderthalb Monate ſpäter, am 28. Dezember, ließ 

der Züricher Rat nach Bern melden: „da wir nun nach vorher— 

gegangener Kommiſſionalunterſuchung unſerer zum landesfriedlichen 

Geſchäft verordenten Ehrenmittlen das Geſchäfte widermalen in Be— 

ratſchlagung genommen, ſo erachten wir ohnmaßgeblich das Dienſt— 

ſamſte zu ſein, bei diesmaliger der Sachen Bewandnuß ... das Ge— 

ſchäfte dahin geſtellt bleiben zu laſſen ... zur Ausweichung mehrer 

Weitläufig- und Verdrißlichkeiten“; und erſuchte Bern, ſich dieſer 

Meinung anzuſchließen. Der Rat zu Bern holte nun ein zweites 

Gutachten der landesfriedlichen Kommiſſion ein, die aber aus be— 
greiflichen Gründen diesmal ergänzt war durch die deutſche Venner— 

kammer und die Geſandten vom letzten Frauenfeldiſchen Syndikat!. 

Dieſe Kommiſſionsberatung zeitigte freilich ein anderes Ergebnis, als 

das erſte Gutachten der landesfriedlichen Kommiſſion es geweſen war. 

Die wichtigſte Stelle darin lautet: „der Caſus iſt leider: ein Religions⸗ 

Eifer; beyde Parteyen verrichten ihren Cultum divinum in gleicher 

Kirchen; das Chor gehöret denen von der römiſchen Religion, 

nicht weniger die Capellen in dem Langhaus oder ſozu— 

ſagen in der übrigen Kirchen; die Bewegung der Refor— 

mierten wegen der Beerdigung im Chor oder einer der 

Capellen iſt nach MrGgHH Ermeſſen unbegründter Weis 

gemacht worden ... die Ahndung iſt geſchehen, daß ſolches in der 

1 Gutachten der „Vennerkammer (teutſch Säckelmeiſter und Venneren) mit 

Zuthun MM. Höhĩ. der letſt geweſenen Frauwenfeldiſchen Ehrengeſanden und 

MM. Hi. der landsfridlichen Kommiſſion“. Die „deutſche Vennerkammer, 

gebildet aus dem deutſch⸗Säckelmeiſter und den vier Vennern, war im alten 

Bern neben dem Großen und dem Täglichen Rat die einflußreichſte Behörde. 

Sie war ungeführ das, was man heute Staatswirtſchaftskommiſſion oder 

Geſchäftsprüfungskommiſſion nennt“. (Nach gütiger Mitteilung von Herrn 

Staatsarchivar E. Kurz in Bern.)
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gemeinen Kirche inskünftig nicht ſolle geſchehen.“ Man ſei darum 

einmütig der Anſicht, die Sache auf ſich beruhen zu laſſen“. In 

dieſem Sinn wird dann vom Rat ein Schreiben nach Zürich be— 

ſchloſſen: Zürich ſchlage vor, zur Ausweichung mehrerer Weitläufig— 

keit und Verdrießlichkeiten das Geſchäft dahingeſtellt bleiben zu laſſen. 

Bern findet dieſen Vorſchlag „ganz glücklich und in Sachen aller— 

dings dienſam“:. 
Das Gutachten iſt begreiflich ſehr wichtig. Zum voraus ſei 

auf die wohltuende Art hingewieſen, wie die Berner darin nicht mit 

einer ſchönen Geſte für die große Offentlichkeit, ſondern ganz nur für 

ſich den religiöſen Streit ablehnen. Der Grund, warum die beiden 

Orte die Angelegenheit auf ſich beruhen laſſen, alſo der Auffaſſung 
des Biſchofs offiziell recht geben, liegt darin klar zutage: weil eben 
der Chor den Katholiken gehört, wie die Berner ausdrücklich ſagen. 

Darum unterſcheiden ſie faſt zwei Kirchen, den Chor und „ſozuſagen 

die übrige Kirche“. Die Bemerkung, die Ahndung ſei geſchehen, daß 

ſolches in der gemeinſamen Kirche nicht vorkomme, iſt natürlich ein 

ſchwacher Troſt und eine durchſichtige Maskierung der verunglückten 

Demarche und des Rückzuges. Eine Beerdigung im Langhaus ſtand 

ja gar nicht in Frage; darüber waren ſich beide Parteien einig. Daß 

ſie die Beerdigung von Pfarrer Tſchudy nicht darunter faſſen, ergibt 

ſich aus der Bezeichnung „gemeine Kirche“, worunter ſie klar das 
Langhaus verſtehen, ferner daraus, daß ſie nicht ſchreiben, es ſolle 

„nicht mehr“ geſchehen, ſondern bloß: „nicht“. 

Nun die Rechtsfrage: wenn wir auch dieſes Berniſche Gutachten 
nicht mehr hätten, wäre die Rechtsfrage durch dieſe Beerdigüng doch 

klargeſtellt: unbeſtrittener Herr in Arbon iſt der Biſchof. Er gibt 
eine klare Entſcheidung, an der ſich nicht deuteln läft. Nur wenn 

Bern und Zürich, die Mitkontrahenten des Dießenhofer und Badener 

Vertrages, ihn zu einem andern Vertrag hätten bewegen koͤnnen, 

Siehe das ausnehmend wichtige Aktenſtück B — M S. 1017f. Ferner 

im Protokoll. des teutſch Säckelſchreibers VV S. 283 ff. Das Manuale der deut⸗ 

ſchen Vennerkammer Nr. 155 nennt zwar die Sitzung, in der das Gutachten 

abgefaßt worden, ſchweigt jedoch über dasſelbe. Es genügte ihm, ſcheint's, das 

Gutachten ſelbſt abzufaſſen. Das Manuale der landesfriedlichen Kommiſſion 

über dieſes Jahr fehlt leider gänzlich. Eine Erwähnung der Gründe, warum 

die Kommiſſion zu ihrer Anſicht gekommen, iſt alſo nicht zu finden. 

2 B teutſch Miſſiven⸗Buch Nr. 78 S. 309. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XXIV. 6
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wäre die Rechtsfrage geändert worden. So aber bleibt ſie beſtehen. 

Daß die Reformierten in Arbon dagegen proteſtieren, tut nichts zur 

Sache: ſie waren Untertanen, die in dieſer Frage gar keine rechts— 

bildende Kraft beſaßen. 
Die Arboner Reformierten griffen die Beerdigungsfrage 1777 

noch einmal auf. Unter Führung des Joh. Melchior Mayr, der 

ſtändig gegen den Fürſten arbeitete, reichten ſie im Namen der ganzen 

Gemeinde eine Reihe meiſt politiſcher Gravamina, Beſchwerdepunkte, 

bei Zürich und Bern ein. Dabei beſaßen ſie die Unverfrorenheit, den 

Punkt von der Beerdigung des Pfarrers Tſchudy unter den allge— 

meinen aufzuführen, während ſie nachher noch ſpezielle reformierte 

nennen. Die Katholiken wurden übrigens bei allen ſolchen Vorgehen 

meiſtens gar nicht gefragt, wie ſie ſelbſt klagen!; der Kreis um Mayr 

heckte meiſt alles aus. Da die Sache liegenblieb, erneuerten die 

Reformierten ihre Klagen in 50 allgemeinen und 5 ſpeziell refor⸗ 

mierten Beſchwerdepunkten 2. Der erſte der ſpeziellen nun griff dieſe 

Beerdigung wieder auf. In ſeiner ſchriftlichen Beantwortung erwiderte 

der Meersburgiſche Hofkanzler, dieſer Vorgang ſei ja durch gepflogene 

Korreſpondenz mit den beiden Ständen längſtens erledigt worden. 

In der internen Konferenz der Regierungsorgane zu Meersburg, am 

14. September 1782, wurde bei der Beſprechung der Gravamina 

specialia wiederum auf die Verhandlungen von 1761 verwieſen. 

Der Pfarrer ſei ja nicht im Langhaus, „ſondern im Chor, ſo denen 

Catholiſchen privative zuſtändig“, begraben worden. Man habe über— 

haupt nicht den Gedanken, die Reformierten aus Arbon zu ver— 

drängen, „nachdem man einmal dieſem Religionsteil den öffentlichen 

Gottesdienſt ſogar in der katholiſchen Pfarrkirche habe einräumen 

und zugeſtehen müſſen“?. Auch hier zeigt ſich die Anſchauung der 

Regierung, daß die Pfarrkirche an und für ſich katholiſch ſei und 

die Reformierten darin bloß das Benutzungsrecht erlangt hätten. Das 
war erſt durch den Dießenhofer Vertrag Recht geworden. Aus dieſem 

Benutzungsrecht — nicht aus der Baupflicht! — wurde ein Eigen⸗ 

tumsrecht am benützten Teil, nicht aber am Chor, den ſie ja nie 

benützten; wiederum führt der Gedankengang zu dieſer Folgerung. 

Meersburg hatte die Außerung der katholiſchen Ratsmitglieder, des 

B — FF S. 35, 773 ff. 2 K 1777. 
K 1780.
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Pfarrers und des Obervogtes in Arbon zu den reformierten Be— 

ſchwerden einverlangt. Alle waren ſich in der Frage einig; ſo äußert 

ſich der Obervogt, daß im Badenervertrag der Begräbniſſe „im Chor 

um ſo weniger gedacht werden könne, als der Chor denen Catho— 
liſchen und verfolglich Sr. Hochfürſtl. Gnaden als Patrono ecclesiae 

privative zugehört, womithin Höchſtſelbe allein der darin zu ver— 

anlaſſenden Begräbniſſen halber die Verordnung zu machen haben 

werde“!, ein Beweis doch für die Auffaſſung, die in jenen Kreiſen 

lebendig war. Und daß die befragten Katholiken mindeſtens ebenſo— 

viel Glauben verdienen wie die Führer der Reformierten, die Mayr, 

beweiſt die Tatſache, daß dieſe ihre laute Klage wegen ſonſtiger Be— 

nachteiligung beim Gottesdienſt nicht mit den geringſten Beweiſen 

belegen konnten, weder in ihrer Eingabe noch vor der Konferenz. 

Ja, ihr eigener Pfarrer, Dekan Breitinger, zeugte gegen ſie, wes— 

wegen der Obervogt mit Recht meinte, die Zürcher ſollten doch ein— 

mal dieſen ihren Mitbürger unter Eid vernehmen, ſtatt auf die 
Arboner Hetzer zu hören, dann würde „vermutlich vieles beſſer wer— 

den“ 2. Und die katholiſchen Räte erklärten: „Was die Beerdigung 

des 1760 verſtorbenen Herrn Pfarrers betreffen tut, ſo iſt die ganze 

Behandlung nach Weiſung des höchſten Ortes geſchehen, indem man 

des Dafürhaltens iſt, daß die Sprach 20. 52 nur von dem Lang⸗ 

haus und nicht von den Chören geweſen iſt, da letztere den Katho— 

liſchen allein gehören. Zudem war das Betragen der Reformierten 

bei dieſem Anlaß ſo geſchaffen, daß wir uns wundern müſſen, daß 

ſie ſich nicht ſchämen, von dieſem Paſſus eine Anregung zu machen.“? 
Die Reformierten antworteten kleinlaut, es ſei ihnen gar nicht 

bekannt, wie der Beerdigungsvorgang de anno 1761 berichtigt worden 

ſei. Das iſt freilich auch intereſſant, daß alſo Zürich und Bern es 

nicht für nötig fanden, ihre Niederlage den Arbonern anzuzeigen. 

Zur Erledigung aller Beſchwerden fand 1782 in Frauenfeld zwiſchen 

Zürich, Bern und Konſtanz die früher ſchon genannte Konferenz 

ſtatt, auf der dieſe 55 Klagen Punkt für Punkt durchgegangen wurden. 

Es blieben dabei noch ganze 12 Punkte, welche erledigt werden 

mußten. Die andern, darunter auch die Klage wegen der Beerdigung, 

wurden ausgeſchieden, weil ſie teils die Verträge von 1728 und 

1752 nicht berührten, teils „abgewieſene und ausgemachte Sachen 

K 1778. 2 K 1778. A4 - BXIII.
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betreffen, teils unſtatthaft, unrichtig und unbegründet ſind““. Damit 

wurde alſo vertraglich feſtgelegt, daß die Beerdigung des Pfarrers 

Tſchudy eine erledigte Sache ſei. 

Zürich und Bern waren der ewigen Quertreibereien der Arboner 

und des Querulantentums der Mayr überdrüſſig geworden. Darum 

ſchrieben ſie den 28. Dezember 1782 an Stadt und Rat zu Arbon 

bei Gelegenheit der überſendung des Vertrages: Wir „ergreifen zu— 

gleich die Gelegenheit, euch die nachdruckſamſte und feſtgemeinte Er— 
innerungen zu friedfertigem und ruhigem Betragen zu geben und 

euch die Anweiſung zu erteilen, daß ihr euch die befliſſene Handhabe 

und pünktliche Erfüllung dieſes nun mehro ratifizierten Traktats vor 

die Zukunft beſtens angelegen ſeyn laſſet, auch euch in allwegen 

befleißt, innert den Schranken der geziemenden Gebühr zu verbleiben, 

mithin uns weiterer verdrießlicher Bemühungen zu entheben“?. 

Kaum hatten ſich die Wogen wieder etwas gelegt, ſo brach im 

gleichen Jahrzehnt ein neuer Streit los. Der katholiſche Pfarrer 

hatte aus der Sakriſtei eine Türe ins Freie brechen laſſen, um auf 

dieſem bequemen Weg die Kirche betreten und verlaſſen zu können, 

ohne durchs Langhaus gehen zu müſſen. Das geſchah einmal, um 

in Notfällen während des reformierten Gottesdienſtes ohne Störung 

desſelben die heilige Wegzehrung holen zu können, vor allem aber 

durch die Platzverhältniſſe an den Wallfahrtstagen dazu genötigt. 

Die Wallfahrt zum Heiligen Kreuz in Arbons 

erfreute ſich damals einer großen Beliebtheit weit herum in der 

Gegend. Einmal war es die althergebrachte Gewohnheit, dann die 

Die ganzen Verhandlungen und eine Vertragskopie ſiehe B—FF. Das 

Berner Original wurde im Silbergewölbe hinterlegt. Ebd. p. 1283. Reich⸗ 

haltiger noch iſt das Protokoll bei den Meersburger Akten. 

2 Ebda. p. 1295. 

à Die Legende über die Entſtehung der Wallfahrt ſiehe bei Züllig, 

Pfarrkirche S. 89 f. Im Volke zirkulieren noch andere Darſtellungen, ſo z. B. 

die, daß das Kreuz bei einer überſchwemmung von den Fluten hierhergetragen 

worden oder nach anderer Variation zur Zeit des reformat. Bilderſturmes den 

Rhein und See heraufgeſchwommen. . .. Das Alter des Kruzifixes wird ver⸗ 

ſchieden geſchätzt. Gegenüber der Anſicht bei Züllig (a. a. O. S. 91) verſetzt 

der gewiegte Fachmann Rahn (die mittelalterlichen Architektur- und Kunſtdenk⸗ 

mäler des Kantons Thurgau, S. 39) ſeine Entſtehung erſt in die ſpätgotiſche Zeit. 

Eine „Copia der Wunderzeichen“ (4A — B X) aus dem 18. Jahrhundert zählt 

58 Wunder auf (4 — B JJ).
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zur Oſterzeit ſehr bequeme Gelegenheit zum Empfang der heiligen 

Sakramente, wie ſie oft die Heimatspfarrei nicht bot, weiterhin die 

Möglichkeit, faſt an allen Faſtenfreitagen und an den beiden Kreuz— 

feſten einen vollkommenen Ablaß zu gewinnen, zu damaligen Zeiten 

immer noch etwas Außergewöhnliches 1. Dieſe Beweggründe führten 

an den genannten Tagen 2000—3000 Pilger nach Arbon, meiſt nicht 

vereinzelt, ſondern in ihrem Pfarrverband. Noch 1780 zogen nach 

dem Zeugnis des Pfarrers Tſchudy d. J.? am Feſte Kreuzauffindung 

folgende Pfarreien mit Kreuz und Fahne hierher: die Dompfarrei 

St. Gallen, ihre beiden Filialen St. Fiden und St. Georgen, dann 

die Pfarreien Berg, Bernhardszell, Goldach, Hagenwil, Häggenſchwil, 

Mörſchwil, Romanshorn, Rorſchach, Steinach, Tübach, Untereggen, 

Wittenbach; als gewöhnlich nach Arbon wallfahrende Pfarreien zeich— 
nen eine unten genannte Eingabe weiterhin Eggersriet, Grub und 

Tal. Infolge dieſes zahlreichen Volkes entſtand in der Kirche jeweils 

ein ſolches Gedränge, daß es phyſiſch unmöglich war, während des 
Gottesdienſtes aus dem vorderen Teil des Langhauſes, noch weniger 

aus dem Chor durch die einzige Türe hinten im Schiff ins Freie 

zu gelangen. Um dieſem übelſtand abzuhelfen, erſah Pfarrer Kienberger 
die einzige Möglichkeit im Ausbrechen dieſer zweiten Türe. Dazu 

glaubte er ſich ohne weiteres berechtigt, weil die Katholiken die über⸗ 
zeugung hatten, „daß Chor und Sakriſtei ihnen allein gehöre und 

zur Benutzung diene“s. Die Evangeliſchen proteſtierten aber trotzdem 

dagegen als gegen eine Neuerung. Ihr Recht zu dieſem Proteſt 

nahmen ſie aus ihrer Beitragspflicht an Bau- und Unterhaltungs— 

koſten von Chor und Sakriſtei“. Die Mauer, an die ſie zahlen, dürfe 

nicht ohne ihre Einwilligung ausgebrachen werden. In ſeinem Amts—⸗ 

bericht ſtellt ſich der Obervogt beſtimmt und klar auf die Seite der 

Katholiken. „Die Reformierten könnten ſich beſchwehren“, ſagt er, 

„wenn die Türe im Langhaus wäre; da aber ſelbe in der Sakriſtey 

iſt, welche nächſt dem Chor denen Catholiſchen privative zugehört 

und die Reformierten zu Unterhaltung deren Mauren, Dach und 

Fenſter hauptſächlich nur von darum beitragen, weilen ſie das Helle 

1Ein Ablaßprivileg Benedikts XIV. d. d. 1. März 1750 vide A — Al. 
A — CIII Diarium ecclesiasticum et politicum. 

Das iſt die Meinung H. G. Sulzbergers (Kirchengeſchichte II, 914). 
Bericht des damaligen Kaplans K. B. Tſchudy in 4 — BII, 2. 

Die Akten zum geſamten Verkauf des Streites ſiehe FP — A 14 Locat. 23.
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davon in das Langhaus zu genießen haben, vi eines in Zürich von 

der landesfriedlichen Kommiſſion ergangenen Kompromiß-Spruches 

vom 22. März 1759, ſo haben ſie gar keine Urſach, ſich dagegen aufzu— 

lehnen.“ In einer oben ſchon genannten Eingabe beſtätigen die 

Geiſtlichen der Nachbarſchaft die unhaltbaren Zuſtände an den Wall⸗ 

fahrtstagen und die daraus reſultierende Notwendigkeit der beſtrittenen 

Türe. Sie geben dann weiter ihrer Rechtsanſchauung Ausdruck: 

„wann nun aber die Sakriſtey ſambt dem Chor denen Catholiſchen 

allein zugehöre, ihnen die Schlüſſel hierzu privative behandiget wor— 

den, mitfolglich dieſe die Tür an dem ihnen allein zukommenden 

Anteil eröffnet, die Gerechtſame deren Reformierten hierdurch nicht 

im mindeſten bedränget“ ſei. Selbſtverſtändlich haben die Geiſtlichen 

ihr Memorial nicht ſelbſt verfaßt, Pfarrer Kienberger wird mindeſtens 

deſſen geiſtiger Urheber ſein. Aber ſie geben doch, wie der Obervogt, 

von der damals in Arbon unter den Katholiken herrſchenden Rechts— 

auffaſſung Zeugnis, daß eben der Chor ein katholiſches Sonder— 

eigentum darſtelle. Weiterhin beachte man das fortlaufende Zeugnis 

der katholiſchen Geiſtlichen: Pfarrer Tſchudy d. A., Pfarrer Kienberger 

und nach ihm Pfarrer Tſchudy d. J. 

In einem Vorentſcheid vom 24. April 1766 betonte die Re⸗ 

gierung, daß „der katholiſche Religionsteil mit einmütigem Schluß 

an dem ihm allein zuſtändigen Chore“ die Türe habe ausbrechen 

laſſen. Alſo die geſetzgebende und rechtsbildende Autorität, die 

Meersburger Regierung, hielt am gleichen Standpunkt feſt, den 
katholiſch Arbon vertrat, den ſie bei dem Beerdigungsſtreit von 

Pfarrer Tſchudy ſchon eingenommen und ſiegreich behauptet hatte. 

Die Reformierten fanden aber, auch in Zürich keine Unterſtützung 

ihres Begehrens anf Zumauerung der Türe. Nun ſchlugen ſie 

Sönderung der Kirche vor, wie ſie es ſchon beim Beerdigungsſtreit 

ohne tatſächlichen Vorſatz dazu getan hatten. Aber der Obervogt 
trat in ſeinem Amtsbericht vom 8. Oktober 1766 ſcharf dagegen auf. 

Er finde es nicht angezeigt, „derley boshaften Leuten, die weder 

Vorſtellungen noch andere gute Worte annehmen, ſondern immer auf 

ihrem uralten principio „„wir thunds nit““ ſteif und feſt beharren“, 

immer nachzugeben. Mit ihrem Sönderungsbegehren war es den 

Reformierten auch dieſesmal nicht ernſt. Als nämlich die Meers⸗ 

Man glaubt, die heutigen Egnacher zu hören!
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burger Regierung darauf eingehen wollte und ihre Vorſchläge ein⸗ 

forderte, wichen ſie aus und verlangten, die Katholiken ſollten Vor— 

ſchläge machen, trotzdem dieſe bekanntlich von Sönderung nichts 

wiſſen wollten. Trotz verſchiedener Verſuche des Obervogtes waren 

die Reformierten nicht dazu zu bringen, ſelber Vorſchläge einzureichen. 

Der Türſtreit wurde dann dahin erledigt, daß die Reformierten 
eine Tür zugeſtehen mußten, die direkt in den Chor gebrochen war, 

auf der Orgelſeite, der Sakriſtei gegenüber. So konnten ſie wenigſtens 

ſehen, wenn während ihres Gottesdienſtes jemand den Chor betrete, 

was bei einer Türe in die Sakriſtei nicht möglich geweſen wäre. 

Dieſe Türe ſollte aber nur benutzt werden bei dringenden Verſeh— 

gängen; andernfalls würde dieſes Türrecht dahinfallen und eine 

frühere Abmachung in Kraft treten, wonach in Notfällen das Aller— 

heiligſte auch während des reformierten Gottesdienſtes durchs Langhaus 

hindurch geholt werden dürfte; dabei müßten dann die Reformierten 

das Sanktiſſimum beim Vorbeitragen durch Aufſtehen grüßen. Der 

Vertrag wurde am 18. Januar 1769 von der Regierung ratifiziert. — 

Es ging nicht lange und die Einſchränkung auf den Gebrauch der Tür 

bloß für Verſehgänge fiel hinweg . 

Zwar ſpricht in dieſem Streit die Regierung wiederum mit 
klaren Worten den Katholiken ein Sondereigentum am Chore zu. 

Aber die Reformierten erreichten durch den Vertrag doch eine gewiſſe 

Beſchränkung des Verfügungsrechtes der Katholiken an dieſem Eigentum, 

wenigſtens in dieſem Einzelfall. 

9. Neubau der Kirche. 

Seit mehr als einem Jahrhundert war nichts mehr geſchehen, 

um die Kirche in gutem baulichem Zuſtand zu erhalten?. So drängte 

ſich immer gebieteriſcher eine durchgreifende Renovation des Gebäudes 

1Nach Bericht von Pfarrer Tſchudy d. J. in A — B II, 2. Gleichlau⸗ 

tend im Bericht des Obervogtes K 1803. 

2 Am abgebrochenen Chorbogen ſtanden nach Pfarrer Tſchudy (4 — Cl 

) folgende Daten: 

Anno 1490: Das Chor angefangen worden. 

„ 1674: Renoviert worden die uralte Kirche und Chor. 

„ 1744: Renoviert worden Chor und Orgel im Chor. 

„ 1770: Renoviert und ganz ausgeweißelt worden der Chor. 

In ſeinem Diarium A — CIII bemerkt Tſchudy: „Die Herren Gebrüder 

de Albertis haben zahlt Renovationem chori und Ausbeſſerung der Chorſtühle.“
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auf. Evangeliſch Egnach und Roggwil hatten ſich, erſteres 1727, 

letzteres 1746, von Arbon geſondert, hatten aber Unterhalts- und Bau— 

pflicht an der Mutterkirche beibehalten müſſen. Als nun dieſe beiden 
Gemeinden von den bevorſtehenden Auslagen Wind bekamen, wollten 
ſie ſchnell vorher noch dieſe Laſt loswerden. Der Obervogt warnte 

Meersburg eindringlich vor dieſen Abſichten, da ſich bei Gewährung 

auch die übrigen Teile der Pfarrei, beſonders die Sanktgalliſchen, trennen 

würden, ſo daß „am Ende der Unterhalt der Kirche der fürſtlichen 

Regierung allein zur Laſt fallen würde“ !n. Dieſe Folge konnte aber 

bloß deshalb eintreten, weil dem Biſchof als Herrn der Kirche die 

ſubſidiäre Baupflicht oblag. Darauf verſuchten die Egnacher ihr Glück 

in Zürich und Bern. Die beiden Orte wieſen ſie ebenfalls ab? und 

beauftragten den Landvogt Gatſchet in Frauenfeld, die beiden Ge— 

meinden zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Nun gingen die 

Bauern darauf aus, durch allerlei „Trölereien“ die Reparatur zu hinter— 
treiben, merkten aber in ihrem blinden Eifer nicht, wie ſie ſich ſelbſt 

damit ins Fleiſch ſchnitten; denn ſie vermochten es wirklich, die 

Reparatur hinauszuſchieben, bis es zu ſpät war und ein Neubau 

erſtellt werden mußtes. 

Die geſamte Baupflicht lag auf den Einwohnern des Kirchſpiels. 

Dieſe teilten ſich aber ihrer Stimmberechtigung nach in zahlreiche 

Parteien, nämlich die Stadt Arbon (wobei beide Konfeſſionen zu⸗ 

ſammen nur eine Stimme hatten), Inneregnach katholiſch, Inner— 

egnach reformiert, Außeregnach reformiert, Außeregnach katholiſch, 

Roggwil katholiſch, Roggwil reformiert, Horn, Oberſteinach und Höfe 

Eigenhändiges Konzept des Schreibens A — B II, 1. 

2 Kopie des Schreibens von Zürich A — B II, 1. 

3 In ſeinem Privatbrief an den Arboniſchen Obervogt gibt der Zürcher 

Bürgermeiſter Ott ſeiner Meinung über die Egnacher offen Ausdruck: Bern 

hätte entſchieden, die Egnacher müßten zu einem „ſchicklichen“ Reparationsprojekt 

kontribuieren. Zürich aber habe dafür beſtimmt das Germann'ſche genannt. 

„Sonſt würden dieſe dicken Tröler in Ewigkeit kein Projekt ſchicklich finden. 

Ob aber nun dieſe Schäffgen mit dicken Bäuchen und roten Geſichtern unſerem 

Befehl ſo willig und geduldig nachkommen, iſt phyſiſch, moraliſch und ländlich 

ſchier nicht möglich.“ Stäheli & Cie. hätten, ſchreibt er ſpäter, in einer ärger⸗ 

lichen impertinenten Antwort erklärt, daß ſie ſich nicht unterwerfen würden; 

er habe Bern davon eine Abſchrift geſchickt, damit es den wahren Charakter 

»dieſer großen Bäuchen“ kennenlerne. Jetzt rücke aber das Syndikat zu Frauen⸗ 

feld näher, wo ſich dann mündlich mit „dieſen Stähelr'ſchen Schanzkörben“ reden 

laffe! Die Originale dieſer Schreiben ſiehe in A — BII, 1.
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Garrersholz, Atzenholz uſw.). Eine Einigkeit war bei ſo vielen Köpfen 

ſchwer zu erreichen. Da lag es nahe, daß die verſchiedenen Parteien 

jeweils Unterſtützung ihres Standpunktes an höherem Ort ſuchten, 

die Evangeliſchen gern bei den kontrahierenden Ständen des Dießen—⸗ 

hofer Vertrages, bei Zürich und Bern. Aber in mehrfachen Ent— 

ſcheiden erklärt die fürſtliche Regierung nach Arbon und an die Adreſſe 

der beiden Orte, daß der Biſchof „als Herr der Kirche zu Arbon“ 

allein zuſtändig ſei, die definitive Entſcheidung zu fällen . Zürich 

und Bern miſchten ſich dann auch nicht weiter ein, als Egnach und 

Roggwil, die unter dem Landfrieden ſtanden, zur Mitwirkung zu 
verurteilen. Meersburg übertrug die Aufſicht über den Bau ſeinem 

Arboner Beamten, dem Obervogt?. 1778 hatte man ſchon die Re— 

paratur des Daches beſchloſſen, aber wegen Uneinigkeit mußte ſie bis 

1783 verſchoben werden. Jetzt erklärte der Balier Germann von 

Salmansweiler (Salem) eine durchgreifende Reparatur für unumgäng— 

lich notwendig?. Da ſich die Parteien nicht einigen konnten, wurden ſie 

von der Regierung auf den Germannſchen Reparaturplan verpflichtet. 

Meiſter David Zuraich von Arbon übernahm deſſen Ausführung um 

4000 fl., aber die fürſtliche Ratifikation verzögerte ſich. Es wurde 

Frühjahr 1786, und nun beantragte der geiſtige Führer von Ober— 

ſteinach, Chirurgus Keller, ſtatt der Reparatur einen Neubau auf— 

zuführen. Merkwürdig ſchnell fand der Vorſchlag die Billigung der 

beteiligten Kreiſe, ſelbſt gnach und Roggwil erklärten ſich ſchließlich 

einverſtanden. Am 3. Juli ſchon konnte der Akkord mit Zuraich ab— 

geſchloſſen werden um die Summe von 8500 f. bei überlaſſung des 
Abbruchmaterials. Ein anderer Baumeiſter, Haltiner von Altſtätten 

im Rheintal, hatte einen Akkord von 16866 Fl. eingereicht“. Dieſer 

war wohl der beſſere Rechner als Zuraich, der ſpäter eine Nachtrags— 
forderung von 10455 fl.“ erheben mußte und infolge Nichtbezahlung 

an den Bettelſtab kam. — Die Regierung genehmigte den Akkord, 

und im gleichen Juli 1786 noch ſchritt man ans Werk, begonnen 

mit Niederlegung der alten Kirche, ausgenommen den Chor. Die 

Katholiken hielten unterdeſſen ihren Gottesdienſt im Schloß und in 

14 - BII, 1 Fafz. 

A4 - B II, 1. 17. Auguſt 1785. 
Züllig, Pfarrkirche S. 79. 

A4 - BI, 1. 
Z. B. Mitteilung des Pfarrers Tſchudy in 4 — CIV.
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der Galluskapelle, weil der hiefür vorgeſehene Chor beim Abbruch 

auch in Mitleidenſchaft gezogen wurde; die Evangeliſchen benützten 

die Johanneskapelle in der Stadk. — 

Es gebührt ſich, hier einen kurzen Rückblick auf das Ausſehen 
der alten Kirche zu tun. Wir beſitzen verſchiedene Abbildungen 

derſelben. Auf der einen, in Stumpfs und Merians Chroniken, ſtellt 

ſich der Bau als gotiſche Hallenkirche dar, alſo mit hohen, vertikal 

die ganzen Seitenwände einnehmenden Fenſtern, ohne baſilikale Seiten— 

ſchiffe; dazu iſt das Gebäude durch zwei verſchiedene Querprofile in 

drei ungleiche Teile geſchieden!. Zwei andere Abbildungen geben 

eine total andere Anſicht; auf einem Meiſterbrief des 18. Jahr— 

hunderts? die eine, die andere auf einem illuſtrierten Gebet zum 
Heiligen Kreuz von Arbons. Der Meiſterbrief gibt den Blick von 

Süden, wobei auch noch die Galluskapelle mit einem hübſchen Zwiebel⸗ 

türmchen erſcheint, die Gebetsilluſtration den Blick von Norden; beide 

zeigen übereinſtimmend eine romaniſche Baſilika. Wer hat nun recht? 

Aus dem Reparaturvorſchlag Germanns“ läßt ſich die Kirche in den 

Hauptzügen rekonſtruieren, und dabei zeigt es ſich, daß ſie ein typiſch 

romaniſcher Bau war, daß Stumpf alſo mit ſeiner gotiſchen Hallen— 

kirche rein phantaſiert hat“. Es war eine dreiſchiffige Anlage mit 

überhöhtem Mittelſchiff. Auf der Nordſeite, gegen das Schloß hin, 

griff das Satteldach des Hochſchiffes über das Seitenſchiff vor und 
deckte es vollſtändig, während gegen die Südſeite dieſes Dach bloß 

das Mittelſchiff deckte. Um etwa vier Schuh verſenkt und damit 

Platz für Oberlichter laſſend, ſtieß das Pultdach des ſüdlichen Seiten⸗ 

ſchiffes an die Mittelſchiffswand. Dem romaniſchen Stil entſprechend, 

waren die Fenſter nur klein, zudem hatte infolge der nördlichen eigen⸗ 

tümlichen Dachkonſtruktion das Hochſchiff an jener Seite keine Fenſter. 

Das ganze Langhaus war etwas niedriger als der heute noch ſtehende 

gotiſche Chor, dafür gegen Norden hin ca. 1½ Meter breiter; beim 

Abbruch der Kirche wurden die Mauern auf dieſer Seite dem Kirch— 

hof eben ſtehengelaſſen und zur Anlage eines Roſtes gegen den Waſſer— 

1 Vgl. Oberholzer, Stadt Arbon, Titelbild. 

4 — R und D. 4 —- BRBlII, 1. 

Rahn (a. a. O. S. 37) nimmt unverſtändlicherweiſe die Abbildung 

Stumpfs kritiklos als echt an. Er nennt ſie den älteren Zuſtand der Kirche, 

die Abbildung auf dem Meiſterbrief den neueren. Und dabei zeigt Stumpfs Bild 

eine ſpätgotiſche Hallenkirche, der Meiſterbrief einen romaniſchen Bau!
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druck vom höhergelegenen Schloßgarten gebraucht, indem man den 

Raum zwiſchen dieſer alten Mauer und derjenigen der neuen Kirche 

von der Sohle der Kirche bis zur Kirchhofshöhe mit Steinen auf— 

füllte!. Weiterhin war die Kirche 9 Schuh kürzer als die heutige, 

dafür beſaß ſie einen romaniſchen Vorbau?. Wenn man in die Kirche 

eintrat, umfing einen weihevolles Halbdunkel, dem ſtrengen, wuch— 

tigen Ernſt des romaniſchen Stiles angepaßt. Denn nur aus zwölf 
kleinen Fenſtern drang Licht in den großen, breiten Raum. Fünf 

ſchwere Säulen⸗ oder Pfeilerpaare trugen vier Gewölbejoche, die 

Seitenſchiffe gingen vorn — ein Querſchiff fehlte — in Abſiden, 

Seitenchöre genannt, aus, dort ungefähr, wo heute die Nebenaltäre 

ſtehen. Vorn im Mittelſchiff aber flutete das Licht in vollen Garben 

in das Halbdunkel, vom gotiſchen Chor mit ſeinen hohen Fenſtern 

her. Der impoſante Eindruck des Chores wurde noch dadurch erhöht, 

daß man auf einigen Stufen zu ihm emporſteigen mußte, weil er 

merklich höher lag als das Schiff. 

Von dieſer weihevollen Stimmung ihres Gotteshauſes verſpür— 

ten die damaligen Arboner nichts. Es war eben die Zeit, die die 

alten Stile nicht mehr verſtand und darum auch nicht leiden mochte. 

Im Gegenteil ſchimpfen ſie unisono weidlich über ihre Kirche. So 

ſchreibt der Stadtrat an die Stände Zürich und Bern, um deren 

Druck auf die ſtörriſchen Außengemeinden zu erreichen: „man wird 

viele Stunden weit kein ſo elendelichs und zur Verrichtung des 

Gottesdienſtes ohnglücklicheres Gebäu als unſere Kirche iſt, nit finden; 

ſie iſt garſtig, ungeformt, tief in Boden hinein gebaut, mithin auch 

ungeſund, hat kein ganzes und nur kleine Fenſter, ein ungeheuer 

ſchweres Hohlziegeldach, und, kurz davon zu reden, alle erdenklichen 

Mängel.“? Sie haben hier wohl ſelbſt nach ihrem Gefühl etwas 

ſtark aufgetragen, aber auch Pfarrer Kaſpar Balthaſar Tſchudy, dem 
freilich gemäß ſeines Eiferns gegen den prächtigen gotiſchen Chor 

kein größeres Kunſtverſtändnis zuzutrauen iſt, ſchreibt: „Die alte 
Kirche war eine armſelige Spelunca.““ Anders lautet unſer Urteil: 
Wenn man den heutigen, ſchmuck- und gedankenloſen Saalbau an— 

mGemäß dem Akkord mit Zürich vom 4. Juli 1786. Zwei Originale 

in A — B II, 1. 

2 Germann ſchlägt vor: „Das Vorzeichen muß auf die Länge von zehn 

Schuh verkürzt werden.“ 

— A 270, 3 (1784, Dez. 11). A — CVl.
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ſchaut, den das neue Schiff darſtellt, der infolge Weglaſſens der 

projektierten reichern Pilaſter noch mehr verloren hat, dann kann 

man vom kunſthiſtoriſchen und vom äſthetiſchen Standpunkt aus es 

nur aufs höchſte bedauern, daß der alte Bau verſchwunden iſt; er 

wäre in unſern Gegenden ein höchſt ſeltener und in ſeiner Eigenart 

doppelt wertvoller Zeuge des romaniſchen Stils geweſen — mit 

vielleicht karolingiſchen Anklängen —, der allermindeſtens ins zehnte 

Jahrtauſend hinauf reichte. 

Das neue Langhaus wurde bedeutend höher geführt als das 

alte, ſo daß es nun in umgekehrtem Verhältnis gegen früher den 

Chorbau überragte. Das legte den Wunſch nahe, das Chordach ins 

gleiche Profil zu bringen. Zudem war beim Abbruch des Schiffes 

ſehr unvorſichtig verfahren worden. Der Chorbogen und ein Teil 

des erſten Gewölbejoches waren mitgeriſſen worden. Das verurſachte 

derartige Schädigungen im Chorinnern, daß der alte Choraltar, die 

Gitter, Chorſtühle und das ganze Sakriſteigebäude total unbrauchbar 

wurden. Das Verſchwinden des Altares iſt ebenfalls zu bedauern. 

Wenn er nämlich dem Chorgebäude entſprach, muß er etwas Präch— 

tiges geweſen ſein (ein Flügelaltar?). Aber wäre er diesmal er— 

halten geblieben, dann hätte ihm wohl die „Verſchönerungs-“ und 

Neuerungswut einer ſpäteren Zeit den Untergang bereitet. 

Nachdem das Langhaus 1787 faſt aufgeführt war, traten die 

Katholiken an die übrigen Gemeindegenöoſſen heran wegen der Reſtau— 
ration des Chores. Die Reformierten hörten das ganz gleich— 

gültig an, weil ſie meinten, das berühre ſie gar nicht; bis man ſie 

aus dem landesfriedlichen Kompromißſpruch von 1759 eines andern 

belehrte. Sie erklärten ſich daraufhin zum Mitzahlen bereit, zuletzt 

Reformiert⸗Egnach, das ſeine Beitragspflicht zuerſt beſtritt, „da der 

Chor zum Gebrauch der Katholiken allein ſei“!“. Dafür verlangten 
ſie aber auch das Mitſpracherecht bei Ausführung der Reparaturen. 

Schließlich einigte man ſich dahin, aus der gemeinſamen Anlage den 

Katholiken einen Pauſchalbeitrag von 1350 fl. zu zahlen, worauf 

dieſe den Chor ganz nach ihrem Belieben reſtaurieren könnten?. Der 

Abmachung wurde die gewohnte Rechtsverwahrung angehängt, daß 
ſelbe dem hergebrachten Rechtszuſtand inbezug auf Kirche und Chor 

nicht nachteilig ſein ſolles. 

1 4—B II, 2. 2 Der Vertrag: A — BII, 2. 

„Woran .. gemeinſam beliebt worden, für das künftige in Anſehung



Die St.⸗Martinskirche zu Arbon. 93 

Unterdeſſen tauchte, wohl zuerſt bei Pfarrer Tſchudy, die Idee 

auf, den Chor ebenfalls niederzulegen und einen ganz neuen, dem 

Stil des Langhauſes entſprechend, zu bauen. Er fand Bundes— 

genoſſen zuerſt bei den katholiſchen Oberſteinachern, dann bei ſeinen 

Pfarrkindern überhaupt. Sie ließen bei Baumeiſter Bickel in Kon— 

ſtanz Pläne für den Neubau anfertigenn. Hierauf traten ſie mit 

poſitiven Vorſchlägen an die Reformierten heran. In der Begrün— 

dung führten ſie aus, der Unterſchied des alten Chores gegen das 

neue Langhaus ſei allzu groß und auffallend. Man erbiete ſich 

katholiſcherſeits, für den Neubau von den Reformierten keinen 

Kreuzer mehr zu verlangen, als die für die Reparatur bewilligten 

1350 Fl. Was die Reformierten an Beerdigungsplatz durch die Ver— 
größerung des Chores einbüßen müßten, das ſei wettgemacht durch 

ihre, der Katholiken, Einbuße infolge Verlängerung des neuen Lang— 

hauſes nach Weſten. (Der katholiſche Teil des Kirchhofes befand ſich 

gegen Weſten, der reformierte zog ſich gegen Oſten um den Chor 

herum.) Der Unterhalt des neuen Chores, trotzdem er etwas größer 

ſei, werde tatſächlich auf Jahre hinaus faſt nichts beanſpruchen, 

während der alte, „baufällige“ viel mehr verſchlinge 2. Finanziell 

bedeutete dieſes Anerbieten für die Reformierten wirklich keine größere 

Belaſtung. Im Gegenteil, wenn der alte Chor wirklich baufällig 

war, wie die guten Leute allgemein glaubten, weil ſie die Kon— 

ſtruktion der Gotik nicht verſtanden, bedeutete das für die Refor— 

mierten eine große Entlaſtung: zu einem Neubau hätten ſie rechtlich 

beitragen müſſen im gleichen Verhältnis wie zum Schiff, eine Anſicht, 

die von der landesfriedlichen Kommiſſion in Zürich beſtätigt wurdes. 

der Kirch, des Chores, des Turmes und alles deſſen, was einen Bezug dazu 

hat, bei denen alten Uebungen, vorhandenen Verträgen und Sprüchen zu ver⸗ 

bleiben, deren Inhalt durch die heutige Handlung und auch durch jene der 

Langhauserbauung, . ... nichts benommen ſein, noch Nachteiliges zugeben 

ſolle . ..“ Bürgerarchiv Arbon, Ratsprotokoll. 

1 Dieſe Pläne, gleichwie diejenigen für den Langhausbau, ſiehe in 4 — D. 

2 Pgl. A — B II, 2; Z — A 270, 3 Faſz. 
3 Der Biſchof ſprach dieſe Meinung Zürich gegenüber aus (dd. 9. Februar 

1788): „Es bleibt beiden (Teilen) obgelegen, die eingetretene Notwendigkeit des 

Chorhaufes aus gemeinſamen Koſten zu beſtreiten.“ Die landesfriedliche Kom⸗ 

miſſion in Zürich begutachtete dieſe Meinung und beſtätigte ſie, Zug, den 

25. Februar des gleichen Jahres. Man müſſe tatſächlich die Egnacher dazu 

zwingen. 2 — A 270, 3.
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Die Hauptſchwierigkeit lag in der Abtretung des Friedhofbodens und 

daran — wenigſtens äußerlich — zerſchlugen ſich die langwierigen 

Verhandlungen, denen wiederum die Egnacher den Stempel ihrer 

Eigenart aufprägten, wenngleich der Verdacht nicht ferne liegt, daß 

ſie bloß die Sturmböcke für andere Intereſſen waren. 

Es hieß alſo gern oder ungern 1788 den alten Chor reparieren. 

Der Chor blieb um ½ oder 1½ Joche! gegenüber dem alten ver— 

kürzt, entſprechend dem, was beim Niederreißen des Langhauſes mit— 

geſtürzt war; der neue Chorbogen wurde von 17 auf 24 erweitert 

und 4 4“ erhöht. Ein neuer Chor- und Muttergottesaltar wurde 

aufgeſtellt, ferner der Chor neu vergittert. Neu war auch die Frage 

der Seitenaltäre zu regeln. 

Die Koſten für die Reparatur beliefen ſich auf 5619 fl. 2; daran 
zahlte die Geſamtgemeinde 1350 fl., die übrigen 4269 fl. fielen zu 

Laſten der Katholiken. Sie wurden in der Hauptſache durch frei— 

willige Beiträge verſchiedener Wohltäter aufgebrachts. 

Die Katholiken traten bei dieſem Anlaſſe wieder mit ihrem 

früheren Wunſch hervor, eine Türe aus der Sakriſtei ins Freie 

mRahn (a. a. O. S. 37) nimmt wohl 1½½ Joche an und ſpricht die in 

der Wand neben dem Heiligkreuzaltar eingemauerte Skulptur mit der Schweiß— 

tuchdarſtellung als früheren Kringel an. Die Anſicht iſt aber doch zu bezwei⸗ 

feln; denn Pfarrer Tſchudy ſpricht (kin A — C I) ca. 1750 von den Schluß⸗ 

ſteinen des Gewölbes und zählt nur die drei heute noch droben befindlichen 

Kringel auf, mit dem Wappen des Stadtammanns Frick (1490), dem Bild 

der Muttergottes und dem des hl. Martin. Auch der Angabe bei Züllich, 

Pfarrkirche, S. 82, daß das neue Schiff drei Schuh in den Chor hineinreiche, 

entſpricht ½ Chorbogen. 

2˙4 - BII, 2. 

5 Deren Namen verdienen auch hier feſtgehalten zu werden; nach dem 

Verzeichnis von Pfarrer Tſchudy (A — C VI haben ſie geleiſtet: 

Bruderſchaftsfondde..F. 1839 

Biſchof von Rodt zu Konſtannz..„%J 440 

Damkapitel Konſtanzzaz. „%„G 100 

Kloſter Ein ſiednnn.„%„“Gͤ 110 

Kloſter Tänikon und Karthaunus. .„ 22 

Kloſter Petershaufſen. „ 40 

Kloſter Salmansweilerᷓue.„ 44 

Kloſter Gutenzelvvvulll!l. „ 20 

Herr von Bayhtntt„%„„ 22 

Ein guter Freunnndd...„ 64 

Herr von Albertii.ꝑ⁊ ! „% 1150
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machen zu dürfen, was ihnen in den ſechziger Jahren verwehrt wor— 

den war. 

Die katholiſche Orgel, ein Geſchenk von Pfarrer Tſchudy d. A., 
ſtand bis anhin im Chor, auf der Evangelienſeite. Infolge Weiter⸗ 

ſprengung des Chorbogens trat ſie unliebſam in den Chor hinaus. 

Man ſtudierte verſchiedene Löſungen; ſo wollte man ſie mit Durch— 

brechung der Chorwand auf der andern Seite dort hinauf über 

die Sakriſtei ſtellen. Es wäre akuſtiſch eine ungünſtige Löſung ge— 

weſen. Schließlich anerbot man den Evangeliſchen, ſie auf die 

Empore zu ſtellen und in gemeinſames Eigentum der beiden Kon- 
feſſionen zu übergeben. Die Reformierten mußten für den Gebrauch 

der Orgel bei ihrem Gottesdienſt zuerſt die Erlaubnis ihrer geiſtlichen 

Obrigkeit, des Rates zu Zürich, einholen v. Im Verlauf der Korre— 

ſpondenz, die zwiſchen Meersburg und Zürich in dieſer Angelegen— 

heit geführt wurde, gab der Biſchof ſeiner Genugtuung Ausdrück, 

daß in Arbon jetzt eine tolerantere Geſinnung herrſche als früher?. 

Schließlich wurde über alles zuſammen ein Vertrag aufgeſetzt, deſſen 

Hauptbeſtimmungen hier angeführt ſeien?: 

1. Die Reformierten geben ihre Einwilligung, daß im Lang— 

haus vier Beichtſtühle angebracht werden dürfen. Die Katholiken 

müſſen dieſe Beichtſtühle mit Türen verſehen und ſie während des 

reformierten Gottesdienſtes ſchließen. 

2. Die katholiſche Orgel wird aus dem Chor genommen und 

auf die Empore geſetzt, auf Koſten der Katholiken, und auch den 

Proteſtanten zu ihrem Gebrauch gegeben. In Zukunft ſoll die Orgel 

als eine gemeinſchaftliche Sache angeſehen und daher gemeinſchaftlich 

repariert und neu gemacht werden. 

3. Die Katholiken müſſen die Sakriſteitüre nach außen wieder 

vermauern, die Apoſteltafeln“, Opferſtöcke und Weihwaſſerkeſſel dürfen 

ſie, wie in der alten Kirche, wieder im Langhaus anbringen. 

4. Den katholiſchen Taufſtein verbringen die Katholiken aus 

freiem Willen in den Chor, um Platz zu gewinnen. Begräbnis von 
Obervogt und katholiſchem Pfarrer ſoll nach erwirkter Erlaubnis 
des Fürſten zu Meersburg aus Kirche reſp. Chor auf den Friedhof 

1 — A 270, 3, d. d. 19. Auguſt 1788. 
2z A 270, 3, d. d. 9. Februar 1788. 
Original mit Originalratifikation von Meersburg 4—RB III, 3. 

4A-B II, 3.
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verlegt werden. — Es ſcheint alſo, daß die Katholiken ſich etwas 

hineinlegen ließen. Denn die Türe in der Sakriſtei, weswegen ja 

die ganze Sache begonnen und wofür die Verlegung des Taufſteins 

als Konzeſſion anerboten war, wurde nun doch nicht geſtattet; es 

blieb bei der Türe direkt in den Chor mit ihren zwar bald ver— 

blaßten Servituten. 
Da infolge ſtarker Beſchädigung beim Langhausabbruch die 

Sakriſtei niedergelegt und neuerbaut werden mußte, hatten ſie die 

Katholiken zugleich mit einem oberen Stockwerk und einigen Fenſtern 

vergrößert. Mit peinlicher Genauigkeit wurde nun feſtgeſetzt, daß 

die gemeinſamen Unterhaltungskoſten ſich nur auf die Sakriſtei im 

alten Umfang erſtrecke, alſo „nebſt Mauer und Dach nur für ein 

Fenſter und Gitter, wie ſolches bishero golten, der Unterhalt der 
übrigen mehreren Fenſtern und Gittern dem katholiſchen Anteil allein 

obliegen ſolle“ . 

10. Von der DRievolution bis zur Gegenwart. 

Kaum war die neue Kirche fertig?, da begann ein Sturm, der 

auch für die Gemeinde Arbon und damit für die Kirche neue Rechts— 

verhältniſſe bringen ſollte: die franzöſiſche Revolution. Die Um— 
wälzung in der Schweiz brachte der Stadt Arbon mit dem neuen 

Anſchluß an den Kanton Thurgau die längſt erſehnte Freiheit von 

der biſchoflichen Oberherrſchaft. 

Bei der Säkulariſation der geiſtlichen Territorien in Deutſchland 

durch den Reichsdeputationshauptſchluß vom Jahre 1803 fielen mit 

einem großen Teil der deutſchen auch die ſchweizeriſchen Einkünfte 

des Bistums Konſtanz an Kurbaden. Die Schweiz war natürlich 

nicht gewillt, dieſen Zuſtand weiterzuführen. Die beiderſeitigen Ab⸗ 

geordneten traten im Dezember 1803 zum Kongreß in Schaffhauſen 

zuſammen?. Als deſſen Reſultat übernahmen gegen Abfindung die 

ſchweizeriſchen Kantone alle auf ihrem Territorium liegenden Gefälle, 

1 Protokoll vom 9. Februar 1787. A — B II, 2. 

2 Am 15. Auguſt 1789 wurde die Kirche feierlich bezogen. Vgl. Züllig, 

Pfarrkirche S. 82. Am 29. September des gleichen Jahres wurde ſie durch 

den Weihbiſchof von Konſtanz, Wilhelm Leopold Freiherrn von Baden, feierlich 

konſekriert. A — BIl, 1. 

Akten, Protokolle uſw. dieſes Kongreſſes von Schaffhauſen ſind im 

Staatsarchiv Frauenfeld.
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Rechte und Liegenſchaften des ehemaligen Hochſtiftes und Domkapitels 

Konſtanz. Dafür mußten die betreffenden Kantone alle auf dieſen 

ehemaligen Kollaturen haftenden Beſchwerden übernehmen. 

In dem Abſchnitt über die Übernahme der Herrſchaft Arbon 

wird nun über die rechtliche Stellung und Eigentumszugehörigkeit 

der Pfarrkirche nichts geſagt. Dieſe Frage kam überhaupt nicht in 

Diskuſſion. Und auch ſpäter erhob der Staat keine Rechtsanſprüche 

auf die Kirche, wie er ebenſo keine Verpflichtungen übernahm. Wie 

ſich oben verſchiedentlich gezeigt hat, betrachtete man früher den 

Biſchof als im letzten Grund baupflichtig, eine Verpflichtung, die 

nicht nur ſeiner Eigenſchaft als Kollator entſprang, ſondern der— 

jenigen des Grundherrn der eigenen Kirche. Dieſes Bewußtſein war 

aber verlorengegangen, zumal da die jeweiligen Reparaturen und 

auch der Neubau von den Kirchſpielsgenoſſen getragen wurden. Die 

Juriſten des biſchöͤflichen Hofes hatten ſich früher ſelbſtverſtändlich 

Arbon gegenüber darüber ausgeſchwiegen und die Veränderungen der 

Revolution taten das Ihrige. Beim übergang der Herrſchaft an den 

Stand Thurgau glaubte man jedenfalls die Kirche als im Eigentum 

der Kirchgenoſſen befindlich. 

Ständig aber war die Baupflicht des Biſchofs am katholiſchen 

Pfarrhof in Kraft geblieben, parallel mit den Kollaturrechten. Dieſe 

Pfarrhausbaupflicht ging auf die thurgauiſche Regierung über i. Dar⸗ 

aus ergab ſich in der Folge zwiſchen der Regierung und dem katho— 

liſchen Kirchenrat als Vertreter der katholiſchen Kirchengemeinde Arbon 

ein Zwiſchenfall, der — in einem teilweiſen Analogon zur Chorbau— 

pflicht — das Verhältnis zwiſchen Eigentum und Baupflicht an 
Pfründgebäulichkeiten zur Grundlage hatte. Die katholiſche Gemeinde 

Arbon beſchloß nämlich 1842, die Pfründſcheune zu verkaufen. Vor⸗ 

gänglich der Realiſierung dieſes Beſchluſſes ſtellte der Kirchenrat bei 

der Regierung die Anfrage, ob der Staat ſeine Baupflicht auch dem 

Käufer gegenüber anerkennen wolle. Als Antwort beſtritt der Re⸗ 
gierungsrat der Kirchgemeinde Arbon das Recht, über die Scheune 

zu verfügen, ſolange die Baupflicht an derſelben auf dem Staate 

ruhe. Aber der Kirchenrat ließ ſich damit nicht abfinden. Er be⸗ 

harrte in einer motivierten Antwort auf dem Recht Arbons, trotz 

Baupflicht des Staates frei über die Scheune als ſein Volleigentum 

1Nicht aber die Kollatur. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIV.



98 Kißling, 

verfügen zu können. Jetzt gab die Regierung nach. Vorher wollte 

ſie bloß über den gleichzeitigen Loskauf an allen Pfründgebäuden 

unterhandeln. Auf dieſes Schreiben des Kirchenrates hin beauf— 

tragte ſie das Finanzdepartement, zwecks Loskaufs der Baupflicht bloß 

an der Scheune in Verhandlungen einzutreten. Dieſe wurden aber 

hinfällig, weil im gleichen Jahre noch die Kirchgemeinde auf ihren 

Beſchluß zurückkam und die Scheune nicht mehr veräußern wollte !. 

Erſt 1860 wurde dann die ſtaatliche Baupflicht an allen Grund— 

gebäulichkeiten zuſammen abgelöſt 2. Es kam alſo nicht zu einer 
grundſätzlichen Beſchlußfaſſung der Regierung, wenigſtens verlautet 

in den Akten nichts davon. Ihre Anſicht läßt ſich nur aus ihrer 

Handlungsweiſe erſchließen. Begreiflicherweiſe iſt auch die Auffaſſung 

des Kirchenrates hier nicht rechtsbildend, ſie iſt nur angeführt als 

Anſicht in einer Frage, die mit dem Verhältnis zwiſchen Eigentum 

und Baupflicht am Chor teilweiſe parallel läuft. 

1837 gelang es endlich den reformierten Kirchgemeinden Egnach 

und Roggwil, ihre Baupflicht an der Pfarrkirche Arbon abzulöſen. 

Den Entſcheid fällte ein von der Regierung beſtelltes Schiedsgericht'. 

In den ganzen Verhandlungen klingt kein Wort an von einem Son— 

dereigentum einer Konfeſſion am Chor. Das iſt begreiflich, weil es 

ſich gar nicht um Eigentumsrechte, ſondern um die Baupflicht han⸗ 

delte. Einzig in einer Eingabe Egnachs an das Schiedsgericht heißt 
es beiläufig, ein Untergang der Kirche zu Arbon „würde eben den 

Eigentümer, mithin hier die paritätiſche Gemeinde Arbon“ treffen“. 

Dieſe Bemerkung hat einmal keinen geſetzlichen Wert; der Tradi— 

tionswert ſodann für unſere Frage iſt ebenfalls ſehr gering: die Eg— 

nacher wollten damit nicht eine Aufſtellung der verſchiedenen Eigen— 

tumsrechte geben, ſondern bloß ſummariſch einen Eigentümer nennen. 

Die Außerung beweiſt nur ſo viel, daß im Bewußtſein der da— 

maligen Zeit das Eigentumsrecht am Chor nicht geklärt war. 

1Archiv des katholiſchen Kirchenrates, Frauenfeld. V, 2. Zehnten und 

andere Laſten Nr. 14 ff. Vgl. F. 

2 Am 25. November genehmigte die katholiſche Kirchengemeinde den mit 

dem Staat abgeſchloſſenen Vertrag über Ablöſung der dieſem bisher obgelegenen 

Unterhaltungspflicht des katholiſchen Pfarrhauſes, Torkelgebäudes, Trotte und 

Gartenhäge mit einer Summe von 8700 Fr. 4 — CV. 

àDie Akten darüber ſiehe 4A—B II, 1. 

44 — R II, 1, d. d. 20. Auguſt 1837.
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Sieben Jahre ſpäter ſpricht die katholiſche Kirchenvorſteherſchaft 

eine andere Meinung aus. Am 14. Juni 1846 wird in deren Schoße 

eine Reparatur der Chorfenſter beſprochen. Dazu ſagt das Proto— 

koll!: Es „wird die Frage der Beratung unterlegt, ob die Wieder⸗ 

herſtellung der paritätiſchen Kirchengemeinde oder der katholiſchen 

Konfeſſion obliege. Dabei wird das letztere gefunden, indem der Chor 

ausſchließliches Eigentum der katholiſchen Konfeſſion und in früheren 

Zeiten auch von der katholiſchen Konfeſſion vollſtändig unterhalten 

worden ſei.“ Einen Monat ſpäter, am 12. Juli, heißt es dann im 

Protokoll: „Von dem Geſchäftsführer (d. h. vom Pfarrer) wird auf 
einen Irrtum, welcher bisher bei der katholiſchen Vorſteherſchaft über 

die Bau⸗ und Unterhaltungspflicht des Kirchenchores waltete, auf— 

merkſam gemacht und zunächſt aus einem Spruch der Landfriedens— 

kommiſſion vom 22. März 1759 nachgewieſen, daß die Unterhaltung 
des Chores an Mauer, Dach und Fenſter der geſamten Kirchgemeinde 

obliege.“ Von 1846 an ſprach man von einer durchgreifenden Innen— 

renovation der Pfarrkirche, erſt 1861 aber führte man den Plan aus. 

Im Verlauf der vierzehnjährigen Verhandlungen wurde von evan— 

geliſcher Seite die Frage aufgeworfen, ob die ganze Kirchengemeinde 

die Baupflicht am Chor habe. Nach längerer Unterſuchung der 

Akten kam man 1859 zur Anerkennung dieſer Baulaſt 2. Damals 

wurde an Stelle der beiden konfeſſionellen Taufſteine ein paritätiſcher 

am Standort des evangeliſchen aufgeſtellts. Die Chortüre auf der 

Evangelienſeite wurde mit Einwilligung der Reformierten hinter den 
Hochaltar verlegt“. Ferner beſchloß die katholiſche Kirchenvorſteher— 

ſchaft, neue Gitter zum Abſchluß des Chores und der Seitenaltäre 

zu erſtellen'. Das veranlaßte die evangeliſche Kirchenvorſteherſchaft, 

„an die katholiſche den Wunſch auszuſprechen, keine Vergitterung 

mehr zu erſtellen““. Dieſem Wunſche wurde „auf Zuſehen hin“ 
entſprochen. 

Bisher, ſeit der Reformation, hatte das Säckelamt der Bürger⸗ 

gemeinde die auf Arbon entfallende Quote der Kirchenrechnungen 

bezahlt. Als ihm auch diesmal die Rechnung über ein Beträchtnis 

14 — C, V. 

2 A — C, V. Sitzung vom 4. März 1859. Den Vertrag ſiehe 4A — B II, 3. 

3 Kopie des Vertrages in A — C, V. 

A- C, V. 5 A4 — C, V. 

Protokollauszug ſiehe A — B II, 2. 
7**
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von 3734 Franken vorgelegt wurde, verweigerte es die Bezahlung, 

in Anbetracht der veränderten Verhältniſſe. Darob zuerſt große 

Verblüffung. Schließlich kam 1862 durch Vermittlung der Regierung 

ein Abkommen zuſtande, wonach diesmal die Bürgergemeinde und 

die Einwohnergemeinde je zur Hälfte zu zahlen hätten. Zugleich 

durfte ſich die Bürgergemeinde für alle ferneren Verpflichtungen mit 

6000 Franken auslöſen. Die Einwohnergemeinde übernahm die 

„Verpflichtungen, welche bisher der Bürgergemeinde zugeſtanden ſein 

mochten, und verpflichtete ſich, die über den Zinsertrag des Fonds 

hinaus noch nötigen Beträge entweder auf dem Steuerwege zu er— 

heben, oder ſich über andere Deckungsweiſen mit der paritätiſchen 

Pflegekommiſſion bezw. der Kirchengemeinde zu verſtändigen und 

einen geſetzlichen Tilgungsmodus einzuführen““. 

1876 ſchenkte Witwe Stoffel- Waldmann in München den hieſigen 

Katholiken die Stationsbilder. Vier davon wurden im Chor ange— 

bracht, zehn im Schiff. Da erhob die evangeliſche Kirchenvorſteher— 

ſchaft Einſprache gegen die Anbringung in letzterem. Die Katho— 

liken konnten ſich auf das Recht berufen, Apoſteltafeln im Schiff 

aufhängen zu dürfen. Dafür wollten ſie nun die Stationen an— 

bringen. Schließlich willigten die Evangeliſchen ein gegen einen 

Revers, daß „außer den Stationen keinerlei Schmuck oder Zieraten 

im Schiff der Kirche ohne Zuſtimmung der evangeliſchen Kirchen— 

vorſteherſchaft“ je angebracht werde?. 

Schon vier Jahre ſpäter ſollte dieſer Revers dazu dienen, den 

Katholiken das Recht der Chorvergitterung ſtreitig zu machen. In⸗ 

folge zahlreicher Mißſtände, die ſich bei offenen Altären ergeben hatten 

Beſchädigungen, Entwendung von Kerzen und Schlimmeres), be⸗ 

ſchloß die katholiſche Kirchenvorſteherſchaft am 27. Juni 1880, die 

anno 61 entfernten Gitter wieder anbringen zu laſſen. Doch die 

Evangeliſchen proteſtierten dagegen mit der Begründung, ein ſolcher 

14- RBII, 1. Original mit regierungsrätlicher Genehmigung. — Einige 

Jahre ſpäter, 1867, wurde auch die Baupflicht an der Schloßmauer gegen die 

Kirche hin in dem Sin geregelt, daß die Unterhaltspflicht an dieſem Mauer⸗ 

teil je zur Hälfte von der paritätiſchen Kirchengemeinde und vom Schloßbeſitzer 

getragen werde. Siehe Protokoll der paritätiſchen Pflegekommiſſion A — CV 

d. d. 2. April 1867, S. 220, und die Ratifikation des Abkommens durch die 

paritätiſche Kirchengemeinde vom 7. April, ebda. S. 221. 

2 Abſchrift im Protokoll der katholiſchen Kirchenvorſteherſchaft A—C V.
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Beſchluß ſei Sache der paritätiſchen Kirchenvorſteherſchaft. Da die 

katholiſche Vorſteherſchaft nicht nachgab, legten die Reformierten beim 
thurgauiſchen Regierungsrat Beſchwerde ein, indem ſie ſich auf den 

Revers von 1876 ſtützten, wonach Bauten im Schiff ausdrücklich 

der Genehmigung der reformierten Vorſteherſchaft unterlägen. In 

ſeiner Beantwortung erklärte der katholiſche Pfarrer, J. G. Züllig, 

die Erſtellung der Gitter als eine rein interne katholiſche Angelegen— 

heit mit der Begründung, der Chor und der Raum um die Seiten— 

altäre ſei „ausſchließliches Eigentum der Katholiken“, die Gitter wür— 

den „nicht auf paritätiſchem, ſondern auf katholiſchem Grund und 

Boden erſtellt“. Zum Beweis führte er die Beſtimmungen des Dießen— 

hofer Vertrages an, wonach der evangeliſche Mesner die Schlüſſel 

zum Chor ausdrücklich nicht erhalte. Daneben ſtützte er ſich auf „die 

paritätiſchen und katholiſchen Protokolle, Reverſe und andere Akten“. 

Die Regierung entſchied, daß der Streitfall vor den paritätiſchen 

Adminiſtrationsrat gehöre. Da aber deſſen Präſident inſolge Krank— 
heit nicht amten koͤnne, müſſe die Erledigung der Beſchwerde ver⸗ 

ſchoben werden (). Bis dahin ſei jedes Vorgehen in Arbon zu 

ſiſtieren. Daraufhin erſuchte die paritätiſche Kirchenvorſteherſchaft 

die katholiſche, von der Erſtellung eines Gitters Umgang zu nehmen, 
ohne daß dadurch die Rechtsfrage präjudiziert würde. Jetzt ver— 

zichtete dieſe am 13. Dezember 1880 auf die Erſtellung der Gitter 

„unter ausdrücklicher Wahrung des Rechtes im ganzen Umfang und 

für alle Zukunft“. 

In der letzten durchgreifenden Außen- und Innenreſtauration 

der Kirche, 1910, wurde keine der uns intereſſierenden Fragen auf— 

geworfen. Anſtandslos zahlte die paritätiſche Gemeinde alle in Be— 
tracht fallenden Ausgaben für den Chor. 

Neueſtens hat nun die Rechtsfrage eine definitive, ihrem Weſen 

nach für alle Zeiten dauernde Löſung gefunden: am 1. Juli 1919 

iſt der Vertrag unterzeichnet worden, wonach auf Oſtern 1925 die 

alte Pfarrkirche Arbon in das alleinige Eigentum der katholiſchen 

Kirchengememde übergeht, unter folgenden Bedingungen: 

Die katholiſche Kirchgemeinde zahlt an die evangeliſche eine 

Auslöſungsſumme von 425000 Franken in drei Raten; nämlich 

1 Eine abſchriftliche Zuſammenſtellung der Aktenſtücke ſiehe im Protokoll 

der katholiſchen Kirchenvorſteherſchaft KA — C V, 1880, S. 128 ff. Vgl. Protokoll 

der paritätiſchen Kirchenvorſteherſchaft 4 — CV.
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100000 Franken bei der Grundſteinlegung der neuen Kirche 100000 

Franken bei Vollendung des Rohbaues des Schiffes und 225 000 

Franken beim Verlaſſen der alten Kirche. Dazu werden die pari— 

tätiſchen Fundationen ſo geteilt, daß jeder Konfeſſion die Hälfte (alſo 

je 50000 Franken) zufällt!. 
* 1* 

1* 

Dieſer Gang durch die Geſchichte der paritätiſchen Pfarrkirche 
Arbon hat eine Reihe von hiſtoriſchen Zeugniſſen für ein katholiſches 

Sondereigentum am Chor erbracht. 

Die Grundlage desſelben iſt wohl, wie mehrfach ausgeführt 

worden, die Usucapio. Sobald ſich die Rechtsverhältniſſe nach der 

Reformation konſolidiert hatten, alſo in der erſten Zeit nach dem 

zweiten Kappelerkrieg, zeigte es ſich, daß die evangeliſchen Arboner 

in der Pfarrkirche bloß geduldet waren, während die Katholiken recht⸗ 

liche Anſprüche auf dieſelbe hatten. Die Reformierten von Egnach 

und Roggwil dagegen erhoben immerfort einen Rechtsanſpruch auf 

den Gottesdienſt in der Arboner Kirche, weil ſie Rechtsgenießer des 

Landfriedens ſeien, der einer jeden Konfeſſion den freien Gottesdienſt 

gewährleiſte. Man hätte an der Rechtsgültigkeit dieſer Forderung 

wohl zweifeln können, weil die Kirche, auf die ſie ihre landesfried— 

lichen Rechte geltend machten, nicht im Geltungsbereich des Land— 

friedens lag. Dieſe Beſtreitung geſchah aber nicht, man beließ ſie 

bei ihrem Recht. Dieſem Recht hatte die evangeliſche Konfeſſion 

überhaupt es hauptſächlich zu danken, daß die Abſicht des Biſchofs 

Andreas um die Wende des 16. Jahrhunderts, die bloß geduldete 

evangeliſche Religion in Arbon kraft ſeiner Landesherrlichkeit völlig 

zu unterdrücken, nicht zur Ausführung kam. Erſt der Dießenhofer 

Vertrag von 1728, eine Frucht des vierten Landfriedens, brachte 

den reformierten Arbonern ſtatt der bisherigen Duldung ein geſetz— 

liches Gebrauchsrecht an ihrer Kirche. Daraus, aus dieſem Gebrauchs⸗ 

recht, entſtand wohl bei beiden Konfeſſionen kraft Usucapio ein Eigen⸗ 

tumsrecht, zumal nach dem Untergang des Bistums Konſtanz der 

neue Inhaber der Landesherrlichkeit, der Staat Thurgau, ſich nie 

um die Kirche kümmerte. Ein Gebrauch des Chores zum evan— 

geliſchen Gottesdienſt war aber durch alle Jahrhunderte nie der Fall, 

im Alleingebrauchsrecht der Katholiken ſtimmen alle Quellen überein. 

4 - B II, 2.
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Mithin konnten die Evangeliſchen aus dieſem Rechtstitel keine Eigen⸗ 

tumsanſprüche am Chor erwerben. 

Die Baupflicht am Chor, die auf beiden Konfeſſionen gemein⸗ 

ſchaftlich, gleichwie an der übrigen Kirche, laſtet, vermittelte nie ein 

Eigentumsrecht, weil der Urſprung der Baupflicht in der Einziehung 

des Kirchengutes zur Zeit der Reformation lag. Mit dem Kirchen⸗ 

gut mußte die Gemeinde eben auch die darauf ruhenden Laſten über— 

nehmen. 
Der Anſpruch der Reformierten auf Miteigentum des Chores 

bei Anlaß der Beerdigung von Pfarrer Tſchudy 1760 /61 iſt ver— 

einzelt, beweiſen konnten ſie dieſen Anſpruch nicht, und die Beweis— 

laſt wäre doch ſicher ihnen obgelegen, da ſie 1728 überhaupt erſt 

ein Benutzungsrecht am Langhaus, mit ausdrücklichem Ausſchluß vom 
Chor, erhalten hatten. Rechtsbildend war dieſer Anſpruch nicht aus 

den Gründen, die bei Anlaß der Darſtellung jenes Streites dar— 
gelegt worden ſind. Gegen ihre Behauptung aber ſteht die wieder⸗ 

holte, immer ſtark ausgeprägte der Katholiken auf Alleineigentum. 

Und im letzten Grund iſt maßgebend der Entſcheid der Obrigkeit, 
und das war die biſchöfliche Regierung, die ſich immer mit aller 

Klarheit für ein katholiſches Eigentum ausſprach.



Riernriſche Anzeigen. 

Maria Viktoria, die letzte Markgräfin von Baden⸗Baden. Von 

Richard Dold. Karlsruhe 1922, Badenia. 8“ (84 S. mit 
Porträt). 

Ein gutgeſchriebenes, inhaltlich hochintereſſantes und für die Schlußfolge⸗ 

rungen aktuelles Werkchen. Seine Ergebniſſe beruhen durchweg auf ſorgfältigen 

archivaliſchen Forſchungen. Ein Teil der Schrift diente als Freiburger Doktor⸗ 

diſſertation. Für die Katholiken iſt es ein eigenartiges Gefühl, das Übelwollen, 

verſteckt Feindliche bei den Spitzen der proteſtantiſchen Landesregierung bloß⸗ 

geſtellt zu ſehen. Die Schrift ſei vor allem der katholiſchen Jugend zum Nach⸗ 

denken empfohlen. Dem Verfaſſer aber gebührt warmer Dank für ſeine gründ⸗ 

liche Arbeit und mutige Tat: uns eine charakterfeſte Frau und tatkräftige Ka⸗ 

tholikin vergangener Tage im Kampfe um das Wohl der Kirche geſchildert zu 

haben. Maria Viktoria hat ihrem Namen alle Ehre gemacht und ſie beſchließt 

ſieghaft als letzte Markgräfin die katholiſche Linie von Baden⸗Baden. Ihre 

Seelengröße leuchtet auch aus dem Bildnis hervor, das. dem guten Original im 

Kloſter zu Offenburg entnommen iſt. 

Geſchichte der katholiſchen Kirche in der Baar. Von Hermann 

Lauer. Donaueſchingen 1921, Danubiana A.⸗G. für Verlag. 80 
(VII, 376 S.). 

Ein verdienſtvolles und für einen erſten Wurf gelungenes Unternehmen, 

in dem der Verfaſſer die katholiſch⸗kirchlichen Verhältniſſe von der Einführung 

des Chriſtentums bis in die jüngſte Zeit (1921) zuſammenfaſſend darſtellt. Das 

war für eine Landſchaft nur möglich, weil ſie auch politiſch zuſammengehörte, 

lange Jahrhunderte einer katholiſchen Herrſchaft unterſtand und beſonders auch 

eine völkiſche Eigenart zeigt. Volkstümlich und leicht lesbar geſchrieben, entbehrt 

die Darſtellung doch nicht des wiſſenſchaftlichen Charakters. Wenn man auch 

hie und da einzelne Fragen vertiefter behandelt ſehen möchte, und vor allem 

der letzte Teil eine etwas flüchtige, trockene Aufzählung der Erſcheinungen gibt, 

ſo darf man doch im allgemeinen für den Reichtum des Gebotenen dankbar ſein. 

Den reichen Inhalt und die folgerichtige Anlage zeigt am beſten die überſchrift 

der zehn Abſchnitte: 1. Die Einführung des Chriſtentums in der Baar (550 bis 

748); 2. Kirchliche Verhältniſſe zur Karolingerzeit (749—911); 3. Vom Ende 

der Karolingerzeit bis zum Ausſterben des Zähringer Herzogshauſes (911 bis 

1218); 4. Von dem Eintritte des Hauſes Urach⸗Fürſtenberg in die Baar bis
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zum Beginne des Spätmittelalters (1218—1378); 5. Von der großen abend⸗ 

ländiſchen Kirchenſpaltung bis zur Zeit der Glaubensneuerung (1378—1517); 

6. Das Zeitalter der Glaubensneuerung (1517—1648); 7. Die Zeit der Hoch⸗ 

blüte des kirchlichen Lebens nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges (1648 

bis 1780); 8. Die Zeit der ſogenannten Aufklärung (1780—1853); 9. Die Zeit 

der überwindung der ſogenannten Aufklärung (1853—1918); 10. Die Zeit nach 

dem großen Weltkriege (1918—1921). 

Ein Wallfahrts⸗ und Gebetbuch zu Ehren der liebenswürdigen 

Mutter Maria zu Birnau a. B. Von Tudwig Heizmann, 
Pfarrer. Radolfzell 1921, Huggle. 32 (190 S. u. 5 Abb.). 

Ein nettes und gut gedrucktes Wallfahrtsbüchlein, das 56 Seiten der Ge⸗ 

ſchichte der Wallfahrt widmet. Bezüglich der Ausarbeitung gilt auch das voriges 

Jahr von ähnlichen Schriften des Verfaffers Geſagte. Für das Volk iſt das 

Beſte gerade gut genug. Deshalb ſollten auch lateiniſche Stellen nicht im Text, 

ſondern nur in Anmerkung gegeben werden. 

Birnauer Kalender 1922. 2. Jahrgang. überlingen, Feyel. 8 
(87 S. mit 10 Abb.). [Durch Platzmangel verſpätet.] 

Ein Verfaffer iſt nicht angegeben, die einzelnen Beiträge ſind aber mit 

Namen gezeichnet. Der Inhalt zerfallt in geſchichtliche Artikel und Erzählungen. 

Intereſſant iſt der beſonders Heilige des Ziſterzienſerordens auffuhrende Heiligen⸗ 

kalender. Hervorgehoben ſeien: Vom Frauenberg bei Bodman, von Hermann 

Ginter; Caſpar Ochsle, der letzte Abt von Salem, von Joſeph Klein. Für 

Liebhaber der Lokalgeſchichte und des Wallfahrtsortes Birnau iſt der ſchöne 

Kalender nur zu empfehlen. 

Das Freiburger Münſter. Ein Führer für Einheimiſche und Fremde. 

Von Dr. Friedr. Kempf, Münſterbaumeiſter, und Karl 

Schuſter, Kunſtmaler. 2.—4. Aufl. Freiburg 1923, Herder. 
165 (119 S., Grundr. und 74 Abb.). 

Der bekannte Münſterführer iſt entſprechend der Not der Zeit von den 

232 Seiten der 1. Auflage verringert worden, aber nicht zu ſeinem Nachteil. 

Auch die Abbildungen find einer Verbeſſerung unterzogen worden, ſodaß das 

Büchlein in ſeiner kleineren Geſtalt mehr der Aufgabe als Führer gerecht wird. 

Druck und Ausſtattung ſind tadellos. 

Bei der Schriftleitung ſind weiter eingegangen und können leider 

wegen Platzmangel nicht näher beſprochen werden: 

Zeller, Dr. Joſ., Das Provinzialkapitel im Stifte Petershauſen im 
Jahre 1417. Ein Beitrag zur Geſchichte der Reformen im Bene— 

diktinerorden zur Zeit des Konſtanzer Konzils. Salzburg, Puſtet
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(73 S., aus „Studien und Mitteilungen zur Geſchichte des Bene⸗ 

diktinerordens“ X, 1921/22. — Eine ſehr gehaltvolle, auf archi⸗ 

valiſchen Forſchungen beruhende Studie, in den Urkundenbeilagen 
beſonders die wichtigen Beſchlüſſe des I. Provinzialkapitels). 

Nottenliober, Dr. Joſ., Studien zur Geſchichte des Stiftes 

Kempten. Ein Beitrag zur Kirchengeſchichte Deutſchlands im Mittel⸗ 

alter. Salzburg 1920 (80 S., ebendar. VIII/ IX. 

Ernſt, Vikt., Mittelfreie. Ein Beitrag zur ſchwäbiſchen Standes⸗ 
geſchichte. Stuttgart 1920, Kohlhammer (119 S.). 

Heil, Heinr., Der Polizeiſtock im Heiligtum der Kirche. Ein Blick 

auf die Kirchenpolitik vor 100 Jahren unter beſonderer Berück⸗ 

ſichtigung der Lage . . . im Bereiche der Oberrheiniſchen Kirchen— 

provinz. Frankfurt 1921, Carolus⸗Druckerei (111 S.). 

Heizmann, Ludw., Ein Beitrag zur Geſchichte des Kirchſpiels 
Weingarten bei Offenburg. Offenburg 1922, Zuſchneid (48 S.). 

Beßler, P. Willibr. O. S. B., Maria Deodata. Aufſtieg einer 
Seele. Ein Seelendrama in lyriſchem Gewande. Kehl 1922, 
Eckmann (80 S.). 

Heimatblätter „Vom Bodenſee zum Main“ (Karlsruhe 1922/23, 
Mäller, kl. 4): 22. Gröber, Konr., Reichenauer Kunſt (76 S. 

mit 46 Abb.); 23. Wahle, Ernſt, Eine Wanderung längs der 

römiſchen Reichsgrenze im Odenwald (39 S. mit Karte u. 30 Abb.); 

24. Schneider, Franz, Aus gärender Zeit. Tagebuchblätter des 

Heidelberger Prof. Karl Phil. Kayſer aus den Jahren 1793 bis 

1827, mit 10 Abb. nach zeitgenöſſ. Bildern von Friedr. Rottmann 
(102 S.). 

Erllärung. 
Der Schriftleitung geht von Herrn Archivdirektor Profeſſor Dr. 

P. Albert folgende Mitteilung zu: „Meine Entgegnung auf die Ein⸗ 

würfe Profeſſor Dr. Pfeilſchifters in ſeinem Buche: „Die St. Blaſian⸗ 

iſche Germania sacra“ im letzten Bande des Diöz.⸗Archivs S. 144ff. 

betreffend erkläre ich, daß mir bei meinen Ausführungen jede per⸗ 

ſönliche Verletzung des Herrn Verfaſſers ferngelegen hat.“



Pericht über das Vereinsjahr 1922/3. 

Trotz der Ungunſt der Zeit war der Kirchengeſchichtliche Verein 

auch in dem verfloſſenen Jahre, unterſtützt durch namhafte Spenden 

freundlicher Gönner, beſtrebt, ſeine Publikationen weiterzuführen. 

Die Jahresverſammlung des Kirchengeſchichtlichen Vereins fand 

am 28. November 1922 im Hörſaal 23 der Univerſität ſtatt. Der 

Vorfitzende berichtete unter Hinweis auf den 50. Band des Drözeſan— 

archivs über die bedeutenden literariſchen Leiſtungen des Vereins ſeit 

ſeiner Gründung. Den Vortrag für die Jubeltagung hielt der Schrift— 

leiter des Vereins, Pfarrkurat Dr. Clauß, über Martin Schongauer. 

Als einer der beſten Kenner der elſäſſiſchen Geſchichte und Kunſt ent— 

warf der Redner ein intereſſantes Bild von Schongauers Perſönlichkeit 

und ſeinem künſtleriſchen Schaffen, wobei gute Lichtbilder dem Vor— 

trag die entſprechende Illuſtration gaben. 

In wiederholten Sitzungen beriet der Vorſtand über die An— 

gelegenheiten des Vereins. Angeſichts der rapiden Geldentwertung 

ſah er ſich genötigt, dazu im voraus von der Generalverſammlung 

ermächtigt, den Beitrag höher anzuſetzen, und zwar auf 5000 Mk., 

der trotz der anſcheinenden Höhe im Verhältnis zur Valuta und zu den 

Bücherpreiſen immer noch niedrig iſt. Wir hoffen, daß die Mitglieder 

des Vereins der Lage Rechnung zu tragen wiſſen und nach wie vor 
der guten Sache treu bleiben werden. 

In der Zeit vom 1. Juli 1922 bis 31. Dezember 1922 erhielt 
der Verein folgende 

  

Geſchenke: 

Von Baron Dr. F. Geier, Päpſtl. Geheimkämmerer in 

Münche1iũuiiii .Mk. 10000.— 

„ Kommerzienrat Georg Himmelsbach, Freiburg „ 25000.— 

„ Exzellenz Dr. Karl Fritz, Erzbiſchof von Freiburg „ 2000.— 

Übertrag Mk. 37000.—
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übertrag Mk. 37000.— 
Bon Exzellenz Dr. Paul Wilhelm von Keppler, Biſchof 

  

von Rottenburg... „ 100.— 

„ Dekan Dr. Rieder, Stadtpfarrer in Bonndorf „ 100.— 

„ Buchhändler Dufner, Freiburg...„ 60.— 

„ Ungenannll!lnl!lkl!lhteeettt.„ 100.— 

Mk. 37360.— 

Mit der Ausgabe des neuen Bandes entbieten wir allen Gönnern 
und Freunden des Vereins Gruß und Dank. 

Freiburg, den 26. Juni 1923. 

Univ.⸗Prof. Dr. E. Göller, 
I. Vorſitzender. 

Geſtorben ſind ſeit Ausgabe des vorigen Bandes 
(30. Juni 1922 bis 31. Dezember 1922): 

Feederle, B., Geiſtl. Rat und Pfarrer a. D. in Gurtweil, am 1. Oktober 1922. 
Häusler, J., Pfarrer in Neufra, am 26. September 1922. 
Helm, Dr. J., Rechtsanwalt in Konſtanz. 
Kaiſer, J., Stadtpfarrer in Zell a. H., am 2. Juni 1922. 
Käſtel, H., Pfarrer in Ulm bei Oberkirch, am 23. Juni 1922. 
Mamier, J., Geiſtl. Rat, Stadtpfarrer an St. Stephan in Konſtanz, am 

25. Juni 1922. 
Meſchenmoſer, J., Pfarrer in Berghaupten, am 29. Mai 1922. 
Meyer, F., Stadtpfarrer a. D. in Tiengen, A. Waldshut, am 23. Februar 1922. 
Schappacher, L., Pfarrer in Ettenheimmünſter, am 26. November 1922. 
Walz, J., Pfarrer in Angelthürn, am 8. Mai 1922. 

Witgliederſtand: 
Stand der Mitglieder am Hiervon: 

30. Juni 1922.. 946 Ehrenmitglieder 4 
Vorſtandsmitglieder. 12 

Abgane, nt Zartes des Ausſchußmitglieder.. 3 
6 5 Geſtorben.. .10 Ordentliche Mitglieder. 956 97 

Ausgetreten. . 2 132 

934 Stand der Mitglieder am 
30. Juni 1922. 946 

  Neu eingetreten 41 

Stand der Mitglieder am Somit Zunahmne 29 
31. Dezember 1922. 975 Mitglieder. 

 



Erſcheinungsweiſe 
des 

Freiburger Diözeſan⸗Archivs 
und 

Beſtimmungen der Schriftleitung. 

Das Freiburger Diözeſan⸗Archiv erſcheint jährlich 
einmal zur Herbſtzeit. 

Der Umfang beträgt zurzeit 8— 12 Bogen, enthält Ab— 
handlungen und Ouellenpublikationen, die Geſchichte und Kunſt— 
geſchichte der Erzdiözeſe Freiburg und der angrenzenden Diözeſen 
betreffend, und bringt auch Abbildungen aus dem Gebiete der 
heimatlichen Kunſtgeſchichte. 

Alle für die Zeitſchrift beſtimmten Beiträge und darauf bezüg— 
lichen Anfragen ſowie die zur Beſprechung beſtimmten Bücher, Zeit— 
ſchriften und Ausſchnitte aus Zeitungen ſind an den Schriftleiter, 
Herrn Dr. Joſeph Clauß, Pfarrkurat in Denzlingen (Breisgau), 
zu ſenden. 

Das Manuſfkript darf nur auf einer Seite beſchrieben ſein, 
muß auch in ſtiliſtiſch druckfertigem Zuſtande ſich befinden 
und längſtens bis 1. Januar dem Schriftleiter vorgelegt werden, 
wenn es in dem Band des betreffenden Jahres Berückſichtigung 
finden ſoll. 

Jeder Mitarbeiter erhält 20 Separatabzüge koſtenfrei; weitere 
Sonderabzüge, welche bei Rückſendung der Korrektur bei dem 
Schriftleiter zu beſtellen ſind, werden gegen Berechnung geliefert; 
jeder Teil eines Druckbogens und der Umſchlag wird als voller 
Bogen berechnet. 

Die Vereine und Inſtitute, mit denen der Kirchengeſchichtliche 
Verein für das Erzbistum Freiburg in Schriftenaustauſch ſteht, 
werden erſucht, die Empfangsbeſtätigung der Zeitſchrift ſowie die für 
den Austauſch beſtimmten Vereinsſchriften „An den Kirchen⸗— 
geſchichtlichen Verein für das Erzbistum Freiburg i. Br.“, 
Freiburg i. Br., Erzbiſchöfliches Archiv, Burgſtraße 2, zu ſenden. 

Anmeldungen zum Eintritt in den Verein ſind an Herrn 
Hauptkaſſier Paul Späth, Herder & Co. Verlagsbuchhandlung, 
Freiburg i. Br., zu richten. 

Für den Inhalt der einzelnen Aufſätze ſind deren Verfaſſer 
verantwortlich; das gilt vor allem für die Überſicht über die kirchen⸗ 
und kunſtgeſchichtliche Literatur Badens. 

 



  

  

John Henry Kardinal 

Newman 

CHNSTENTUM 
EIN AU F B A U 

Aus seinen Werken zusammengestellt und eingeleitet von 

Erich Przywara S. J. 

Ubertragungen von 

Otto Kʒarrer S. J. 

ACHFFTBRBANDCHEN. 

WECZUM CHRISTENTUM 

I. Advent. IIl. Fülle der Zeiten. IIl. Glaube. 
  

IV. Einführung in Newmans Wesen und Werk. 
Mit 2 Bildnissen von Newman 

  

WEGIM CHRISTENTUM 

V. Seele. VIl. Gemeinschaft. VII. Welt. VIII. Kin d. 

  

„Uber allen Vergleich die wissenschaftlichste Untersuchung der Schriften 
des Kardinals, die bis jetzt erschienen ist.“ Crancis Bacchus, der 
zweite Nachfolger Newmans als Superior des Oratory von 
Birmingham und derzeitiger Leiter des Newman-Archiuvs, 

im „Month“, Oktober 1922.) 

  

HEMEL & Co., FeEIB¶RC IJ. B. 
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